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Vorwort 

Als Zwischenbericht zum Forschungsprojekt "Verwaltungsvereinfachung -
Einwirkungen der Finanzminister auf den Hochschulbereich" hat der Speyerer 
Forschungsbericht Nr. 1561 die Bewirtschaftungsauflagen und Zustimmungs
vorbehalte für den Haushaltsvollzug 1995 dokumentiert und Verwaltungsvor
schriften zu einigen Bestimmungen der Länderhaushaltsordnungen ausgewer
tet. In diesem Bericht als einem ersten Abschnitt des gesamten Forschungs
designs wurden mehrere bundesweite Umfragen ausgewertet, die zuvor in den 
Haushaltsabteilungen von wissenschaftlichen Hochschulen durchgeführt wer
den konnten. 

Die länderspezifischen Flexibilisierungs- und Globalisierungskonzepte, die 
bereits Gegenstand des vorangegangenen Forschungsprojektes gewesen wa
ren, wurden aufgrund der neuen Schwerpunktsetzung allenfalls marginal be
rücksichtigt. Allerdings sollte diese Thematik in den Expertengesprächen (er
neut) aufgegriffen werden. Unter dem Aspekt der Verwaltungsvereinfachung 
und Deregulierung waren in einigen Bundesländern Tendenzen zur Detail
steuerung der Konsolidierungs- bzw. „Sparhaushalte" (Werner Thieme) auch 
im Hochschulbereich aufzeigbar. 

Der Zwischenbericht, zugleich III. Bericht des Arbeitskreises "Verwal
tungsvereinfachung" der Kanzler und Leitenden Verwaltungsbeamten der wis
senschaftlichen Hochschulen (III. Kanzierbericht), wurde aiien Länderfinanz
und Wissenschaftsministerien2 zur Vorbereitung der Gespräche über die 
Ergebnisse der Erhebungen zugesandt. Diese Gespräche sollten u.a. die 
Gründe für festgestellte Unterschiede bei Bewirtschaftungsauflagen, Durch
führungserlassen und Wertgrenzen transparent machen und zudem die fi
nanzministeriellen Steuerungskonzepte für die Hochschulhaushalte erfragen. 

Alle Fachgespräche konnten in einer ausgesprochen offen-konstruktiven 
Atmosphäre durchgeführt werden und waren gekennzeichnet vom Bemühen 
aller Beteiligten, auch in einer schwierigen Haushaltssituation hochschulan
gemessene Wege für die Haushaltsplanung wie den Haushaltsvollzug zu fin-

1 Willi Blümel!Ignaz Bender!Wolfgang H. L-Orig, Einwirkungen der Finanzminister auf 
den Hochschulbereich. Speyerer Forschungsbericht Nr. 156, Speyer 1996. 

2 Dieser Begriff wird durchgehend für alle Ministerien und Senatsämter gebraucht, die 
für die Wissenschaftsverwaltung zuständig sind. 
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den. Den befragten ~"1inisterien ist an dieser Stelle fiir ihre ausgeprägte Ko
operationsbereitschaft und ihre engagierte Förderung des Forschungsvorha
bens zu danken. Nicht zuletzt haben ein ausgeprägtes Interesse der politischen 
Leitungsebene an der Untersuchungsthematik eine effiziente Durchfiihn1ng 
der Interviews und damit die wissenschaftliche Bearbeitung der Thematik 
gefördert. 

Die Auswertung dieser Gespräche dokumentiert das Forschungsinstitut für 
öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften 
Speyer mit der vorliegenden Publikation. Darin werden, wie die Gesprächs
partner in den Ministerien immer wieder wünschten, die länderspezifische 
Praxis und die konzeptionellen Entwürfe des einzelnen Bundeslandes ausführ
licher als im Zwischenbericht dargestellt. Ein ergänzendes Kapitel faßt zudem 
die Hinweise der Interviewpartner zum Stand der Flexibilisierung und 
Globalisierung 1996 zusammen. 

Wie bereits im Zwischenbericht hervorgehoben, ist auch bei dieser Publi
kation davon auszugehen, daß einzelne Feststellungen nicht mehr zutreffen 
und/oder punktuell zu modifizieren sind, da die Suche nach "neuen Wegen 
bei der Hochschulfinanzierung"3 dynamische Veränderungspotentiale in Poli
tik, Verwaltung und Hochschulen geweckt hat. Die zusammenfassenden 
Darstellungen der Gesprächsinhalte erheben nicht den Anspruch, alle Ent
wicklungen und Konzepte des jeweiligen Landes zur Modernisierung der 
Haushaltssystematik und zu einer Reform der Hochschulfinanzverfassung 
vollständig dokumentieren zu können. Vielmehr werden in Absprache mit den 
Gesprächsteilnehmern in den ~T1inisterien die Informationen und Daten refe
riert, die Gegenstand der Interviews waren und/oder den zur Verfügung ge
stellten Materialien zu entnehmen waren. 

Angesichts der vielfältigen und schnellen Veränderungen im Bereich des 
Untersuchungsgegenstandes sind nicht wenige Inhalte lediglich als Moment
aufnahmen zu verstehen: Der vorliegende Forschungsbericht dokumentiert die 
Haushaltssituation und den Stand der Refonndiskussion des einzelnen Bun
deslandes, wie diese zum Zeitpunkt des Expertengespräches in den Finanz
und Wissenschaftsministerien referiert worden sind. Veränderungen, die sich 
danach ergaben, konnten in der Regel nicht mehr für den Bericht ausgewertet 
werden. Gleichwohl gehen wir davon aus, daß die zusammengestellten Daten, 

3 Vgl. Verein zur Förderung des Deutschen und Internationalen Wissenschaftsrechts 
e.V. Köln, Fortbildungsseminar „Neue Wege bei der Hochschulfinanzierung" vom 
12. bis 14. Juni 1986 an der Technischen Universität Dresden. 
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Iriformationen und Korrllllentierungen eine wichtige Grundlage sein werden 
für die weitere Beschäftigung mit dieser aktuellen und bedeutsamen Thematik. 

Speyer, im Februar 1997 

Univ. Prof. Dr. Willi Blümel 

Hochschule für Verwaltungs
wissenschaften Speyer 

lgna.z Bender 

Vorsitzender des Hochschulkanzler-Arbeits
kreises "Verwaltungsvereinfachung" 
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1. Einleitung 

Nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland werden seit geraumer Zeit 
Wege zur Steigerung von Effizienz und Effektivität im Hochschulbereich er
örtert. Da das quantitative Wachstum der öffentlichen Haushalte an Grenzen 
gestoßen ist, sind Strukturveränderungen in allen Bereichen des öffentlichen 
Sektors, u.a. auch im Hochschulbereich, geboten. 1 "Statt mehr Ressourcen zu 
fordern, muß qualitatives Wachstum durch 'intelligentere' Konzepte erreicht 
werden, indem, wo immer möglich, stille Leistungs- und Kapazitätsreserven 
aufgelöst werden. "2 Vor diesem gesamtgesellschaftlichen Hintergrund werden 
Möglichkeiten für eine verstärkte Finanzautonomie der Hochschulen, für eine 
weitgehende Deregulierung im Hochschulbereich, für ein „gestuftes System 
des Kontraktmanagement" (Heinrich Reinermann) und für eine Modernisie
rung des tradierten Haushaltsrechts bundesweit diskutiert und teilweise bereits 
in die Praxis umgesetzt. 

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist u.a. die Frage, ob ausge
wiesene Verbesserungen und Flexibilisierungen im Bereich der Hochschul
haushalte nicht durch mannigfache Auflagen der Finanzminister im Haus
haltsvollzug - vornehmlich der Konsolidierungshaushalte - faktisch "kompen
siert" werden. Bereits 1995 wies der Präsident der Hochschulrektorenkonfe
renz darauf hin, daß „im Wege des Haushaltsvollzugs über globale Minder
ausgaben oder über Nachtragshaush~lte in ma..11chen Ländern gravierende Fin-

1 Prägnant Hans-Uwe Erichsen, Qualitätssicherung in Forschung, Lehre und Manage
ment. In: Detlef Müller-Böling (Hrsg.), Qualitätssicherung in Hochschulen, Güters
loh 1995, S. 19 ff., S. 20: „Wenn es den Hochschulen nicht gelingt, das in der Öf
fentlichkeit jederzeit aktivierbare Vorurteil zu beseitigen, der Hochschulbereich sei 
ein Faß ohne Boden, werden sie in diesem zunehmend schärfer werdenden Vertei
lungskampf schlechte Karten haben. Die Behauptung, man könne eine Mrd. DM zu
sätzlich in das Hochschulsystem hineingeben, und es mache noch nicht einmal 
'plumps' , ist so oder sinngemäß in den Köpfen in Politik, Bürokratie und Gesell
schaft präsent." 

2 Heinrich Reinermann, New Public Management und Hochschulpolitik. In: Arbeits
gruppe Fortbildung im Sprecherkreis der Hochschulkanzler (Hrsg.), Wandel in der 
Hochschulverwaltung: Personalmanagement und -entwicklung, Essen 1996, S. 
23 ff., s. 23. 
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schnit"..e in die Hochschulfinanzierung bevorstehen"3
• Und 1996 stellte die 

HRK fest, daß die Gestaltung der Haushaltspläne alleine „ wenig aussagekräf
tig" ist, „ weil Restriktionen vor allem durch weitreichende Maßnahmen des 
Haushaltsvollzugs herbeigeführt werden "4

• Der II. Bericht des Arbeitskreises 
der Kanzler und Leitenden Verwaltungsbeamten der wissenschaftlichen Hoch
schulen zur „ Verwaltungsvereinfachung" (II. Kanzlerbericht) konstatiert, daß 
„de facto ( ... ) alle Übertragungen von Haushaltsmitteln in die freie Entschei
dung der Finanzverwaltung"5 gestellt sind und somit die „Inanspruchnahme 
von der Praxis der Einwilligung oder Freigabeerklärung des Finanzministe
riums "6 abhängt. Dementsprechend stellen die Strukturierung der haushalts
rechtlichen Normen unterhalb des Verfassungsrangs und die Haushaltspraxis 
„ein sehr wichtiges Mittel zur Lenkung der gesamten Staatstätigkeit"7 dar. 

Darüber hinaus betrachtet das Forschungsprojekt, nachdem in den Vor
gängerprojekten bereits Pauschalansätze, verbesserte Deckungsmöglichkeiten, 
erleichterte Übertragbarkeitsregelungen u.a.m. untersucht worden sind, zahl
reiche Verwaltungsvorschriften für den Haushaltsvollzug, die mit den Bemü
hungen um eine Deregulierung und Verwaltungsvereinfachung im Hochschul
bereich punktuell nur schwerlich in Einklang zu bringen sind: Nicht wenige 
Wertgrenzregelungen wären beispielsweise zu überarbeiten, wenn Ressour
cen- und Sachverantwortung realiter dezentral zusammengeführt werden 
sollen. 

Nachdem Globalhaushalte oder vergleichbare Konzepte in einigen Bun
desländern eingeführt worden sind8

, konzentrieren sich die Fachdiskussionen 

3 Vgl. Hochschulrektorenkonferenz, Drucksache Nr. 1209 zur 175. Sitzung des Ple
nums am 20./21.2.1995, TOP 8 "Haushaltslage in den Ländern". 

4 Hochschulrektorenkonferenz, Informationsdienst - Pressemitteilung HRK/7 /96 -
5090 vom 28.2.1996. Vgl. auch "Nachdenken über Studiengebühren". In: Frankfur
ter Allgemeine Zeitung, Nr. 51, 29.2.1996, S. 6. 

5 Arbeitskreis "Verwaltungsvereinfachung" der Kanzler und Leitenden Verwaltungs
beatnten der wissenschaftlichen Hochschulen, Verwaltungsvereinfachung - Flexi
bilität der Hochschulhaushalte -, Trier 1991, S. 11. 

6 Ebenda, S. 12. 

7 Wolfgang Zeh, Finanzverfassung und Autonomie der Hochschule, Berlin 1973, 
s. 23. 

8 Vgl. Willi Blümel/Ignaz Bender!Thomas Behrens, Flexibilität der Hochschulhaus
halte. Speyerer Forschungsbericht Nr. 130. Speyer 1993; hierzu die tabellarische 
Übersicht "Modellversuche 'Globalhaushalte' in der Bundesrepublik Deutschland" 
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zuneh.-nend auf die grundsätzliche Frage, wie die Ka...-neralistik weiterent-
wickelt werden kann, ob mit "konventionellen" Instrumenten im Rahmen be
stehender Strukturen die notwendigen Verbesserungen erreicht werden kön-
nen oder alternative Haushaltssysteme für den Hochschulbereich angemesse-
ner sind. Auch wenn es angesichts der zahlreichen Initiativen und Verände
rungen wünschenswert wäre, die verschiedenen Diskussionsschwerpunkte, 
Konzepte und Ansätze in den Bundesländern systematisch zu vergleichen, 
dominiert in dieser Publikation der deskriptive Charakter. Der vorliegende 
Bericht möchte keine resümierende Bewertung der zusammengestellten Daten, 
etwa im Sinne eines "rankings", leisten und auch ein - von den Gesprächs
partnern häufig erfragtes - alternatives Modell zur gegebenen Hochschulfi
nanzierung war nicht zu entwickeln. 

Die folgenden Ausführungen wollen primär über die Systematik der Hoch
schulhaushalte, die dominierenden Steuerungsinstrumente für den Haushalts
vollzug und die Restriktionen für eine Umsetzung von Modernisierungs- und 
Deregulierungsinitiativen im Hochschulbereich der Bundesländer informieren. 
Diese - auch von den Ministerien - immer wieder erwünschte Dokumentation 
der Ist-Situation dürfte den Informationsaustausch zwischen den Bundeslän
dern verstärken und zugleich eine intensivere länderübergreifende Diskussion 
unterschiedlicher Wege der Hochschulmodernisierung eröffnen. 

II. Zur Konzeption und Methodik des Forschungsprojektes 

Zum Jahresbeginn 1996 wurde der III. Kanzlerbericht, der erstmals in der 
Publikationsreihe des Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung bei der 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer9 veröffentlicht werden 
konnte, allen Finanz- und Wissenschaftsministerien zur Kenntnisnahme zuge
leitet. Gleichzeitig wurden die Ministerien um Terminvorschläge für die 
Durchführung von Expertengesprächen zu den Ergebnissen des Zwischenbe
richtes gebeten. Zur Vorbereitung dieser Gespräche erhielten die Ansprech
partner/innen einen Interview-Leitfaden, welcher die Schwerpunktthemen für 
die Gespräche auflistete. 

bei Thomas Behrens, Globalisierung der Hochschulhaushalte. Grundlagen, Ziele, 
Erscheinungsformen und Rahmenbedingungen. Neuwied u.a. 1996, S. 155. 

9 Vgl. Willi Blümel/lgnaz Bender/Woljgang H. Lorig, Einwirkungen der Finanzmini
ster auf den Hochschulbereich. Speyerer Forschungsbericht Nr. 156, Speyer 1996. 
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Die lnter1ie\VS rrJt Vertretern der Fi11ar1z- und Wisse11schaftsrr1.i:rJsterien 
konnten fast immer gemeinsam durchgeführt werden; nur auf ausdrücklichen 
Wunsch wurden Einzelgespräche terminiert. An den Experteninterviews und 
-gesprächen wirkten 5 bis 25 Personen mit. Die schriftlichen Ergebnisproto-
kolle wurden, nachdem diese den Interviewpartnem zur Kenntnisnahme und 
Zustimmung zugeleitet worden waren, für den Forschungsbericht ausgewer
tet. An den Expertengesprächen nahmen neben dem Projektbearbeiter grund
sätzlich ein Mitglied des Kanzlerarbeitskreises und, wenn möglich, minde
stens ein Hochschulkanzler des jeweiligen Sitzlandes teil. In einigen Fällen 
waren darüber hinaus weitere Hochschulkanzler und Mitarbeiter von Hoch
schulverwaltungen vertreten. In den Länderfinanz- und Länderwissenschafts
ministerien konnten in der Regel Leiter/innen und/oder leitende Mitarbeiter/ 
innen der Haushalts-, Hochschul- und Grundsatzabteilungen befragt werden. 
Im Saarland leitete der Staatssekretär des Wissenschaftsministeriums das Ge
spräch; in Sachsen-Anhalt war die gesamte "Arbeitsgruppe Budgetierung der 
Hochschulhaushalte" eingebunden. 

Gegenstand der Expertengespräche bildeten die nachstehenden Schwer
punktthemen, die auch in einem Gesprächsleitfaden aufgelistet waren: 

• Partizipationsmöglichkeiten der Hochschulen am Haushaltsaufstellungsver
fahren 

• Einbeziehung der Hochschulen in (gravierende) Entscheidungen während 
des Haushaltsvollzugs 

• Veränderung gültiger Wertgrenzregelungen im Sinne einer Deregulierung 

• Vereinfachungsmöglichkeiten für die binnenadministrative Bearbeitung 
über- und außerplanmäßiger Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächti
gungen 

• Verbleib von Einnahmen aus der Nutzung von Geräten und Räumen 

• Umsetzungsmodalitäten für die globale Minderausgabe im Vollzug der 
Hochschulhaushalte 

• administrative Steuerungsstrategien für die "Sparhaushalte" (Werner 
Thieme) 

• Stand der Flexibilisierung und Globalisierung 1996 im Hochschulbereich 

• Perspektiven fijr eine Haushaltsreform und Verwalti.1ngsvereiPJachung im 
Bereich der (Wissenschafts-) Verwaltung. 
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Nach einer Kon1111.entierung, z. T. auch Präzisierung der Inhalte des III. 
Kanzlerberichts, wurden die gesetzlichen Regelungen, die praktische Umset
zung vorhandener Konzeptionen und aktuelle Überlegungen zu den angeführ-
ten Themenkomplexen erfragt und erörtert. Erfahrungen mit bereits prak
tizierten Flexibilisierungs- und Globalisierungsinstrumenten wurden in die 
Erörterungen einbezogen. Abschließend waren die länderspezifischen Präfe
renzen zur weiteren Entwicklung der Haushaltssystematik für die Hochschu
len sowie Zusammenhänge zwischen haushaltsrechtlich-technischen Reformen 
und einer Modernisierung der (Wissenschafts-) Verwaltung zu erfragen. 

III. Haushaltssteuerung und -reform im Hochschulbereich 

1) Zur Kritik staatlicher Hochschulsteuerung 

Angesichts der stagnierenden oder rückläufigen öffentlichen Finanzmittel für 
die Hochschulen kann ein weitgehender Konsens unterstellt werden, daß das 
staatliche Instrumentarium zur Steuerung der Hochschulen einer Optimierung 
bedarf. 10 Diskutiert wird, ob und wie der Staat die Steuerung der Hochschulen 
modifizieren soll, seine unmittelbare Beeinflussung der Hochschulen abgebaut 
werden kann und die Hochschulen verstärkt ihre Aufgaben eigenverantwort
lich wahrnehmen können. Steuerungsmechanismen werden gesucht, die für 
die Hochschulen Möglichkeiten eröffnen, schneller, flexibler und effektiver 
als bislang auf die Herausforderungen der Informationsgesellschaft zu reagie
ren. 11 Nach Rüdiger Voigt bieten sich grundsätzlich drei Strategien an, um 
Steuerungshindernisse zu überwinden: 

• "Dezentralisierung: Verlagerung der Steuerungsaufgaben auf dezentrale 
Einheiten innerhalb des politisch-administrativen Systems; 

• Entfeinerung: Übergang von der Detailsteuerung zur Rahmengesetzgebung 
durch die zentrale politische Steuerungsinstanz; 

10 Vgl. Hochschulrektorenkonferenz. Zur Finanzierung der Hochschulen. Dokumente 
zur Hochschulreform 110/ 1996. Bonn 1996. 

11 Vgl. Kun Alewell, Autonomie mit Augerunaß: Vorschläge für eine Stärkung der 
Eigenverantwortlichkeit der Universitäten, Göttingen 1993; Detlef Müller-Böling, 
Plädoyer für Autonomie der Hochschulen. In: Wissenschaftsmanagement, 1995, 
S. 44 f. 
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e Flexibilisien.mg (i.e.S.): Verwendung von Generalklauseln, unbestirr1n1ten 
Rechtsbegriffen und Ermessensermächtigungen anstelle von eindeutigen 
Begriffen" 12

• 

Von einer Kritilc des bisherigen Systems der zentralen Input-Steuerung gehen 
auch die vom Senatsamt für den Verwaltungsdienst - Organisationsamt - der 
Hansestadt Hamburg - skizzierten „Neuen Wege im Verwaltungsmanage
ment" aus: „Haushaltsrecht und eine über Jahre praktizierte Input-Steuerung 
ohne Ressourcenverantwortung der Fachbereiche ( ... ), in denen die Leistun
gen für die Bürger erstellt werden, waren prägend für ein System, das immer 
weniger in der Lage war, den gestellten Anforderungen gerecht zu werden 
bzw. sich veränderten Handlungsbedarfen rechtzeitig anzupassen. " 13 Ange
sichts dieser Defizitanalyse und der restriktiven finanziellen Rahmenbedin
gungen für die öffentlichen Haushalte gilt es, „ein System zu entwickeln, das 
flexibel und ohne große zeitliche Reibungsverluste auch unter restriktiven 
Haushaltsbeding11ngen auf veränderte Sit'J.ationen iin Interesse der Bedürf11isse 
der Bürgerinnen und Bürger reagieren kann" 14

• 

Die bisherige Form staatlicher Steuerung dürfte - insbesondere im Hoch
schulbereich - Fehlentwicklungen mitverursacht haben, die angesichts der ge
genwärtigen ökonomischen und finanzwirtschaftlichen Situation zunehmend 
problematisiert werden. 15 Auch die Hochschulrektorenkonferenz geht davon 
aus, daß „es infolge der bis heute durch den Staat mit Hilfe von Normen und 
Erlassen erfolgenden Steuerung der Hochschulen im Bereich der Finanzen, 
des Personals und der Planung und wegen unzureichend entwickelter Anreiz
und Steuerungsmechanismen in den Hochschulen zu Fehlallokationen von 

12 Rüdiger Voigt, Grenzen rechtlicher Steuerung. Zur Brauchbarkeit des Rechts als 
Steuerungsinstrument, Siegen 1986, S. 11. Klaus Türk, Grundlagen einer Pathologie 
der Organisation, Stuttgart 1976, S. 112 ff., hat drei "Verwaltungspathologien" un
terschieden: die Überkomplizierung, die Übersteuerung und die Überstabilisierung. 

13 Vgl. Freie und Hansestadt Hamburg. Senatsamt für den Verwaltungsdienst - Organi
sationsamt-, Neue Wege im Verwaltungsmanagement. Ein Neues Steuerungsmodell 
- Die öffentliche Verwaltung als kostenbewußter Dienstleister für den Bürger, Ham
burg 1994, S. 7. 

14 Ebenda, S. 7. 

15 In die Probleme und Reformen staatlicher Steuerung führt ein Frieder Naschold, 
Ergebnissteuerung, Wettbewerb, Qualitätspolitik. Entwicklungspfade des öffentli
chen Sektors in Europa, Berlin 1995, bes. S. 93 ff. 
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Ressourcen hTi Hochschulsystem insgesamt und in einzelnen Hochschulen"16 

gekommen ist. Der Weg zur Optimierung der Ressourcennutzung müßte über 
einen Ausbau der Selbststeuerungsmöglichkeiten in möglichst vielen Berei
chen der Hochschulen führen, "weil hier Sachverstand und Kenntnis der Si
tuation vor Ort einhergehen" 17. Die aktuellen Diskussionen verdeutlichen 
denn auch, "daß eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende, Bedingung 
für die Steigerung der Effektivität des Mitteleinsatzes durch Wettbewerb ( ... ) 
insbesondere die Übertragung von mehr Finanzverantwortung auf die Hoch
schulen"18 ist. 

Bislang war in Deutschland für die Universität ein System der ex-ante
Steuerung seitens des Staates kennzeichnend19: Mit Hilfe von Input-Größen, 
"insbesondere über eine erfolgsneutrale („ .) Kameralistik ( ... ) und durch 
normative Vorgaben unterschiedlichen Ranges vom Gesetz bis zur Einzelwei
sung"20 will der Staat sicherstellen, daß angemessene Qualitätsstandards be
achtet und eingehalten werden. Der Staat regelt die staatliche Anerkennung 
von Hochschulen, beeinflußt Verfahren (z.B. Curricula, Prüfungen) innerhalb 
der Hochschule, regelt deren Organisationsstruktur und die Zuführung finan
zieller Mittel über Gesetze und beruft die Hochschullehrer. Dieses "System 
der vorsorglichen Qualitätssicherung" (Detlef Müller-Böling) hat Vor- und 
Nachteile: Es sichert eine große Homogenität in der Qualität, ohne jedoch 
hohe Qualität garantieren zu können, eine große individuelle Freiheit der Be
rufenen und „eine Finanzverantwortung des Staates im Hinblick auf die Ali-

16 Hochschulrektorenkonferenz, Zur Finanzierung der Hochschulen. a.a.O., S. 28. 

17 Jürgen Zöllner, Hochschulpolitik und Hochschulverwaltung im Wandel. In: Arbeits
gruppe Fortbildung im Sprecherkreis der Hochschulkanzler (Hrsg.), Wandel der 
Hochschulverwaltung: Personalmanagement und -entwicklung, Essen 1996, S. 7 ff„ 
S. 10; ebenso Edgar Frackmann, Selbststeuerung im Hochschulbereich, München 
1987, bes. S. 131 ff. 

18 Vgl. Hans-Uwe Erichsen, Qualitätssicherung in Forschung. Lehre und Management. 
In: Detlef Müller-Böling (Hrsg.), Qualitätssicherung in Hochschulen, Gütersloh 
1995, S. 19 ff .• S. 21 f. 

19 Ausführlich: Detlef Müller-Böling, Qualitätssicherung in Hochschulen. Grundlage 
einer wissenschaftsbasierten Gesellschaft. In: ders. (Hrsg.). Qualitätssicherung in 
Hochschulen, a.a.O„ S. 27 ff. 

20 Hans-Uwe Erichsen. Hochschulmanagement im Spannungsverhältnis zwischen 
Hochschulautonomie und Staatsaufsicht. In: Arbeitsgruppe Fortbildung im Sprecher
.kreis der Hochschulkanzler (Hrsg.), Wandel der Hochschulverwaltung, a.a.O., S. 
13 ff., s. 15. 
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mentierung der Hochschulen"21
• Die Nachteile einer „staatlich-adnlinistrativen 

Detailsteuerung der Hochschule durch Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Wei
sungen und sonstige Vorgaben, aber auch mit Hilfe des 'goldenen Zügels' "22 

liegen in einer hohen Inflexibilität, einem (möglichen) ?--"1inbrauch individuel
ler Freiheit, einer selten belastungsadäquaten Finanzzuweisung und einer ge
ringen Planungssicherheit. Angesichts veränderter Rahmenbedinungen für die 
Hochschulen und mehr oder weniger ausgeprägter interner Verwerfungen 
wird der Wirkungsgrad der ex-ante-Steuerung kaum mehr als hinreichend an
gesehen. Die Steuerungsdefizite kann der Staat zunächst dadurch zu kompen
sieren versuchen, daß er die Instrumente einer Prozeßsteuerung einsetzt, d.h. 
mit Hilfe von Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Erlassen und weiteren 
administrativen Vorgaben die Arbeits- und Entscheidungsprozesse unmittelbar 
festlegt. Die Prozeßsteuerung mit ihren zahlreichen Reglementierungen wird 
allerdings kaum die vielschichtigen Probleme der Hochschulen lösen können, 
da „ein derartig komplexes Gebilde wie die Hochschule ( ... ) nicht zentral 
detaiHiert gesteuert werden kann" 23

• Erfolgreich wird nach Müller-Biiling 
„nur eine Kombination aus ex-ante- und ex-post-Steuerung sein, die einerseits 
an den formulierten Zielen und andererseits am Zielerreichungsgrad (den 
Ergebnissen) ansetzt, wie sie im übrigen in fast allen westeuropäischen 
Ländern bereits praktiziert oder augenblicklich eingeführt wird "24

• Dafür ist 
Voraussetzung, daß die Ziele ebenso transparent gemacht werden wie die 
Leistungen, daß eine Rechenschaftspflichtigkeit gekoppelt mit einem infor
mativen Berichtswesen institutionalisiert wird und daß effizientere hochschul
interne Organisations- wie Leitungsstrukturen aufgebaut werden. 25 

Den Auffassungen von modernisierter Verwaltung im Sinne des New 
Public Management26 und des Neuen Steuerungsmodells27 entspricht es, daß 

21 Detlef Müller-Böling, Qualitätssicherung in Hochschulen, a.a.0., S. 32. 

22 Hans-Uwe Erichsen, Hochschulmanagement im Spannungsverhältnis zwischen 
Hochschulautonomie und Staatsaufsicht, a.a.O., S. 16. 

23 Detlef Müller-Böling, Qualitätssicherung in Hochschulen, a.a.O .• S. 33. 

24 Detlef Müller-Böling, Qualitätssicherung in Hochschulen, a.a.0., S. 33. 

25 Vgl. u.a. Hans-Uwe Erichsen. Hochschulmanagement im Spannungsverhältnis zwi
schen Hochschulautonomie und Staatsaufsicht, a.a.0., S. 17 f. 

26 Zum Konzept von Public Management und New Public Management vgl. u.a. 
Dietrich Budäus, Public Management, Berlin 1994; Owen E. Hughes, Public Man
gement and Administration, London 1994. 
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die zentrale Steuerung von aunen, hier die Detailsteuerung der Hochschulen 
durch den Staat, auf ein Minimum beschränkt wird. Gleichzeitig sollte die 
Globalsteuerung "anhand von Zielen und programmatischen Vorgaben sowie 
anhand von Ergebnissen, die dai·11it verglichen werden, eine Führung, die den 
Auszuführenden das Detail überläßt, eine Führung, die sich so auf die we
sentlichen Themen konzentriert, wie sie auch dem Vertrag zwischen Gesell
schaft und Hochschule (Contrat Social) entsprechen"28

, ausgebaut und im 
Sinne einer Deregulierung die Entscheidungs- und Ressourcenkompetenz de
zentral zusammengeführt werden. Dabei ist die Frage der Steuerung des 
Hochschulbereichs weitaus komplexer als die gegenwärtige Fokussierung auf 
Fragen des Haushaltsrechts und der Finanzverfassung glauben macht: Es geht 
bei der Steuerungsthematik immer auch um "die Schaffung von klaren Lei
tungsstrukturen auf der Zentralebene der Hochschulen; die Professionalisie
rung der Leitungs- und Verwaltungsstruktur der Fachbereiche; die sinnvolle 
Betriebsgröße einer Hochschule; die Reform des öffentlichen Dienstrechts 
einschließlich der Vergütungsstruk-turen "29 

2) Bewirtschaftungsauflagen und Zustimmungsvorbehalte 

Vornehmlich unterhalb der gesetzlichen Ebene hat die Administration im 
Rahmen der herkömmlichen Haushaltssteuerung verschiedene Eingriffsmög
lichkeiten in den Haushaltsvollzug. Abhängig von der Haushaltssituation ver
hängen die jeweiligen Regierungen (und zuständigen Ministerien) Minderaus
gaben, Einsparauflagen, Kürz1mgen, Sperren u.a.m. Die Haushaltsgnmdsätze 
der Kameralistik sind gewachsene Prinzipien und formale Regeln, die ein 
Verbundnetz haushaltsrechtlicher Ordnung bilden, welches der demokrati
schen Steuerung der Verwaltung durch die Legislative und der rechtsstaatli
chen Verwaltungskontrolle dient. Verwaltungsvorschriften, die zu Gesetzes-

27 KGSt, Das Neue Steuerungsmodell. Begründung, Konturen, Umsetzung. Bericht 
Nr. 5, Köln 1993; KGSt, Das Neue Steuerungsmodell: Definition und Beschreibung 
von Produkten. Bericht Nr. 8, Köln 1994. 

28 Heinrich Reinermann, New Public Management und Hochschulpolitik, a.a.O„ 
S. 29. 

29 Christoph Ehrenberg, Zum Modellversuch an drei niedersächsischen Hochschulen. 
In: NdsVBL, 1996, H. 2, S. 33 ff„ 36. 



10 

bestirrunungen in der Landeshaushaltsordnung ergangen sind, bestehen ~ mit 
geringen Abweichungen - in allen Bundesländern. 30 

Die Bewirtschaftungsauflagen der Finanzminister und der Wissenschafts
minister zu Beginn eines Haushaltsjahres können die Verfügbarkeit der 
Hochschulen über die von den Landesparlamenten bewilligten Stellen und 
Sachmittel einschränken. Mit einem Haushaltsrundschreiben oder durch Ein
zelverfügungen wird den Hochschulen mitgeteilt, wo diese gegebenenfalls 
nicht verfügen dürfen und was (wo) einzusparen ist. Die Einsparauflagen 
können sich auf nachstehende Bereiche beziehen: 

• ein zeitlich verzögertes Besetzungsrecht bei neuen Stellen 

• eine zeitliche Wiederbesetzungssperre bei vakanten Stellen (zwischen 3 -
12 Monaten) 

• Einschränkungen bei Beförderungen 

• Zustin1mungsvorbehalte fijr die U m\vicL111ung vakanter Professuren 

• Zustimmungsvorbehalte beim Ausschreibungstext für Professorenstellen 

• Einstellungsstop für bestimmte Stellen (Schreib- und Verwaltungspersonal, 
technisches Personal u.ä.) 

• Übertragung von Ausgaberesten 

• außerplanmäßige Ausgaben 

• Verhängung einer Ausgabensperre (für konsumtive und/oder investive 
Ausgaben) 

• Vorgaben zur Höhe einer zu bildenden zentralen Reserve. 

Die Ausübung von Bewirtschaftungsbefugnissen kann u.a. durch Sperren 
eingeschränkt werden: „Sperre ist das Verbot, von einer planmäßigen Be
wirtschaftungsbefugnis Gebrauch zu machen. Während eine Kürzung rechts
gestaltend in das vom Parlament beschlossene Zahlenwerk eingreift, läßt eine 
Sperre den Haushaltsplan in seinem Rechtsbestand unberührt. Die durch ihn 
begründeten Bewirtschaftungsbefugnisse bleiben voll gültig, die Verwaltung 
darf aber keine Bewirtschaftungsmaßnahmen darauf stützen. "31 Sperren erfas-

30 Vgl. Burk/Ulrt Müller, Kapitel „Grundlagen". In: Ulrich Karpen (Hrsg.), Hoch
schulfinanzierung in der Bundesrepublik Deutschland. Eme Einführung, Baden-Ba
den 1989, S. 41 ff„ S. 41. 

31 Walter Rzepka, Staatliches Haushaltsrecht, München 1984, S. 57. 



11 

sen entweder die Gesan1theit aller gleichartigen Haushaltsmittel (Global-
sperre) oder nur einzelne Haushaltsmittel. Sie bezwecken, die Einhaltung 
haushaltsrechtlicher Voraussetzungen sicherzustellen, die zum Zeitpunkt der 
Haushaltsaufstellung noch nicht erfüllt sind, oder sollen den Haushaltsaus-
gleich gewährleisten. 

Sperren können vom Parlament selbst verfügt werden, indem dieses eine 
Sperre im Haushaltsplan durch Sperrvermerk oder im Haushaltsgesetz anord
net. Auch das Finanzministerium kann eine Sperre aufgrund einer Ermächti
gung durch die Regierung bzw. Kraft eigener gesetzlicher Zuständigkeit ver
fügen oder aber ein Fachministerium für Haushaltsmittel seines Einzelplans. 

Es werden drei Typen von Sperren unterschieden: 

• die Sperre einzelner Haushaltsmittel durch das Parlamnent zur Sicherstel
lung haushaltsrechtlicher Voraussetzungen mittels Sperrvermerk mit Frei
stellungsvorbehalt für das Ministerium der Finanzen unter Einwilligung des 
Pariaments ("qualifizierter Sperrvermerk") oder mit FreisteHungsvorbehait 
für das Ministerium der Finanzen ohne Einwilligung des Parlaments 
("einfacher Sperrvermerk"); 

• die Globalsperre zur Gewährleistung des Haushaltsausgleichs durch das 
Parlament im Haushaltsgesetz ohne jeden Freistellungsvorbehalt oder mit 
Freistellungsvorbehalt für das Finanzministerium; 

• Globalsperren zur Gewährleistung des Haushaltsausgleichs durch das Fi
nanzministerium aufgrund einer Ermächtigung durch die Landesregierung 
im Benehmen mit dem Finanz- und Haushaltsausschuß des Landtags, mit 
Freistellungsvorbehalt für das Ministerium der Finanzen und/oder kraft 
eigener gesetzlicher Zuständigkeit mit Freistellungsvorbehalt für das Fi
nanzministerium. 

Im Ergebnis bedeuten die mehr oder weniger detailliert erfolgenden Eingriffe 
in den Haushaltsvollzug eine Einschränkung der von den Landesparlamenten 
bewilligten Stellen und Mittel, erschweren die Planbarkeit des Ausgabeverhal
tens der Hochschulen und die Kalkulierbarkeit ihres Ressourceneinsatzes. 32 

Dem Finanzminister kommen auch bei der Übertragbarkeit von Haus
haltsmitteln besondere Kompetenzen zu: Übertragbarkeit ist die Möglichkeit, 
Ausgaben, die am Ende des Haushaltsjahres noch nicht geleistet worden sind, 

32 Ausführlich Willi Blümel/lgnaz Bender/Wolfgang H. Lorig. Einwirkungen der Fi
nanzminister auf den Hochschulbereich, a.a.O., bes. S. 18 ff. 



12 

für die jeweilige Z\veckbestimmung über das Haushaltsjahr hinaus als 
Ausgabereste verfügbar zu halten. 33 Insoweit stellt die Übertragbarkeit eine 
Ausnahme vom Prinzip der Jährlichkeit dar. Je nach Landesrecht kann das 
Finanzministerium in besonders begründeten Einzelfällen bei Ausgaben, die 
nicht als solche kraft Gesetzes oder kraft Planvennerks im Haushaltsplan 
übertragbar sind, die Übertragbarkeit zulassen. 34 Auch dort, wo Ausgaben 
kraft Gesetzes oder Planvermerks im Haushaltsplan übertragbar sein sollen, 
kann die Einwilligung des Finanzministers in die Inanspruchnahme von Aus
gaberesten35 vorgeschrieben sein. 

Neben den sich aus dem Notbewilligungsrecht von Art. 112 GG i.V.m. 
§§ 37, 38 BHO ergebenden Möglichkeiten und Befugnissen des Finanzmini
sters sieht die BH 0 an zahlreichen Stellen Zustimmungsvorbehalte und Betei
ligungsrechte vor. 36 Insbesondere aus Teil III lassen sich Bestimmungen auf
listen, die als Steuerungsmittel dem Finanzminister u.a. die Möglichkeit er
öffnen sollen, den Haushaltsausgleich auch während des Haushaltsvollzugs zu 
gewährleisten: 

• Gemäß § 36 dürfen Ausgaben, die im Haushaltsgesetz oder Haushaltsplan 
als gesperrt ausgewiesen sind, sowie Verpflichtungen zur Leistung solcher 
Ausgaben nur mit Einwilligung des Finanzministers geleistet bzw. einge
gangen werden. 

• Unter gewissen Voraussetzungen, die in § 38 bezeichnet sind, bedarf die 
Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen der Einwilligung des 
Finanzministers, der zudem bei Maßnahmen von grundsätzlicher oder er
heblicher finanzieller Bedeutung über Beginn und Verlauf von Verhandlun
gen zu unterrichten ist. 

• § 39 Abs. 2 führt aus, daß Kreditzusagen und die Übernahme von Bürg
schaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen der Einwilligung des 
Finanzministers bedürfen. 

33 Vgl. Walter Rzepka, Staatliches Haushaltsrecht, a.a.O., S. 82. 

34 Vgl. die einheitlichen Regelungen in allen LHO unter§ 45 IV LHO, in Hessen§ 45 
III a.E. LHO. 

35 Siehe Arbeitskreis der Kanzler und Leitenden Verwaltungsbeamten der wissen
schaftlichen Hochschulen zur „ Verwaltungsvereinfachung". „ Verwaltungsvereinfa
chung - Flexibilität der Hochschulhaushalte". II. Kanzlerbericht, Trier 1991, S. 
11 f. 

36 Zum Nachstehenden siehe Werner Patzig. Haushaltsrecht des Bundes und der Län
der. Grundriß, Baden-Baden 1981, S. 349 ff. 
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e Der Einwilligung des Finanzministers bedürfen auch „andere ~„1aßnahmen 
von finanzieller Bedeutung" unter den in § 40 bezeichneten Voraussetzun
gen, was insbesondere für den Abschluß von Tarifverträgen gilt. 

• § 41 BHO ermächtigt den Finanzminister, eine sog. haushaltswirtschaftli
che Sperre von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen anzuordnen, 
wenn die Einnahmen- und Ausgabenentwicklung dies erfordert. 

• Nach § 45 BHO bedarf die Inanspruchnahme von Ausgaberesten der Ein
willigung des Finanzministers, der in begründeten Einzelfällen die Über
tragbarkeit von Ausgaben zulassen kann. 

• Weitere Regelungen enthalten die §§ 58 und 59 (Änderungen von Verträ
gen, Vergleiche, Veränderung von Ansprüchen) sowie 63 bis 65 (Erwerb 
und Veräußerung von Vermögensgegenständen, Grundstücken, Beteiligung 
an privatrechtlichen Unternehmen). 

Öffentliche Ausschreibungen müssen dem AbscrJuß von Verträgen über Lie
ferungen und Leistungen vorausgehen, soweit nicht die Art des Geschäftes 
oder besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen. Aus den Teilen A der 
„ Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB)" und der „ Verdingungsord
nung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen - (VOL)" ergibt sich 
u.a., unter welchen Bedingungen von einer öffentlichen Ausschreibung abge
sehen, nur beschränkt ausgeschrieben oder freihändig vergeben werden darf. 
Falls nach den Vergabevorschriften eine Ausschreibung nicht durchgeführt 
wird, sollen gleichwohl grundsätzlich mehrere Preisangebote eingeholt wer
den. 

Die Bewirtschaftungsbefugnis zu Veränderungsmaßnahmen außerhalb des 
Haushaltsplans steht nur den Dienststellen zu, die ausdrücklich für zuständig 
erklärt sind. Veränderungsmaßnahmen in diesem Sinne sind Stundung, Erlaß 
und Vertragsänderung zum Nachteil des Staates. Stundung ist das Hinaus
schieben der Fälligkeit einer Forderung, und Erlaß ist der Verzicht des Staa
tes auf eine fällige Forderung mit der Folge, daß diese erlischt. Der Erlaß ist 
von der Niederschlagung zu unterscheiden, die die Forderung unberührt läßt 
und deshalb keine Bewirtschaftungsmaßnahme darstellt, sondern nur ein Ab
sehen von der weiteren Verfolgung einer fälligen Forderung. Eine Ver
tragsänderung zum Nachteil des Staates ist jede rechtlich nicht gebotene Än
derung einer vertraglichen Forderung mit Ausnahme von Stundung, Erlaß und 
Vergleich. Als Änderung ist auch die Aufhebung eines Vertrages anzusehen. 

Nur das zuständige Ministerium ist befugt, Veränderungsmaßnahmen von 
grundsät7.licher Bedeutung vorzu ... riehmen; die Befugnis zu Veränderungsmaß-



14 

nahn1en ohne grundsätzliche Bedeutung ist für untere Dienststellen und/oder 
Zentral- und Mittelbehörden an festgelegte Wertgrenzen gebunden. Bei Ver
änderungsmaßnahmen von grundsätzlicher Bedeutung sowie bei Veränderun-
gensmaßnahmen ohne gn1ndsätzliche Bedeutung, wenn bestirrunte Wertgren-
zen überschritten werden, hat auch das zuständige Ministerium die Einwilli
gung des Finanzministeriums einzuholen. 

3) Globale Minderausgabe 

Die globale Minderausgabe, deren Einführung in die Haushaltspraxis eine fi
nanzverfassungsrechtliche Diskussion bewirkte, ist inzwischen zu einem häu
fig genutzten Instrument der Haushaltssteuerung geworden. 37 Bei der globalen 
Minderausgabe „handelt es sich um den Ansatz eines allgemeinen Kürzungs
betrages für alle oder jedenfalls mehrere Ausgaben, die im Haushaltsplan oder 
Teilen von ir„.In (Einzelplan, Kapitel, Titelgruppe) veranschlagt sind, bu
chungstechnisch also um einen Berichtigungsposten ( „Negativ-Ausgabe' )"38

• 

Eine globale Minderausgabe setzt die Gesamtsumme der an sich einzeln zu 
veranschlagenden Ausgaben herab und will auf diesem Wege den Haushalt in 
Einnahme und Ausgabe ausgleichen. Die globale Minderausgabe, die für die 
Exekutive verpflichtend wirkt39

, ähnelt der Sache nach einer Ausgabensperre, 
wobei sie sich allerdings auf einen Plafond bezieht, ihr somit die Spezifizie
rung fehlt. 

Mit der Etatisierung einer globalen Minderausgabe wird der Haushalts
ausgleich praktisch in den Haushaltsvollzug - und damit in die Exekutive -
verlagert40

, denn der Finanzminister ist zuständig für die Bewirtschaftung des 
für die globale Minderausgabe eingestellten Titels und im Rahmen seiner 

37 Zur Anwendung der globalen Minderausgabe im Haushaltsjahr 1995 siehe Willi 
Blümel!lgnaz Bender/Wolfgang H. Lorig, Einwirkungen der Finanzminister auf den 
Hochschulbereich, a.a.O., bes. S. 21 ff. 

38 Helmut Karehnke, Zur Zulässigkeit der Veranschlagung globaler Minderausgaben. 
In: Deutsches Verwaltungsblatt, 95(1980), S. 542 ff., S. 542. 

39 So Gero-Falk Borrmann, Die globale Minderausgabe - ein finanztechnisches 
Hilfsmittel im Rahmen der haushwirtschaftlichen Ordnung? In: Verwaltungsrund
schau, 1991, H. 9, S. 307 ff., S. 307. 

40 Siehe Winfried Roth, Flexible Vollzugssteuerung auf der staatlichen Ebene. In: 
Heinrich Mäding (Hrsg.), Hanshaltsplanung - Haushaltsvollzug - Haushaltskon
trolle, Baden-Baden 1987, S. 179 ff. 
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Mittelbewirtschaftung gemä.~ §§ 34, 41, 43 BHO verant'NortJich fiir die Erzie-
Jung des Haushaltsausgleichs. Selbst wenn die globale Minderausgabe als 
vereinbar mit den haushaltsrechtlichen Bestimmungen angesehen wird, ver-
scPJeben sich Kompeter.zen vom parla1nentarischen Bereich, \Vo der Haushalt 
beschlossen wird, hin zur Exekutive, die den Haushaltsausgleich zu 
„organisieren" hat. Für die Hochschulen ist die praktische Handhabung die
ses Instruments durch Finanz- und Fachministerium von entscheidender Be
deutung: Begünstigt die Art und Weise der administrativen Umsetzung einer 
globalen Minderausgabe eine dezentrale, flexible Haushaltsführung oder wird 
eine solche faktisch erschwert? 

Abb. l: Bewirtschaftungsauflagen und Zustimmungsvorbehalte 

Bewirtschaftungsauflagen Zustimmungsvorbehalte 

• beziehen sich auf den einzelnen Haushalt • Grundlagen u.a.: Verfassung, HGrG, 

• u. a. Bewirtschaftungserlaß/-rundschrei
ben 

• Wirkung der Haushaltsvermerke grund
sätzlich auf das jeweilige Haushaltsjahr 
beschränkt 

• Minderausgaben 

• Sperren 

BHO/LHO, VV zur BHO/LHO 

• gelten zunächst ohne zeitliche Limi
tierung 

• als Dauervorschriften u.a. bei/für 

• Verfahren bei außer-/überplarunäßigen 
Haushaltsmitteln 

• einschränkende und erweiternde Haus- • Verfahren bei Verpflichtungsermächti-
haltsvermerke gungen 

• Wertgrenzen 

4) Wege der Haushaltsmodernisierung 

a) Flexibilisierung 

Bereits das geltende Haushaltsrecht bietet Spielräume für eine beweglichere 
Haushaltswirtschaft. Die Kamerialistik, wie sie im HGrG und den Haushalts-
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ordnungen umschrieben ist, enthält InstnL.TJlente41
, die die VeranscrJagung und 

Bewirtschaftung der Hochschulhaushalte flexibilisieren können: Deckungs
vermerke gemäß § 15 Abs. 2 S. 1 HGrG42 können Ausgaben für gegenseitig 

A ' ' ' A L-. .&:"l..' t,..1 ·• ' 1 "ll' A ouer eirJ.Seitig uecA.ungs1fu1ig eiA.J.aren, werill ein verwa.ti1ngsmauiger ouei 
sachlicher Zusammenhang besteht. Verstärkungsvermerke sind eine Aus
nahme vom Prinzip der Gesamtdeckung aller Einnahmen für alle Ausgaben 
und bewirken, daß bestimmte Ausgabeermächtigungen durch eventuelle 
Mehreinnahmen erhöht werden können. Damit motivieren sie die öffentlichen 
Institutionen, im Eigeninteresse alle Einnahmemöglichkeiten voll auszu
schöpfen, um über mehr Ausgabemittel verfügen zu können. Übertragungs
vermerke lockern die enge Bindung an das Haushaltsjahr auf. 43 Ausgaben 
können für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine spar
same Mittelbewirtschaftung fördert. Allerdings werden auf diesem Wege zu
nächst lediglich die Ausgaben übertragen, nicht jedoch die erforderlichen 
Deckungsmittel. Diese müssen im folgenden Haushaltsjahr entweder durch 
Einsparungen an einer anderen SteHe erwirtschaftet oder durch besondere 
Veranschlagung bereitgestellt werden. Schließlich regeln Haushaltsvermerke 
Art und Umfang einer Rücklagenbildung; in die Rücklage werden nicht benö
tigte Haushaltsmittel eingestellt, um bei Bedarf in nachfolgenden Jahren die 
Ausgabeermächtigungen ev. zu erhöhen. 

Diese konventionellen Flexibilisierungsinstrumente werden, wie bereits im 
II. Kanzlerbericht ausgeführt, in den einzelnen Bundesländern auf unter
schiedliche Weise und mit unterschiedlicher Intensität genutzt. Länderüber
greifend wurde in der durchgeführten Interviewreihe eine zunehmende Bereit
schaft aller verantwortlichen Ministerien deutlich, diese Flexibilisierungspo
tentiale alleine oder ergänzend zu weiteren Instrumenten für eine "bewegli
chere Haushaltswirtschaft" (Eberhart Munzert) zu gebrauchen. 

Die Haushaltspläne - und vor allem die Einzelpläne der Wissenschaftsres
sorts - enthalten zur Bewirtschaftung der Einzelansätze Vermerke, die die 
Haushaltsflexibilität durch eine vermehrte Bildung von Titelgruppen und eine 
Vergrößerung der Deckungsfähigkeiten zwischen den Hauptgruppen und Ti
teln erhöhen, z. T. auch ministerielle Sonderprogramme zugunsten der Hoch-

41 Nachstehende Darstellungen nach Eberhard Munzert, Schwerpunkte der Haushaltsre
form im Lichte moderner Finanzkontrolle. In: Deutsche Verwaltungspraxis, 1997, 
Nr. 1, S. 10 ff., S. 11. 

42 Siehe auch § 20 BHO/LHO. 

43 Vgl. Art. 110 GG, §§ 4 und 15 Abs. 1 HGrG, §§ 1 und 19 BHO/LHO. 
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schulhaushalte einschränken. Während diese erweiternden Bestirrunungen die 
Haushaltsflexibilität erhöhen, können gleichzeitig ausgebrachte Umwand
lungs- und Wegfallvermerke die Dispositionsmöglichkeiten einschränken. Da 
die Wirkung von Haushaltsvermerken grundsätzlich auf das jeweilige Haus
haltsjahr beschränkt ist, müssen zu ihrer Fortwirkung die Vermerke im fol
genden Jahr wieder eingestellt werden. 

b) Selbstbewirtschaftung 

In fast allen Bundesländern enthält das geltende Haushaltsrecht die Möglich
keit, Mittel zur Selbstbewirtschaftung zu überlassen: Nach §§ 12 Abs. 3 
HGrG, 15 Abs. 2 BHO/LHO können Ausgaben zur Selbstbewirtschaftung 
veranschlagt werden, wenn auf diesem Wege eine sparsamere Bewirtschaf
tung möglich wird. 44 Selbstbewirtschaftungsmittel sind ohne besondere Haus
haltsvermerke gegenseitig deckungsßhig und stehen über das laufende Haus
haltsjahr hinaus zur Verfügung. Dies ermöglicht eine bedarfgerechte finan
zielle Beweglichkeit, und es werden Anreize für einen sparsameren Umgang 
mit den überlassenen Mitteln geschaffen, da mit Einsparungen und Mehrein
nahmen disponiert werden kann. 45 

c) Globalhaushalt 

Eine .,,fehlende LegaldefinJtion und ein insgesamt indifferentes VerständnJs" 46 

des Begriffs „Globalhaushalt" erschweren eine konzise Beschreibung. „Die 
Bandbreite der Diskussionen zum Thema Pauschalhaushalte (bzw. Global
haushalte, die Verf.) reicht von der Ausbringung eines oder mehrerer globaler 
Zuschußtitel im Staatshaushaltsplan verbunden mit der eigenverantwortlichen 
Aufstellung des Hochschulhaushalts und dessen eigenverantwortlichem Voll-

44 Die BayHO enthält in Art. 15 keinen Absatz 2, der eine Selbstbewirtschaftung er
laubt. 

45 Vgl. Hans-Adolf Giesen!Eberhard Fricke, Das Haushaltsrecht des Landes Nord
rhein-Westfalen. Kommentar zur Landeshaushaltsordnung, München 1972, § 19 
Rdnr. 5. 

46 Thomas Behrens, Globalisierung der Hochschulhaushalte, a.a.O„ S. 128. 
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zug durch die Hochschulen bis hifl zu einer weitgehenden Flexibilisierung der 
Hochschulhaushalte im Rahmen der herkömmlichen Haushaltsstrukturen. "47 

Als Kern der Globalisierung ist die weitgehende Reduzierung der Einzelti
tei eines Haushaitskapiteis bis hin zu einem Titei je Hauptgruppe anzuneh
men. Nach§ 12 Abs. 4 HGrG sind die Einnahmen, Ausgaben und Verpflich
tungsermächtigungen nach Zwecken getrennt zu veranschlagen und zu erläu
tern. „Zur Abgrenzung der Zecke ist ausreichend, daß diese sich auf die 
Hauptgruppen beschränken, die in § 10 Abs. 3 HGrG genannt sind: bei
spielsweise Personalausgaben, sächlicher Verwaltungsaufwand, Tilgungslei
stungen oder Zuführung an Rücklagen. "48 Als maßgebliches Kriterium für den 
Globalhaushalt49 wird in der Praxis „die Gewährung eines oder mehrerer glo
baler Zuschußtitel unter weitgehendem Verzicht auf die Appropriationsklau
sel" angesehen, „d.h., die titelweise Aufgliederung der zur Verfügung ge
stellten Mittel" und damit verbunden „die Kompetenz der Hochschulen, den 
Hochschulhaushalt eigenverantwortlich aufzustellen und im Rahmen des Voll
zugs Schwerpunkte bei der Mittelvergabe zu setzen" 50

• Macht der Haushalts
gesetzgeber vom Globalhaushalt Gebrauch, erhält die Hochschule die Mög
lichkeit, innerhalb der Hauptgruppen die Mittel ohne Bindung an enge Titel
begrenzungen51 je nach Bedarf eigenverantwortlich zu bewirtschaften, was 

47 Abschlußbericht der Arbeitsgruppe Pauschalhaushalt an die Haushaltsstrukturkom
mission. Abgedruckt in: Willi Blümel/lgnaz Bender (Hrsg,), Flexibilität der Hoch
schulhaushalte, a.a.O„ S. 97 ff., S. 100. 

48 Eberhard Munzen, Schwerpunkte der Haushaltsreform im Lichte moderner Finanz
kontrolle, a.a.O., S. 11. 

49 Während die Bezeichnung „Globalhaushalt" länderübergreifend genutzt wird, domi
niert(e) in Baden-Württemberg der Begriff „Pauschalhaushalt". Hierzu siehe den Ab
schlußbericht der "Arbeitsgruppe Pauschalhaushalt" an die Haushaltsstrukturkom
mission, abgedruckt in: Willi Blümel/lgnaz Bender (Hrsg.), Flexibilität der Hoch
schulhaushalte, a.a.O., S. 97 ff. 

50 Klaus Peters, Globalhaushalt in Nordrhein-Westfalen - Hintergründe, Chancen und 
Probleme. Vortrag gehalten im Haus Bommerholz am 11. Januar 1996, im Rahmen 
des Seminars „Zusammenarbeit von Hochschulverwaltungen und Bibliotheken" der 
Hochschulübergreifenden Fortbildung des Landes NRW, Ms., S. 3. 

51 Dieter Grünewald, Haushaltsaufstellung und Bewirtschaftung im Hochschulbereich 
aus der Sicht des \Visser.schaftsrrtlr.isteriwT.s ~.f\V. In: Arbeitsgri1ppe Fortbildung hu 
Sprecherkreis der Hochschulkanzler (Hrsg.), Haushalts- und Wirtschaftsführung im 
Bereich der Wissenschaftsverwaltung. Fortbildungsprogramm für die Wissenschafts
verwaltung. Materialien Nr. 10, Essen 1983, S. 29 ff„ sieht den Globalhaushalt ge
kennzeichnet durch die Ausweisung eines Zuschußbetrages in Höhe der Differenz 
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u.a. Anreize für einen wirtschaftlicheren Umgang mit den öffentlichen Mit
teln schafft. Im Rahmen der tradierten kameralistischen Haushaltsführung 
wäre die weitestgehende Form eines Globalhaushalts diejenige, "die eine pau-
schale Zuweisung der staatlichen Mittel vorsieht, die da, wo der1noch Spezi-
fizierungen vorgenommen werden, eine uneingeschränkte Deckungsfähigkeit 
vorsieht, eine uneingeschränkte Übertragung in Folgejahre zuläßt und eine 
uneingeschränkte Zuweisung der Mittel vornimmt"52

• Die Globalisierung der 
Haushalte wird allgemein mit dem Ziel einer Delegation und Dezentralisie
rung der Ressourcenverantwortung53 betrieben. Die Einführung des Global
haushalts für die Hochschulen eröffnet „Chancen und Risiken" zur eigen
verantwortlichen Aufstellung und zum eigenverantwortlichen Vollzug des 
Haushalts in Verbindung mit einer weitgehenden Übertragung der Planungs-, 
Steuerungs- und Evaluationskompetenzen auf die Hochschulen selbst. 54 

d) T andesbetriebe 

Neben einer Palette von Modellversuchen mit den Instrumenten der Flexibili
sierung und Globalisierung, die sich im Rahmen der kameralistischen Haus
haltsführung bewegen, verläßt eine Variante des Globalhaushalts die Ebene 
der klassischen kameralistischen Haushaltsführung, führt ein kaufmännisches 
Rechnungswesen ein und organisiert die entsprechende öffentliche Institution 
als Eigenbetrieb des Landes: § 26 BHO/LHO i.V.m. § 18 Abs. 1 HGrG läßt 
das Wirtschaften nach einem Wirtschaftsplan zu (Betriebsform als Landesbe-

zwischen den zu erwartenden Einnahmen und den Ausgaben verbunden mit der Ent
scheidungskompetenz, wie dieser Zuschuß und die eigenen Einnahmen für Personal-, 
Sach- und Investitionsausgaben einzusetzen sind. 

52 Hanns H. Seidler, Globalhaushalte und ihre rechtlichen Schranken. Oder: Das späte 
Leiden am preußischen Budgetkonflikt. In: Kritische Justiz, 29(1996), H. 1, S. 
75 ff., S. 76. 

53 Siehe u.a. Heinrich Reinermann, Die Krise als Chance: Wege innovativer Verwal
tungen. Speyerer Forschungsbericht Nr. 139, Speyer 1994(3), S. 88; Edgar Frack
mann, Selbststeuerung im Hochschulbereich, a.a.O., S. 169. 

54 Vgl. Friedrich-Wilhelm Siburg, Flexibilität der Hochschulhaushalte im Rahmen des 
geltenden Haushaltsrechts. In: Willi Blümel/Ignaz Bender (Hrsg.), Flexibilität der 
Hochschulhauslialte, a.a„O., S. 9 ff., S. 11; i.

1rfichael Daxner, Globalhaushalt - t.1y-
thos und Realität. In: Beiträge zur Hochschulforschung, 1993, Nr. 2, S. 111 ff., 
S. 116; Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes Baden-Württem
berg (Hrsg.), Externe Prüfung der Wirtschaftlichkeit des Landes. Abschlußbericht 
(Hayek-Gutachten), Stuttgart 1993, S. 198. 
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trieb), „ wenn em Wirtschaften nach Einnah..rnen und Ausgaben des Haus
haltsplans nicht zweckmäßig ist". Bundes- oder Landesbetriebe in diesem 
Sinne können von den strengen Regeln der Kameralistik und damit dem Wirt-
schaften nach Einnah„111en und Ausgaben des Haushaltsplans entbunden wer-
den. Diese Betriebe haben einen Wirtschaftsplan aufzustellen und weitere 
Bestimmungen über die Buchführung und Rechnungslegung zu beachten. 55 Im 
staatlichen Haushaltsplan werden dabei die Zuführungen und Ablieferungen 
veranschlagt, und der Wirtschaftsplan (oder eine Übersicht) ist dem Haus
haltsplan beizufügen oder in dessen Erläuterungen aufzunehmen. 

e) Budgetierung 

Die Karriere des Schlagwortes „Budgetierung" hat bislang weder zu einer 
eindeutigen Begriffsfassung noch zu einem stringenten Konzept für die Praxis 
ge:fiil1rt. Nachstehend ist in .LAs.rJel1nung an den Bund/Lä..11der-.i\.rbeitsausschu..l3 
„Haushaltsrecht und Haushaltssystematik" unter „Budgetierung" zu verstehen 
„ein System der dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für 
ihren Finanzrahmen bei festgelegtem Leistungsumfang mit bedarfsgerechtem, 
in zeitlicher und sachlicher Hinsicht selbstbestimmtem Mitteleinsatz bei 
grundsätzlichem Ausschluß der Überschreitung des Finanzrahmens"56

• Weiter 
greift beispielsweise die Begriffsfassung in einer Veröffentlichung des Se
nators für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen, der unter Budgetierung 
„ in Fortentwicklung des geltenden Systems und in Anlehnung an betriebswirt
schaftliche fvlethoden ( ... ) den gesaiilte(n) Prozeß der Haushaltsaufstellung 
und des Haushaltsvollzugs einschließlich der Kontrolle und der Abweichungs
analysen der Budgets unter Beteiligung der politischen Gremien ( ... )" 57 ver
steht. 

55 Siehe §§ 74 und 87 BHO/LHO. Allgemein vgl. Sieghart von Köckritz!Günter 
Ermisch/Christel Lamm, Bundeshaushaltsordnung. Kommentar. Loseblattausgabe, 
Stand München 1993, § 26 Erl. 3.2. 

56 Bund-Länder-Arbeitsausschuß "Haushaltsrecht und Haushaltssystematik" zitiert 
nach: Christoph Tnaska.lik, Grundfragen der Budgetierung. Vortrag beim Sympo
sium „Budgetierung und Budgetrecht des Parlaments" des Landtags Rheinland-Pfalz 
am 31.10.1996 in Mainz, Ms., S. 1. 

57 Jürgen Hartwig, Dezentrale Haushaltssteuerung: Von der Haushaltswirtschaft zum 
Finanzmanagement. In: Der Senator für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen 
(Hrsg.), Von der Haushaltswirtschaft zum Finanzmanagement. Bremens Weg in die 
dezentrale Haushaltssteuerung. Praxisberichte, Bremen 1995, S. 52 ff„ S. 72. Vgl. 
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Jedenfalls räun1t die Budgetierung den Ressorts bereits bei der Haushalts-
aufstellung mehr Eigenverantwortung ein. Das bisherige, in Details gehende 
Anmeldeverfahren für Haushaltsmittel entfällt. Statt dessen werden vorab die 
Einnahn1en und Ausgaben ennittelt, die von den Ressorts weder dem Grunde 
noch der Höhe nach beeinflußt werden können oder sollen. Die verbleibende 
Finanzmasse wird vom Haushaltsgesetzgeber auf die Budgets der Ressorts 
verteilt. Diese erstellen in dem dadurch vorgegebenen Rahmen selbständig 
ihre Haushalte. "Eine Kombination mit den Möglichkeiten der Flexibilisie
rung und Globalisierung" kann zudem "(„.) beim Haushaltsvollzug mehr 
Beweglichkeit schaffen" 58

• 

In einer zunehmenden Anzahl von Bundesländern wird unter Nutzung der 
bestehenden Ausnahmemöglichkeiten des Haushaltsrechts (HGrG, BHO/ 
LHO) ergänzend zu den traditionellen Instrumenten der Kameralistik die Bud
getierung vorbereitet oder (experimentell) eingeführt: Dabei kommt es we
sentlich "darauf an („.), die Ausgaben nicht mehr als Summe der wie auch 
immer ermittelten Bedarfe festzulegen, sondern umgekehrt, die Standards der 
Bedarfsdeckung vorausschauend zu orientieren am Entwicklungstrend der 
Einnahmeseite und auf dieser Grundlage die unvermeidliche Konkurrenz um 
knappe Mittel möglichst rational und transparent zu organisieren"59

• 

Bei der Budgetierung werden den Fachressorts/Fachbereichen im Rahmen 
der insgesamt für das Planjahr erwarteten Finanzmittel Budgets vorgegeben, 
innerhalb derer sie weitgehend selbständig ihre Einzelansätze bestimmen kön
nen. Flexibilisierungen im Haushaltsvollzug, die der nächste notwendige 
Scl1ritt sind, "müssen eingebettet sein in eine möglichst zeitgleiche tL1llfas-

ergänzend die Definition bei Mummert und Partner, Untersuchung der Organisation 
und Struktur der Bereiche Personal- und Stellenverwaltung einschließlich Organisa
tion der Verwaltung, Haushalt/Beschaffung und Studentenverwaltung an den Hoch
schulen Nordrhein-Westfalens. Abschlußbericht, Köln 1992, S. 356: "Budgetierung 
ist kein fest umrissenes System der Haushaltswirtschaft für öffentliche Verwaltun
gen. Vielmehr bedeutet Budgetierung eine Veränderung der gegenwärtigen Haus
haltswirtschaft, um durch eine flexible Bewirtschaftung folgende Ziele zu erreichen: 
1. Förderung wirtschaftlicher Verhaltensweisen bei der Bewirtschaftung eines gege
benen Mittelrahmens ( ... ) 2. stärkere Orientierung der Mittelzuteilung bei der Auf
stellung des Haushaltsplans an objektivierten Ergebnisgrößen." 

58 Eberhart Munzert, Schwerpunkte der Haushaltsreform ... , a.a.O., S. 12. 

59 Ihilo Sa"azin, Die ordnungspolitische Logik der Budgetierung. Vortrag beim Sym
posium „Budgetierung und Budgetrecht des Parlaments" des Landtags Rheinland
Pfalz am 31.10.1996 in Mainz, Ms., S. 5. 
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sende Venx;al't'J.ngsrefonn im SiPJle des Neuen Steuerl1ngsmodells "60 ~ Es sol-
len Strukturen geschaffen werden, die hinführen zu einer stärkeren Motivation 
der Fachbereiche und einem effektiveren wie effizienteren Einsatz von Res-
sourcen. Für die Festlegung der Budgetrabn1en ist ein differenziertes Vorge-
hen erforderlich: An welchen Stellen und in welchem Umfange Mittel auf
gestockt oder gekürzt werden, soll Ergebnis eines strukturierten Verhand
lungs- und Abstimmungsprozesses sein. Innerhalb dieses Prozesses muß 
nachvollziehbar deutlich werden, welche (neuen) politischen Ziele, welche 
(neuen) politischen Aufgaben zu einer Mittelaufstockung und welche aufga
benkritischen Überlegungen zu einer Mittelkürzung geführt haben. Mit 
„fortschreitender Entwicklung des Neuen Steuerungsmodells" wird „ verstärkt 
die outputorientierte Betrachtung zum Zuge kommen, indem den Budgetent
scheidungen Informationen über Leistungen (Produkte, Outputs) und deren 
Kosten (Kostenbudgets) zugrunde gelegt werden können" 61

• 

Eine konsequente Umsetzung des Budgetierungsansatzes erfordert über die 
Sachausgaben hinaus auch die Einbeziehung der Personalaugaben. Die Ver
antwortung für die Ressource Personal und für die Bewirtschaftung der Per
sonalausgaben soll grundsätzlich den Budgetverantwortlichen übertragen wer
den. Ein Automatismus im Austausch von Personal und Sachausgaben besteht 
weder beim Planaufstellungsverfahren noch im Rahmen der Bewirt
schaftung. 62 Im Vermögenshaushalt und im Investitionsprogramm soll die 
Budgetierung sicherstellen, daß ein vorgegebenes Kreditlimit nicht über
schritten wird. Dabei können, wie im Verwaltungshaushalt, auch im Vermö
genshaushalt konkrete Vorgaben für die Aufstellung der Fachressortpro
gramme :p.otwendig sein: z.B. Höchstbeträge für Neubaumaßnahmen und Ein
richtungsgegenstände. 

Die öffentliche Hand betritt mit dem System der Budgetierung, das den 
Profitcentern in der Wirtschaft ähnelt, Neuland: Nach allgemeiner Einschät
zung bewegen sich Flexibilisierung und Globalisierung im Rahmen des par
lamentarischen Budgetrechts, indem sie die Eigenverantwortung der Verwal
tung nur bei der Ausführung des Haushaltsplans erweitern, nicht aber bereits 

60 KGSt, Budgetierung: Ein neues Verfahren der Steuerung kommunaler Haushalte. 
KGSt-Bericht 6/1993, Köln 1993, S. 1. 

61 KGSt, Budgetierung: Ein neues Verfahren der Steuerung kommunaler Haushalte, 
a.a.O., S. 11. 

62 Vgl. KGSt, Budgetierung: Ein neues Verfahren der Steuerung kommunaler Haus
halte, a.a.0., S. 14. 



23 

bei dessen Erstellung. Die Budgetieri1ng dagegen "weicht vom her-
kömmlichen Verfahren des Haushaltsrechts ab und räumt der Verwaltung 
schon bei der Gestaltung des Haushaltsplans Spielraum für Eigenverantwor
tung ein"63

• Der Haushaltsgesetzgeber, der über Budgetien.mgsverfahren mehr 
Transparenz und Kostenbewußtsein in den Ressorts bewirken möchte, ge
braucht deshalb Experimentierklauseln in den Haushaltsordnungen und Haus
haltsgesetzen, die zeitlich begrenzt sind, damit notwendige Korrekturen gege
benenfalls vorgenommen werden können. 

IV. Haushaltsvollzug im Hochschulbereich: Auswertung der 
Gespräche in den Bundesländern 

1) Haushaltsaufstellung und -vollzog 

Die Haushaltsverfahren im Hochschulbereich werden in den Hochschulgeset
zen der Länder unterschiedlich geregelt, und länderspezifisch strukturiert ist 
auch die Praxis der Haushaltsaufstellung (und des Haushaltsvollzugs). Wäh
rend sich beispielsweise im Brandenburgischen Hochschulgesetz weder eine 
Regelung über das Haushaltsaufstellungsverfahren noch über die Mittelvertei
lung in den Hochschulen aufzeigen läßt, bestehen in anderen Bundesländern 
relativ ausführliche Vorschriften. 64 Die Länder konnten nämlich mangels ein
schränkender Vorschriften durch das HRG im Bereich des Haushaltswesens 
relativ frei gestalten. Auch wenn die haushaltsrechtlichen Vorschriften von 
HGrG, BHO und LHO durchgängig zu beachten sind, haben einige Länder 
spezielle Normierungen für das Haushaltsaufstellungs- und Mittelverteilver
fahren erlassen. 65 

Allgemein beschränkt sich die Kompetenz der Hochschulen im Haushalts
aufstellungsverfahren auf die Formulierung und das Vorbringen von Anträgen 
beim Wissenschaftsministerium. Dieses prüft die Voranschläge der Hochschu
len und führt mit diesen - formell oder informell - Haushaltsgespräche. 

63 Eberhan Munzen, Schwerpunkte der Haushaltsreform ... , a.a.O., S. 12. 

64 Vgl. Gesetz über die Hochschulen des Landes Brandenburg - Brandenburgisches 
Hochschulgesetz vom 24. Juni 1991 (GVBl. S. 156), geändert durch Gesetz vom 16. 
Oktober 1992 (GVBI. S. 422); anders: § 103 WissHG NW, § 119 SHG, §§ 106 -
108 BremHG. 

65 So z.B. §§ 103, 104 UG NW; § 74 Abs. 8 UG Rh-Pf. 
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Nachdem das Facl1mi11isterium den eigentlichen Haushaltsvora!l...scliJag erstellt 
hat(§ 27 BHO/LHO), leitet es diesen dem Finanzministerium zu. Die sich an
schließenden interministeriellen Abstimmungen zwischen Fach- und Finanz-
ressort erfolgen in einem adwJr1istrativen Netz\verk, in \velches die betreffe= 
nen Hochschulen nicht eingebunden sind. Gemäß § 28 BHO/LHO stellt das 
Finanzministerium den Entwurf des Haushaltsplans auf, wobei der Finanz
minister nach § 28 Abs. 1 BHO/LHO die Voranschläge des Fachressorts -
nach Herstellung des Benehmens - abändern kann. 66 Auf welche Weise dieses 
Benehmen herzustellen ist, regeln z. T. die Hochschulgesetze der Länder. 
Realiter weichen die zugewiesenen Mittel angesichts der aktuellen Finanzsi
tuation der öffentlichen Haushalte vom Antrag der Hochschulen und auch des 
Wissenschaftsministeriums mehr oder weniger umfassend ab. 

Nach§§ 29 - 31 BHO/LHO beschließt die Landesregierung den Entwurf 
des Haushaltsgesetzes und des -plans, bringt ihn zur weiteren Beratung in das 
Landesparlament ein. Nach der Beratung im Landtag und in den zuständigen 
Ausschüssen67 wird der Entwurf des Haushaltsgesetzes und -plans erneut dem 
Landtag zur Beschlußfassung vorgelegt, wo die Feststellung des Budgets er
folgt.68 Nach der Beschlußfassung durch das Landesparlament beginnt das 
absteigende Haushaltsverfahren, der Haushaltsvollzug69 : Die Regierung leitet 
den Hochschulen die bewilligten Mittel zu, wobei der Erlaß, mit welchem die 
Mittel der Hochschule zugewiesen werden, mit Bewirtschaftungsmaßnahmen 

66 Vgl. Peter Badura, Das Verwaltungsverfahren. In: Hans-Uwe Erichsen/Wolfgang 
Martens (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, Berlin/New York 1992(9), § 40 
Rdm. 30. Kritisch zum Haushaltsaufstellungsverfahren: Dieter Leuze/Gisela Bender, 
Gesetz über die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Kommentar unter Berücksichtigung des Hochschulrahmengesetzes und der Hoch
schulgesetze der Länder. Loseblattausgabe. Januar 1994, Bielefeld 1994, § 102, 
Rdm.4. 

67 Hierzu siehe Willi Blümelllgnaz Bender (Hrsg.). Flexibilität der Hochschulhaushalte. 
Auswertungsseminar am 14./15. Oktober 1993. Speyerer Forschungsbericht Nr. 
131, Speyer 1994(2), S. 36 ff. 

68 So Thomas Oppermann, Kulturverwaltungsrecht, Tübingen 1969, S. 350. 

69 Siehe Hugben Flitner, Budgetierung. In: Ulrich Karpen (Hrsg.), Hochschulfinanzie
rung in der Bundesrepublik Deutschland, Baden-Baden 1989, S. 145 ff., bes. S. 
167 ff. 
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verbunden ist, die praktisch nicht unerhebliche Einschränkungen implizieren 
können.70 

Eine Beteiligung der Hochschulen an der Erstellung des Haushaltsvoran
schlages ist in Bayern insoweit vorgesehen, als diese ihre Vorschläge beim 
Fachministerium einreichen, das diese - in Rückkoppelung zu den Hochschu
len - bearbeitet und anschließend dem Finanzministerium zuleitet. Eine for
melle Einbindung der Hochschulleitungen in die parlamentarischen und ad
ministrativen Haushaltsberatungen wird als nicht sinnvoll erachtet, da dies 
u.a. wegen der Anzahl von Hochschulen relativ komplexe Entscheidungsfin
dungsprozesse noch schwieriger mache und die bisherige Praxis sich dadurch 
nicht optimieren lasse. Im parlamentarischen Raum können die Universitäten 
bereits seit langem ihre Vorstellungen bei den sog. "parlamentarischen Aben
den" artikulieren. Eine pragmatische Verbesserung wird von einer intensi
vierten Kooperation der jeweiligen Hochschule mit dem zuständigen Betreu
ungsreferenten im Fachministerium erwartet. Die maßgeblichen Ansätze für 
Lehre und Forschung werden zwischen dem Fach- und Finanzministerium 
global verhandelt. Für die Aufteilung der ausgehandelten Globalsumme auf 
die Universitäten entwickelt das Fachministerium z.Z. einen verbesserten 
Verteilungsschlüssel. 

Angesichts der großen Anzahl von Hochschulen in Baden-Württemberg 
wird eine formelle Einbindung dieser Institutionen in die parlamentarischen 
Haushaltsberatungen für nicht praktikabel gehalten. Die Ministerien fragen, 
ob und inwieweit den Hochschulen im Prozeß der Haushaltsaufstellung über-
haupt ein besonderer Status ~ auch im verfassungsrechtlichen Gesan1tzusam
menhang - zuzusprechen ist. Das Finanzministerium möchte bei der Diskus
sion um eine Beteiligung der Hochschulen zwischen einer bloßen Präsenz von 
Hochschulvertretern bei Ausschußberatungen und einem eigenen Vortagsrecht 
unterschieden wissen. Auch in Baden-Württemberg leiten die Hochschulen 
der Fachabteilung ihre Haushaltsanmeldungen zu, über welche zwischen den 
Hochschulen und dem Wissenschaftsministerium informelle Abklärungsge
spräche geführt werden. In die Referentengespräche zwischen Fach- und Fi
nanzministerium sind die Hochschulen nicht eingebunden; eine Beteiligung 
der Hochschulen wird auch nicht erwogen. Zum Haushaltsvollzug erläßt das 
Finanzministerium die entsprechenden Verwaltungsvorschriften; Sperren, die 
gegebenenfalls von der Landesregierung zu beschließen sind, und vorgege-

70 Mit zahlreichen Belegen Willi Blümel!lgnaz Bender!Woifgang H. Lorig, Einwirkun
gen der Finanzminister auf den Hochschulbereich, a.a.0., bes. S. 13 f. 
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bene Einsparsu.Tmen werden durch das Fach„-rninisterium umgesetzt. Da ~A""us-
gabensperren nur aufgrund einer akuten Notlage erlassen werden, können die 
notwendigen Entscheidungen für den Haushaltsvollzug nach Auffassung der 
~Jf' • ' ' l. " '' " l. ' A T T ' ' " l.. ' A lYi.lrilSterten I"tlC.11.t lll l' OrgespraCi.Ieil ffilt uen urtlVefSitaten augest1Ill'l11t Werueil. 

Die Berliner Hochschulen erhalten Rahmenvorgaben der Landesregierung 
für die Aufstellung ihrer Haushaltspläne, die sie dem Wissenschaftssenator 
zur weiteren Bearbeitung zuleiten. Dieser koordiniert die Planentwürfe, die in 
eine Ressortanmeldung einfließen. Die Zuschußbeträge pro Hochschule wer
den mit der Finanzverwaltung anschließend ausgehandelt. Gemäß § 88 Abs. 2 
und 3 des Berliner HG muß dem Akademischen Senat Gelegenheit zur Stel
lungnahme eingeräumt werden, wenn das Kuratorium in bedeutsamen Punk
ten von der Haushaltsvorlage abweichen möchte. Der Akademische Senat hat 
zudem die Möglichkeit einer Stellungnahme, wenn nach der Veranschlagung 
im Haushaltsplan der Zuschuß des Landes geringer ausfällt als im Haushalts
planentwurf vorgesehen war. 

Die Berliner Kuratorialverfassung bewirkt eine spezifische Form des 
Haushaltsvollzugs: Ein beschlossener Haushaltsplan steht den Universitäten 
frei zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung; das Finanzressort erläßt (in 
der Regel) keine ergänzenden oder modifizierenden Bewirtschaftungsgrund
sätze. Allerdings gibt es als Folge der nicht ausfinanzierten Personalausgaben 
im Haushaltsvollzug erhebliche Bewirtschaftungsrisiken. (Künftig wird es für 
die Berliner Hochschulen einen Plafond geben, dessen Aufteilung der Fach
verwaltung obliegt.) Nachdem das Parlament über die Zuschußbeträge be-
scrJossen hat, korrigieren die Hochschulen ihre Haushaltsplanent\vürfe durch 
die Feststellung des Hochschulhaushalts im Kuratorium. Abweichende Be
schlüsse werden bei der Genehmigung des Haushalts der Hochschule durch 
die Wissenschaftsverwaltung (Fachaufsicht) korrigiert. Bis 1994 wurden Ver
treter der Hochschulen zu den parlamentarischen Beratungen eingeladen und 
hatten Möglichkeiten, ihre Positionen vorzutragen. Seit 1994 werden diese 
"offenen Diskussionen" mit den Hochschulen über deren Haushaltsentwürfe 
und den Zuschußbedarf wegen der angespannten Finanzlage nicht mehr ge
führt. Die Haushaltskonsolidierung belastet die Hochschulen mit erheblichen 
Einsparvorgaben, die im wesentlichen bis zum Jahre 2003 zu realisieren sind. 
Dies wirkt sich auch aus auf die Anzahl der Studienplätze, die entsprechend 
dem Hochschulstrukturplan zu reduzieren sind. 

Die Hochschulen melden in Brandenburg ihre Haushaltsvorstellungen 
beim Fachressort an, welches mit diesen Klärungsgespräche über die Haus
haltsanmeldungen führt. An den sich anschließenden Referatsleitergesprächen 
von Wissenschafts- und Finanzministerium nehmen die Hochschulen ebenfalls 
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teil. .A.uch wenn keine spezifische Rechtsgrundlage fijr diese Verfa!1ren be-
steht, hat sich dieses Vorgehen in der Praxis bewährt. Darüber hinaus ist eine 
parlamentarische Anhörung der Hochschulen im Fachausschuß möglich. Al
lerdings laufen diese relativ umfassenden Beteiligungsmöglichkeiten der 
Hochschulen an der Haushaltsaufstellung faktisch leer: Angesichts der aktuel
len finanziellen Rahmenbedingungen ist eine Erörterung der Haushaltsbe
dürfnisse und -WÜnsche obsolet geworden. Praktisch geht es nur noch um die 
Findung von Verteilungsmodalitäten für die Finanzmittel, die den Hochschu
len noch zur Verfügung gestellt werden können. Insoweit führt die gegebene 
Finanzsituation zu einer eigenen Logik der Haushaltsaufstellung und des 
Haushaltsvollzugs, in welcher der faktische Einfluß der Hochschulen als ge
ring zu bewerten ist. 

In Bremen melden die Hochschulen beim zuständigen Senator gemäß 
§ 107 Abs. 3 BremHG in einem Vorentwurf ihren Haushaltsbedarf unter Be
rücksichtigung des Hochschulgesamtplans auf der Grundlage des Hochschul
entwicklungsplans und der Ausstattungspläne an und begründen ihn. Nach 
§ 107 Abs. 4 BremHG ist den Hochschulen Gelegenheit zu geben, die Vor
entwürfe vor den beteiligten Deputationen zu vertreten. In Entscheidungen 
zum Haushaltsvollzug, die vornehmlich in der Fachdeputation getroffen wer
den, sind die Hochschulen informell eingebunden. 

Die Hochschulen der Freien und Hansestadt Hamburg erarbeiten Haus
haltsvoranschläge, die dem Hochschulamt zur weiteren Bearbeitung einge
reicht werden. Diese erfolgt in intensiven Abstimmmungs- und Klärungs
prozessen zwischen dem Hochschulamt und den Hochschulen. § 138 Abs. 2 
HmbHG sieht vor, daß den Präsidenten die Möglichkeit eingeräumt wird, die 
Entwürfe ihrer Hochschule vor der Deputation der zuständigen Behörde zu 
vertreten. Da die Vertreter der Hochschulen aus ihrer Sicht die Haushaltssi
tuation den zuständigen Behörden persönlich darstellen können und der Senat 
die Voten der Präsidenten zur Kenntnisnahme erhält, sehen die Behörden eine 
darüber hinausgehende institutionalisierte Mitwirkung der Hochschulen im 
legislativen Bereich als wenig sinnvoll an. Denn bereits heute können sich die 
Hochschulen schriftlich an die Legislative wenden oder gegebenenfalls im 
Fachausschuß mündlich vortragen. Seit 1996 sind (auch) in Hamburg die 
Leitenden Verwaltungsbeamten für die jeweiligen Hochschulen „Beauftragte 
für den Haushalt". Mit Bewirtschaftungsrundschreiben der Finanz- und Wis
senschaftsbehörde werden notwendige Anpassungen an ak.-tuelle Besonderhei
ten bei der Ausführung des Haushalts-/Wirtschaftsplanes vorgenommen. Eine 
Einbindung der Hochschulen in solche Entscheidungen (insbesondere Haus
haltssperren) wird nicht envogen. 
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In Hessen stellen die Hochschulen gemäH den Bestirnmungen der LHO 
Haushaltsentwürfe auf, die dem Fachministerium zugeleitet werden. Dieses 
führt mit den Präsidenten und Rektoren als Vertretern der Hochschulen Vor-
gespräche über den Haushaltsent'v\"Jrf. Weder in die anscrJießenden Abstim-
mungsgespräche zwischen Fach- und Finanzressort noch den parlamentari
schen Willensbildungsprozeß sind die Hochschulen eingebunden. Bei Ent
scheidungen zum Haushaltsvollzug ist zwischen zwei Bereichen zu differen
zieren: Ohne Vorabsprache mit den Hochschulen werden in der Regel jährli
che, kurzfristige Sperren ausgesprochen, die an eine Meldepflicht nach Voll
zug gebunden sind. Für mittelfristig zu reduzierende Stellen machen die 
Hochschulen selbst geeignete Einsparvorschläge. 

Die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern erstellen Haus
haltsanmeldungen und leiten diese dem Kultusministerium zu. Eine 
(informelle) Erörterung der Vorstellungen und Möglichkeiten findet in der 
Fachabteilung des Kultusministeriums mit Vertretern der Hochschulen statt. 
In diese Gespräche ist der Beauftragte für den Haushalt im Kultusministerium 
noch nicht eingebunden, wird jedoch im Zuge des aufsteigenden Haushalts
verfahrens zu einem späteren Zeitpunkt beteiligt. Verhandlungen zwischen 
Fachministerium und Finanzministerium bereiten den Haushaltsplanentwurf 
vor, welcher dem Landtag zur Beratung und Beschlußfassung zugeleitet wird. 
Ein Vortagsrecht der Hochschulen ist grundsätzlich ebensowenig vorgesehen 
wie für andere Dienststellen des Landes. Sperren wurden bislang nur in Ein
zelfällen vom Kultusministerium in eigener Kompetenz erlassen. Grundsätz
lich beschließt das Kabinett Sperren, und das Finanzministerium kann gemäß 
§ 41 LHO eine haushaltswirtschaftliche Sperre ausbringen, wenn die Entwick
lung der Einnahmen und Ausgaben dies notwendig macht. Das Fachministe
rium setzt Sperren in Abstimmung mit den Hochschulen um und orientierte 
sich bisher an den Sperr- und Sparvorschlägen der Hochschulen. 

Eine verstärkte Einbindung der Hochschulen in gravierende Entscheidun
gen des Haushaltsvollzugs (z.B. Erlaß von Stellensperren) wird in Nieder
sachsen als weder sinnvoll noch praktikabel angesehen. Insbesondere das Fi
nanzministerium erachtet im Haushaltsvollzug 1996 das Verfahren des Ein
stellungsstops, der im Wege eines monetären Freikaufs für die Hochschulen 
wieder aufgehoben werden konnte, aus pragmatischen Gründen für notwen
dig. Zudem sind mit solchen Steuerungsmaßnahmen meist Ausnahmerege
lungen fü.r den Hochschulbereich verbunden. 

Seit 1996 werden in Nordrhein-Westfalen keine herkömmlichen Haus
haltsgespräche mehr über "Titelfragen" geführt; Fragen zum Personalhaushalt 
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bleiben auch \Veiterhin Z'J. erörtern. Die Verteilung der Fina11.zmittel auf die 
Hochschulen des Landes erfolgt nach drei Parametern: 

• Die Hochschulen melden für den Haushaltsvorschlag die reinen Bewirt
schaftungskosten mit den Energie- und Reinigungskosten bei der sog. 
"Energiekommission" (Gutachterkommission) des Landes an. Diese Ar
beitsgruppe entwickelt für alle Hochschulen die entsprechenden Haushalts
voranschläge. 

• Der Verwaltungshaushalt wird nach der Zahl des Personals und der Zahl 
der Studierenden bemessen. 

• Die Mittel für Lehre und Forschung, die gesondert in der TG 94 veran
schlagt sind, werden "nach Erfolg und Leistung" bemessen und umverteilt. 
Maßgebend sind die nachstehenden fünf Parameter: Absolventen, differen
ziert nach Studienzeit (35 %), eingeworbene Drittmittel (20 %), Promotio
nen als zweiter Abschluß (5 %), Studierende (20 %) und Stellen für wis
senschaftiiches Personal (20 % ) . Während bei den Drittmitteln die Fächer
gruppen Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, Naturwissenschaften 
und Ingenieurwissenschaften im Verhältnis 7 : 2 : 1 gewichtet werden, ge
hen diese Fächergruppen bei den übrigen vier Parametern mit 2 : 5 : 5 in 
die Berechnung ein. 

Dieses transparente Verfahren für die Zuweisung von Finanzmitteln versach
licht im Ergebnis den Prozeß der Haushaltsaufstellung und unterstreicht zu
gleich die Bedeutung von Absolventen und Studierenden für die Zuweisung 
öffentlicher l\.1ittel. Eine Beteiligung der Hochschulen an den parlan1entari-
sehen Beratungen wird allein aufgrund der hohen Anzahl in Nordrhein
W estfalen als nicht praktikabel angesehen. 

Die Frage einer Einbindung der Hochschulen in gravierende ministerielle 
Entscheidungen zum Haushaltsvollzug stellte sich in Nordrhein-Westfalen 
bislang nicht, da für den Hochschulbereich weder eine globale Minderausgabe 
noch Sperren eingesetzt werden. Eine zeitweilige allgemeine Haushaltssperre, 
die sich nach Auffassung des Wissenschaftsministeriums grundsätzlich nur 
schwerlich mit der Finanzautonomie vereinbaren läßt, konnte durch einen 
Sparbetrag abgelöst werden, den die Hochschulen des Landes zu erwirtschaf
ten hatten. 

In Pheinland-Pral7: kann der Hochschulpräsident gemi:iß § 74 Abs. 8 UG 
Rh-Pf auf Verlangen des Landtages oder eines seiner Ausschüsse den Haus-
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haltsvoranscrJag im Haushaltsausschuß erläutern. 71 Ergänzend regelt § 98 
Abs. 2 UG Rh-Pf, daß die Landesregierung den Haushaltsvoranschlag der 
Hochschulen als Anlage zu ihrem Haushaltsentwurf dem Landtag zuleitet. In
formelle Abstimnmngen beim Haushaltsvollzug gibt es in der Regel zwischen 
der einzelnen Universität und dem Fachministerium. Zudem erfolgt in 
Rheinland-Pfalz die Zuweisung aller laufenden Mittel für Forschung und 
Lehre nach qualitäts- und erfolgsorientierten Kriterien. Ein Mittelverteilungs
system wurde entwickelt, welches folgende Parameter vorsieht: „eine Grund
ausstattung entsprechend dem wissenschaftlichen Personal, eine Zusatzausstat
tung Lehre nach der Zahl der Studierenden in der Regelstudienzeit und der 
Anzahl der Absolventen, eine Zusatzausstattung Forschung nach den einge
worbenen Drittmitteln und eine Zusatzausstattung zur Förderung des wissen
schaftlichen Nachwuchses nach der Anzahl der Promotionen und Habilitatio
nen" 72. 

Eine formelle Regelung einer intensiveren Mitwirkung der Hochschule bei 
der Haushaltsaufstellung und beim -vollzug wird im Saarland als nicht not
wendig angesehen, da wegen der überschaubaren Verhältnisse eines kleinen 
Bundeslandes intensive Abstimmungen zwischen der Universität und den Mi
nisterien möglich und gängige Praxis sind. 

In Sachsen melden die Hochschulen ihren Finanzbedarf an das Wissen
schaftsministerium, welches die Haushaltsentwürfe prüft und gegebenenfalls -
nach Rücksprache mit den Hochschulen - „korrigiert". Die Haushaltsver
handlungen über den Haushaltsvorschlag des Fachressorts finden zwischen 
\Vissenschafts- und Finanzministerium auf drei Ebenen statt: Referatsleiter, 
Abteilungsleiter und gegebenenfalls Minister. Der gemeinsame Entwurf bildet 
die Grundlage für die weiteren parlamentarischen Beratungen. Eine Beteili
gung der Hochschulen findet in diesen Phasen nicht statt und ist auch nicht 
geplant. Der Vollzugserlaß des Finanzministeriums wird zwischen den Refe
raten besprochen und - nach Bedarf - auch mit den Hochschulleitungen erör
tert. 

Die Hochschulen des Landes Sachsen-Anhalt legen ihr Haushaltskonzept 
dem Fachministerium vor, welches dieses in kommunikativer Rückkoppelung 
zu den Hochschulen konkretisiert und anschließend dem Finanzministerium 
zuleitet. Nicht eingebunden sind die Hochschulen in die Koordinationsgesprä-

71 Vgl. § 74 Abs. 8 UG Rh-Pf vom 23. Mai 1995 (GVBl S. 85). 

72 Jürgen Zöllner, Hochschulpolitik und Hochschulverwaltung im Wandel, a.a.O., 
s. 11. 
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ehe der beiden t-„1inisterien sowie m die parlamentarischen Beratungen 
(Haushaltsauschuß, Fachausschuß). Gleichwohl bestehen informelle Kontakte 
zwischen dem Fachministerium und den Hochschulen des Landes während 
der gesai-nten Aufstellungsphase. Regulierende Eingriffe in den Haushaltsvoll
zug erfolgen nach Ansicht des Finanzministeriums keineswegs so unvorberei
tet, wie häufig unterstellt: Die Hochschulen sind präsent während der Haus
haltsberatungen im Parlament und können ihre Anliegen auf informellen We
gen in die Willensbildungsprozesse einbringen. 

In Schleswig-Holstein wirken die Hochschulen im Rahmen der gesetzli
chen Vorgaben an der Aufstellung ihrer Haushalte mit; eine Einbindung ist 
weder in die interministeriellen Abstimmungsgespräche noch in die Beratun
gen des Finanz-/Haushaltsausschusses vorgesehen. Falls Entscheidungen zum 
Haushaltsvollzug als Kabinettsentscheidungen von der Regierung zu treffen 
sind, vertritt das Fachressort die Interessen der Hochschulen. Eine Beteili
gung oder Befragung von Hochschulleitungen im Vorfeld solcher Entschei
dungen findet nicht statt. 

Die Hochschulen Thüringens reichen ihre Haushaltsunterlagen beim zu
ständigen Ressort des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
ein, und nach erfolgter Haushaltsberatung werden die Unterlagen dem Fi
nanzministerium vorgelegt. In die Gespräche bzw. Verhandlungen auf dieser 
Ebene (Referatsleiter) werden die Hochschulen nicht mehr einbezogen. Ent
scheidungen über hauswirtschaftliche Sperren im Haushaltsvollzug nach § 41 
LHO werden im Benehmen mit dem Ressort eingesetzt: Gemäß § 41 LHO 
kann der Finanzminister, wenn es die hauswirtschaftliche Situation erfordert, 
nach Herstellung des Benehmens mit dem zuständigen Ressortminister Sper
ren aussprechen. Einzige Voraussetzung für einen Eingriff des Finanzmini
sters in den Haushaltsvollzug des Ressortministers ist eine negative Entwick
lung der Staatsfinanzen. Der Finanzminister beziffert die zu erbringende 
Sperre der Höhe nach; die inhaltliche Umsetzung der Sperre erfolgt durch das 
Fachressort. Es liegt in der Kompetenz des Wissenschaftsministers, die Hoch
schulen in solche Entscheidungen zum Haushaltsvollzug in geeigneter Weise 
einzubeziehen. 

Die Informationsgespräche in den Ministerien verdeutlichen, daß die 
Möglichkeit der Hochschulen, ihren Beitrag zum Haushaltsplanentwurf, also 
ihre hochschulpolitischen Akzentuierungen, dem Parlament und/oder dem 
maßgeblichen Ausschuß vortragen zu können, lediglich in Ländern mit einer 
geringen Anzahl von Hochschulen gesetzlich geregelt worden ist. In Ver
knüpfung mit der Annahme, daß nur ein direkter Zugang der Hochschulen 
zum Haushaltsgesetzgeber das hochschulische Planungsrecht zum tragen 
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Repräsentant staatlicher Aufgaben die spezifischen Selbstverwaltungsinteres
sen der Hochschulen adäquat vertreten könne. 73 

In nicht wenigen Bundesländern wurde darauf hingewiesen, daß die ak
tuelle Finanzsituation der öffentliche Haushalte "eine eigene Logik der 
Haushaltsaufstellung und des Haushaltsvollzugs" bewirkt, weshalb auch rela
tiv umfassende Partizipationsmöglichkeiten der Hochschulen praktisch leer 
laufen und der faktische Einfluß als äußerst gering gewertet werden muß. 

Eine Objektivierung und Effektivierung vornehmlich der Haushaltsaufstel
lung dürfte insbesondere in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit 
der eingeführten qualitäts- und erfolgsorientierten Mittelzuteilung erreicht 
werden, die die Zuweisung der öffentlichen Finanzmittel an bestimmten Pa
rametern orientiert. Auch in anderen Bundesländern wird eine Mittelvertei
lung auf der Grundlage objektiv erfaßbarer Kriterien vorbereitet. 

2) Umsetzung der globalen Minderausgabe 

In der Haushaltspraxis des Landes Baden-Württemberg erfolgen die Ein
sparvorgaben - in der Regel - in Form einer globalen Minderausgabe und 
gegebenenfalls als Kürzung von Haushaltsmitteln in einem N achtragshaushalt. 
Zwei Formen der globalen Einsparauflage werden unterschieden: a) die glo
bale Minderausgabe, die bei der Haushaltsaufstellung vom Parlament be
schlossen wird und von Beginn an in den Haushalt eingestellt ist; b) eine 
Haushaltssperre, die während des Haushaltsjahres aufgrund der Haushalts
entwicklung von der Regierung erlassen wird. Das Fachministerium, das 
diese Einsparvorgabe auf die einzelnen Universitätskapitel hin zu konkretisie
ren hat, strebt bereits heute eine globale Minderausgabe an, die den Universi
täten als Festbetrag vorgegeben wird und von diesen in eigener Zuständigkeit 
erwirtschaftet werden kann. Die globale Minderausgabe als von der einzelnen 
Universität - möglichst in eigener Kompetenz - zu erwirtschaftender Festbe
trag ermöglicht nach Auffassung der Ministerien Planungssicherheit und 
Verläßlichkeit im Haushaltsvollzug. 

73 In diesem Sinne Ernst-Joachim Meusel, lmmediatrecht im Haushaltsverfahren? In: 
WissR, 23(1990), S. 221 ff., S. 225; Werner Thieme, Deutsches Hochschulrecht. 
Berlin/Köln 1986(2), Rdnr. 414. 
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Bayern unterscheidet konsequent zwischen emer hauswirtschaftlichen 
Sperre (mit prozentualer Einsparvorgabe) und einer globalen Minderausgabe: 
Das Instrument der globalen Minderausgabe wird derzeit nicht genutzt; statt 
dessen werden unterschiedliche Sperren74 zur Steuerung des Haushaltsvollzugs 
eingesetzt. Sperren werden als geeignet und bewährt zur Steuerung der öf
fentlichen Haushalte angesehen: Die haushaltsgesetzliche Sperre ist in Bayern 
grundsätzlich bei allen Sachausgaben einschließlich der Investitionen zu er
bringen, soweit sie nicht generell von der Sperre ausgenommen sind (wie z.B. 
Ausgabenansätze, die zur Erfüllung gesetzlicher oder vertraglicher Verpflich
tungen dienen und alle Personalausgaben). 

In Berlin werden den einzelnen Ressorts Einsparbeträge zugeteilt, die von 
der Senatsverwaltung für Wissenschaft und Forschung als dem zuständigen 
Fachressort an die Hochschulen weitergegeben werden, die dann ihren antei
ligen Betrag zu erwirtschaften haben. Die Senatsverwaltung unterscheidet: 

• globale Minderausgaben, die vom Parlan1ent besd•Jossen werden, und 

• globale Minderausgaben, die der Finanzsenator als Verfügungsbeschrän
kung erläßt. 

Die Berliner Senatsverwaltung gebraucht die globale Minderausgabe, um ein 
zeitweiliges Haushaltsungleichgewicht auszugleichen und/oder um auf Dauer 
die Plafonds eines Haushalts abzusenken. In letzterem Falle ergänzen und 
präzisieren Detailvorgaben die Minderausgabe. 

Die globale Minderausgabe wird in Brandenburg als ein geeignetes 
Steuerungsinstrument für die Haushaltsaufstellung definiert und genutzt. 
Nachdem das Parlament eine solche beschlossen hat, wird diese in einem 
Haushaltsrundschreiben dem Fachressort mitgeteilt, welches die entspre
chenden Summen an die Hochschulen weitergibt. Diese können entscheiden, 
wo und wie sie die vorgegebene Einsparsumme erwirtschaften. Über ihre 
Entscheidungen haben die Hochschulen "titelscharf" dem zuständigen Mini
sterium - und dieses dem Finanzministerium - zu berichten. 

Die Umsetzung der globalen Minderausgabe erfolgte 1995 in Bremen in 
Form eines Festbetrages, den die Hochschulen in relativer Autonomie erwirt
schaften konnten. 1996 verzichtet Bremen auf die Einstellung einer globalen 
Minderausgabe in den Haushalt und nutzt nach dem Haushaltsgesetz 1996 ef-

74 Hierzu vgl. Kapitel III, 2 dieses Forschungsberichtes. 
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fektiver Instrumente einer Globalsteuenmg, die u.a. den Hochschulen eine 
erhöhte Planungssicherheit gewährleisten sollen. 75 

Hessen unterscheidet zwischen einer globalen Minderausgabe, die von der 
Landesregierung bei der Haushaltsaufstellung beschlossen wird, und einer 
solchen, die das Finanzministerium als Haushaltssperre in eigener Zuständig
keit im Haushaltsvollzug einsetzt. Auch bei der Umsetzung der globalen Min
derausgabe sollte differenziert werden zwischen einer Minderausgabe, die 
sich auf die Hauptgruppen 5 bis 8 bezieht, und Sperren für die Hauptgruppe 
4. 

Mecklenburg-Vorpommern etatisierte 1995 keine globale Minderaus
gabe, die durch die Hochschulen titelweise umzusetzen gewesen wäre. Viel
mehr sind die Aufgabenschwerpunkte des Landes i. V .m. den Finanzierungs
möglichkeiten bereits bei der Haushaltsaufstellung für die jeweiligen Bereiche 
berücksichtigt worden, so daß von gesonderten Steuerungsinstrumenten im 
Haushaltsvollzug abgesehen werden konnte. 

Die globale Minderausgabe 1995 und 1996 ist in Nordrhein-Westfalen 
nicht an die Hochschulen weitergegeben worden. Sollte zukünftig eine allge
meine Haushaltssperre notwendig sein, werden Sparbeträge angestrebt, die 
den Hochschulen anstelle der Sperre zur Erwirtschaftung vorgegeben werden. 

Ist in Niedersachsen eine Einsparvorgabe für die Hochschulen als globale 
Minderausgabe etatisiert, wird diese vom Fachministerium auch im Haus
haltsvollzug "global" an die Universitäten weitergegeben. Dadurch können 
diese über Möglichkeiten zur Erwirtschaftung des ei117.usparenden Betrages 
selbständig entscheiden. 

Auch wenn sich 1995 in Rheinland-Pfalz eine globale Minderausgabe auf 
den Einzelplan 15 bezog, konnten die Hochschulen von einer solchen ausge
nommen werden. Das Fachministerium hebt hervor, daß im Falle einer umzu
setzenden Minderausgabe ergänzende Vorgaben im Sinne einer Detailsteue
rung vermieden werden. 

Wissenschafts- und Finanzministerium des Saarlandes wollen der Uni
versität grundsätzlich eine globale Minderausgabe, soweit in den Haushalt 
eingestellt, ohne ergänzende, detaillierte Auflagen vorgeben. Da im Vorfeld 
von steuernden Eingriffen in den Haushaltsvollzug mit den Hochschulen Ein
sparprioritäten abgesprochen werden, kann die Sperre einzelner Kapitel oder 
Titel vermieden werden. 

75 Siehe hierzu Kapitel VI. 
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Die globale ?'vfinderausgabe wird in Sachsen in der Regel fiir die Haupt
gruppen festgelegt; Sperren, die das Finanzministerium erläßt, erfolgen titel
scharf. Zwischen Fach- und Finanzministerium sind Vereinbarungen vorgese
hen, bei den Hochschulen, die der Flexibilisienmg unterliegen, ?vfittel fdr 
nicht besetzte Personalstellen unter bestimmten Prämissen dem investiven Be
reich zuführen zu können. 

In Sachsen-Anhalt ist für den Haushalt 1996 die globale Minderausgabe 
auf die einzelnen Hauptgruppen hin spezifiziert worden. Die Hochschulen 
können eigenverantwortlich entscheiden, wo sie die einzusparende Summe für 
Sachausgaben erwirtschaften möchten, da eine Änderung von Haushaltstiteln 
mit Zustimmung des Kultusministeriums erfolgen kann. 

Das Wissenschaftsministerium Schlewig-Holsteins gibt globale Minder
ausgaben in der Regel in "globaler Form" an die Hochschulen weiter, was 
situativ nicht ausschließt, daß ergänzende Präzisierungen für die Erbringung 
der ~1inderausgabe eingesetzt werden. Jt.„1öchte eine Hochschule die vorge-
schriebene Minderausgabe außerhalb der ergänzenden Vorgaben erbringen, 
ist dieses Vorhaben vom Fachressort zu genehmigen. 

In Thüringen können die Fachressorts Einsparvorschläge zur Erwirt
schaftung ihres Anteils an der globalen Minderausgabe dem Finanzministe
rium mitteilen. Es ist davon auszugehen, daß das Fachministerium zur Erwirt
schaftung der globalen Minderausgabe die einzelnen Hochschulen in ver
gleichbarer Weise beteiligt. Die finanzministeriellen Vorgaben für den Perso
nalbereich werden relativ restriktiv umgesetzt, da hier beamten-, dienst- und 
haushaltsrechtliche Bestimmungen strikt einzuhalten sind. Der Regierungs
entwurf zum Haushalt 1997 des Freistaates Thüringen enthält keine globale 
Minderausgabe. 

3) Wertgrenzen 

Als ein Nachtrag zum Zwischenbericht informiert die nachstehende Tabelle 
über die gültigen Wertgrenzen für die Inventarisierung beweglicher Gegen
stände im Jahre 1996 und verdeutlicht eine Tendenz, in fast allen Bundes
ländern Wirtschaftsgüter erst ab 800 DM (ohne Mehrwertsteuer) zu inventa
risieren. Das Amt für Haushalt und Aufgabenplanung der Finanzbehörde der 
Freien und Hansestadt Hamburg hat dies für Hamburg ausführlich begrün
det: "Ziel nach dem Haushaltsrechtlichen Vermerk ( ... ) zu den jeweiligen 
Wirtschaftsplänen ist es, die Wirtschaftspläne nach kaufmännischen Grund
sätzen zu strukturieren und auszuführen. Wie handelsrechtlich Wertansätze 
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der Vermögensgegenstände und Schulden zu bilden sind, ist in § 253 HGB 
festgelegt. Abs. 2 sieht die Abschreibungspflicht auf Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens vor. Im Hinblick auf die Anforderungen des Einkom
menssteuerrechts, das nach § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG Sofor..abscrüeibungen hu 
Jahr der Anschaffung zuläßt, sofern der Wert der Anschaffung DM 800 (ohne 
Vorsteuerabzug) nicht übersteigt, ist dieser Wert gewählt worden." 76 

76 Schreiben des Amtes für Haushalt und Aufgabenplanung der Finanzbehörde der 
Freien und Hansestadt Hamburg vom 19. Dezember 1996 an den Projektbearbeiter. 



BUNDESLAND WERTGRENZE RICHTLINIE 

Badlen-Württemll>erg Verbrauchs- und Gebrauchsgüter mit einem Anschaffungswert bis zu 300 DM oder VV des Finanzministerium zur 
einer regelmäßigen Nutzungsdauer von nicht mehr als 3 Jahren in Materialbuch Führung von Bestandsverzeichnisse:n 
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entfällt, wenn innerhalb von 6 Monaten voraussichtlich vollständig verwend.et 
über bewegliche Sachen vom 
9.12.1991, geändert 15.2.1994 

Zu- und Abgänge in Gerätekartei belegen 
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Bayern allgemein ab 300 DM (Eine Anhebung auf 1000 - 2000 DM ist vorgeschlai~en worden. VV 5.1 zu Art. 73 BayHO ;::l 
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Das Finanzministerium erwägt eine Anhebung auf 800 DM analog den 
steuerrechtlichen Bestimmungen über die Abgrenzung langlebiger Gegenstände.) 

geringwertige Gebrauchsgegenstände ~bis 300 DM) oder kurzlebige ~is 3 Jahre) nicht 
zu inventarisieren VV 11 zu Art. 73 BayHO 
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besonders hochwertige Geräte und Aus:sattungsgegenstandäe über 10.000 DM sind s::~ „ .. 
außer im Geräte verzeichnis in einer Einzelnachweisung festzuhalten 

Berlin Druckerzeugnisse, Bild- und Tonträger, Musikinstrumente, technische und optische VV 14 zu § 73 LHO 
Geräte einschließlich Zubehör ab 100 DM 

alle anderen beweglichen Sachen ab 500 DM 

ausgenommen: Möbel aller Art 

Brandenburg Nachweis im Gegenstandsverzeichnis über 150 DM und einer Lebensdauer von mehr VV zu §73 LHO 
als 1 Jahr 
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Bremen ab Anschaffungswert von mind. 200 DM und eine längere Lebensdauer als 3 Jahre VV zur LHO 

Harnburg Wirtschaftsgüter über 800 DM Haushaltsrechtlicher Vermerk, VV zu 
§§ 26, 74, 85, 87 LHO, § 253 II 
HGB, § 6 II EStG 
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Hessen alle Geräte und Mobilar über 150 DM VV zu§ 73 LHO 

Mecklenburg- über 800 DM und längere Lebensdauer als 3 Jahre; Einzelnachweis ab 5<XIO DM VV zu §73 LHO 
Vorpommern 
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Niedersachsen ab 800DM VV zu § 73 LHO (RdErl. d. MF v. 
23.11.1995 - Nds. Mbl. 1996, S. 
123. 
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BUNDESLANU WERTGRENZE 

Nordrhein-Westfalen Gegenstandsvereichnis: Gegenstände über 500 DM und Lebensdauer von mehr als 1 
Jahr 

Rheinland-Pfalz Bestandsverzeichnis: ab 800 DM und längere Lebensdauer (regelmäßige 
Gebrauchsfähigkeit) als 3 Jahre 

Einzelnachweis: höherwertige Geräte bei einer Preisgrenze ab 75.000 DM als 
Beschaffungswert 

Saarland ab 200 DM und Lebensdauer von mehr als 3 Jahre 

Sachsen Geräteverzeichnis: bewegliche Sachen mit Ausnahme der Bücher, des 
Geschäftsbedarfs, der Verbrauchsmittel sowie der geringwertigen (Anschaffungswert 
bis 100 DM) oder kurzlebigen (bis 3 Jahre Lebensdauer) Gebrauchsgegenstände 

Bücherverzeichnis: Bücher 

Materialverzeichnis: nur wenn im Einz.elfall angeordnet 

Sachsen-Anhalt ab 100 DM und längere Lebensdauer als 1 Jahr 

Schleswig-Holstein bei geringwertigen (bis 300 DM) oder kurzlebigen (bis 3 Jahre Lebensdauer) 
Gebrauchsgegenständen entfällt Eintragung ins Bestandsverzeichnis 

Einzelnachweis: zusätzlich für besonders hochwertige Geräte und 
Ausstattungsgegenstände (über 5000 DM) 

Thüringen Geräteverzeichnis: bewegliche Sachen mit Ausnahme der geringwertigen 
Gebrauchsgüter (Anschaffungskosten bis 150 DM im Einzelfall) und Verbrauchsmittel 

Einzelnachweis: zusätzlich bei hochwertigen Sachen 

Bücherverzeichnis: sämtliche Bücher, lLoseblattsammlungen u.a.m. 

Materialverzeichnis: geringwertige Gebrauchsgüter und die Verbrauchsmiw~l. wenn sie 
auf Lager genommen und nicht innerhalb von 6 Monaten verbraucht werden 

RICHrLINIE 

VV Nr. 3.1zu§73 LHO 

Rds. des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung vom 
28.10.1994 (Az. 1514 - 03 404/400) 

VV vom 22.08.1994 zu § 73 LHO, 
geändert am 17.10.1994 

Vorl. VV zu § 73 LHO 

noch keine Inventarisierungsrichtlinie 

VV zu § 73 LHO und 
Inventarordnung 

VV zu § 73 Abs. 1 LHO 

w 
00 
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Gemäß BHO/LHO gelten Wertgrenzen für alle staatlichen Behörden. In den 
befragten Länderministerien ist die Bereitschaft zur kritischen Prüfung gelten
der Wertgrenzen unterschiedlich ausgeprägt: Einige Bundesländer erörtern die 
Frage grundsätzlich im Zusammenhang mit der beabsichtigten Einführung 
eines Neuen Steuerungsmodells für die öffentlichen Verwaltungen, andere 
bearbeiten das Thema jeweils auf Einzelfälle bezogen, und nur ganz wenige 
Bundesländer sehen eine Möglichkeit, das Thema gesondert für den Hoch
schulbereich zu betrachten. Die Kommentierungen und gegebenenfalls Aktua
lisierungen der Finanz- und Wissenschaftsministerien zu den synoptischen 
Darstellungen des III. Kanzlerberichtes 77 werden nachstehend resümiert. 

Die Anzahl von Anträgen für Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse 
wird in Baden-Württemberg als äußerst gering angegeben. Das Finanzmini
sterium möchte auch zukünftig bei Entscheidungen über Niederschlagungen 
und Erlasse beteiligt bleiben, wenn es sich um Fälle von grundsätzlicher oder 
von erhebiicher finanzieiier Bedeutung handelt. Beim Beschaffungswesen ist 
eine öffentliche Ausschreibung ab 1000 DM vorgeschrieben. Den Vorschlag 
des Hochschulkanzler-Arbeitskreises „ Verwaltungsvereinfachung", die 
Vorgaben für den Abschluß von Verträgen mit Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes aufzuheben, wollen Fach- und Finanzministerium bezüglich der 
fesgelegten Wertgrenze prüfen. Miet- und Pachtverträge, die sich im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel bewegen, müssen vor Ver
tragsabschluß mit dem Staatlichen Liegenschaftsamt abgestimmt werden. 
Sollte die Anmietung zusätzlicher Flächen überplanmäßige Haushaltsmittel 
erfordern, ist die Zustimmung des Finanzministers einzuholen. Das Finanz
ministerium hebt hervor, daß insbesondere längerfristige Anmietungen größe
re Belastungen des Staatshaushalts bedeuten können; gleichwohl ist im Zuge 
einer Globalisierung der Hochschulhaushalte eine Erweiterung der Hochschul
kompetenzen denkbar. 

Da Wertgrenzen als ein Bestandteil des allgemeinen Haushaltsrechts zu 
verstehen sind, kann den Universitäten nach Ansicht des bayerischen Fi
nanzministeriums keine Sonderrolle zukommen: Bereits heute räumen zahl
reiche Vermerke im Haushaltsplan den Hochschulen einen Sonderstatus ein, 
der kaum erweiterbar sein dürfte. Aus Sicht des Wissenschaftsministeriums 
bleibt zu prüfen, in welchem Umfange bestimmte Wertgrenzen für die Ver
waltungspraxis der Hochschulen überhaupt von bedeutsam sind. Die Ange-

77 Vgl. Willi Blümelllgnaz Bender!Wolfgang H. Lorig, Einwirkungen der Finanzmini
ster auf den Hochschulbereich, a.a.O„ S. 44 ff. 
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messenheit einer Delegation von Kompeteru:en sollte bei \Vertgreru:en inuner 
bezogen auf den Einzelfall geschehen. Die Genehmigungspflicht für Miet
und Pachtverträge ist festgelegt worden, damit die Ministerien prüfen können, 
ob tv1öglichkeiten bestehen, den Rau.Inbedaif durch Amnietung/L°rberlassung 
anderer öffentlicher Gebäude zu decken. Die Bezirksfinanzdirektion, die 
immer einzubinden ist, prüft die Angemessenheit der angestrebten Vereinba
rungen im Vertragsentwurf (Höhe der Miete, Dauer des Mietverhältnisses 
etc.). Bereits nach geltendem Haushaltsrecht können in Bayern kurzfristige 
Mietverträge bis zu bestimmten Obergrenzen von den Hochschulen abge
schlossen werden. Für längerfristige Anmietungen, die relativ kostenintensiv 
sind, ist immer die Genehmigung der Ministerien vorgeschrieben. Möglich
keiten für Veränderungen gemäß den Vorstellungen des Hochschulkanzler
Arbeitskreises sehen die Ministerien unter der Prämisse, daß die Mietkosten 
zukünftig aus Mitteln der Hochschulen gezahlt werden. Für Anmietungen aus 
Drittmitteln hat das Finanzministerium innerhalb bestimmter Wertgrenzen und 
'III • • -a r• • 11 1 l!r T 'II • tt P"""'7 ~ • , •t ~ • „ ... oe1 emer M1eroauer umer Jo Janren eme genereue L..usnmmung eneui. All-

gemein wird ein Erörterungsbedarf bei den Wertgrenzfestlegungen gesehen, 
die in den ländervergleichenden Darstellungen des III. Kanzlerberichtes noch 
Potentiale für eine Deregulierung und Verwaltungsvereinfachung enthalten. 

In Berlin werden Wertgrenzen aktuell nicht problematisiert. Für den Ab
schluß von Miet- und Pachtverträgen ist die Hauptkommission als eigenstän
diges Gremium des Kuratoriums zuständig. 

Das Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg betont, daß es 
innerhalb besth·11mter Zeitrfünne Preisentwicklungen gibt, die eine Anpassung 
von Wertgrenzen gebieten. In der Haushaltsrealität der Hochschulen des 
Landes kommt diesen Zustimmungsvorbehalten eine relativ geringe Bedeu
tung zu. Dennoch kann ein „Delegationsproblem" nicht ausgeschlossen wer
den, da bei nicht wenigen Zustimmungsvorbehalten das Finanzministerium 
Kompetenzen auf das Fachministerium delegiert, welches dann zu entscheiden 
hat, ob und wie es diese Kompetenzen an die Hochschulen weitergibt. Das 
Finanzministerium überarbeitet z.Z. die bestehenden Vorschriften zur LHO 
und prüft in diesem Zusammenhang auch die gültigen Wertgrenzen. 

Auch wenn Bremen keine Sonderregelungen für die Hochschulen an
strebt, gilt für die selbständige Vergabe von Bauvorhaben eine Regelung, die 
den Hochschulen vermehrte Kompetenzen einräumt. Im Prozeß der intendier
ten Umstellung vom Zuwendungswesen hin zu einem Kontraktmanagement in 
der gesamten öffentlichen Verwaltung sollen alle Wertgrenzregelungen mit 
der Intention dezentraler Ermächtigungen überprüft werden. Kompetenzen 
sollen grundsätzlich dezentralisiert werden, wenn und wo dies wirtschaftlich 
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geboten scheint. Bereits heute sind die Hochschulen nicht mehr gebunden an 
die zentralen Einkaufsstellen des Landes. Die geltenden Wertgrenzen für 
Miet- und Pachtverträge sollten nach Ansicht der Hochschulen überdacht 
werden, da diese zwar die Vertragsmodalitäten aushandeln dürfen, die weite
ren Zuständigkeiten jedoch bei der Wissenschafts-, Finanzbehörde und beim 
Liegenschaftsamt liegen. Nach Einführung von Globalhaushalten sei eine 
Übertragung auch dieser Kompetenzen auf die Hochschulen systemgemäß. 

In Hamburg werden Wertgrenzen als generelle Regelungen verstanden, 
die für alle staatlichen Behörden gelten müssen. Ende 1995 hat Hamburg im 
Kontext seiner Flexibilisierungsbemühungen verschiedene Wertgrenzen ange
hoben. Durch Neufassung der VV Nrn. 5 - 7 zu§ 59 LHO vom 21.12.1995 
ist eine Einwilligung der Finanzbehörde bei eigenverantwortlichen Stundun
gen und Erlassen erst über 100.000 DM vorgeschrieben; über darunter lie
gende Beträge entscheidet der jeweilige Beauftragte für den Haushalt. Öffent
liche Ausschreibungen beim Beschaffungswesen sind ab 100.000 DM durch
zuführen. Die Wertgrenze für Inventarisierungen wurde von 50 DM auf 800 
DM erhöht, um die Hochschulen von Erfassungsaufwand zu entlasten. Hand
lungsbedarf wird gesehen für die (immer noch) nicht angemessenen Wert
grenzen bei Miet- und Pachtverträgen. 

In Hessen findet z.Z. keine grundsätzliche Diskussion von Wertgrenzbe
stimmungen statt. Die Wertgrenzen für Stundungen, Niederschlagungen und 
Erlasse sind bereits geändert worden: Gemäß der VV zu § 59 LHO bedarf es 
allgemein nicht der Einwilligung des Ministers der Finanzen, wenn von Ober
oder tvfittelbehörden des Landes gestündet werden Beträge bis zu 20.000 Dlv1 
bis zu 18 Monaten, Beträge bis zu 5.000 DM bis zu 3 Jahren; befristet nie
dergeschlagen werden Beträge bis zu 20.000 DM; unbefristet niedergeschla
gen werden Beträge bis zu 10.000 DM, erlassen werden Beträge bis zu 5.000 
DM. Aktuell werden die Vorgaben für Miet- und Pachtverträge mit dem Ziel 
einer Deregulierung überprüft. Das Ministerium der Finanzen hebt hervor, 
daß mögliche Veränderungen darauf abzielen müssen, „ vor Ort" ein Eigenin
teresse zu fördern für eine sorgfältige Prüfung aller beabsichtigten und beste
henden Vertragsabschlüsse. 

Da das Finanzministerium in Meckenburg-Vorpommern z.Z. die Frage 
der Wertgrenzen grundsätzlich für alle Landesdienststellen diskutiert und sich 
an einer Überarbeitung des HGrG durch die Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
„Haushaltsrecht und Haushaltssystematik" beteiligt, wird eine spezielle Erör
terung für den Hochschulbereich als wenig sinnvoll angesehen. Gemäß den 
Ausführungen des Finanzministeriums ist es den Fachressorts nach der VV zu 
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§ 57 LHO in l'Yfecldenburg-Vorpommern gestattet, Kompetenzen auf nach
geordnete Dienststellen zu übertragen. Dies kann auch für eigenverantwortli
che Niederschlagungen, Stundungen und Erlasse sowie Verträge mit Mitarbei
tern des öffentlichen Dienstes mit den entsprechenden Wertgrenzen praktiziert 
werden. Beträge für Mietverträge, die sich häufig über mehrere Jahre 
erstrecken, sollten möglichst als Haushaltsanmeldung in das Haushaltsaufstel
lungsverfahren eingebracht werden. 

Das Kultusministerium von Mecklenburg Vorpommern bestätigt, daß 
eine Delegation von Entscheidungskompetenzen auf Antrag einer oder aller 
Hochschulen erfolgen kann, soweit dies nach der LHO zulässig ist. Das Mi~ 
nisterium wird derzeit nicht selbst initiativ, sondern wartet Anträge der Hoch
schulen ab. Dies gilt für Wertgrenzregelungen, für welche gemäß LHO eine 
oberste Landesbehörde entscheidungsbefugt ist (z.B. Veränderung von An
sprüchen nach § 59 LHO). Alle sonstigen Wertgrenzregelungen, wie z.B. 
Verpflichtungen für laufende Geschäfte etc., werden mit der Bewirtschaf
tungsbefugnis den Hochschulen übertragen. Den Abschluß von "Verträgen 
mit Angehörigen des öffentlichen Dienstes" möchte das Kultusministerium 
weiterhin an seine Zustimmung binden, da in der Praxis zahlreiche tarifver
trags-, arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Vorgaben zu beachten sind. 

In Niedersachsen wurden die Wertgrenzen für eigenverantwortliche 
Stunden, Niederschlagungen und Erlasse geändert: für Stundungen 20.000 
DM bis 3 Jahre, 50.000 DM bis 18 Monate, für Niederschlagungen 50.000 
DM unbefristet und befristet sowie für Erlasse 40.000 DM. Das Finanzmini-
sterium ist bei erfordeilichen Geneh111igungsverfahren nicht unmittelbar zu 
beteiligen, da das Fachministerium zuständig ist. Allerdings erläßt das Fi
nanzministerium die relevanten Verwaltungsvorschriften mit den jeweils ein
zuhaltenden Wertgrenzen. Die Wertgrenzen für das Beschaffungswesen sind 
ebenfalls überarbeitet worden: Eine freihändige Vergabe ist bis 25.000 DM 
bei Vorlage von in der Regel drei Angeboten möglich, eine beschränkte 
Ausschreibung bis 25.000 DM und eine öffentliche Ausschreibung über 
25.000 DM vorgeschrieben. Für Miet- und Pachtverträge gilt der Runderlaß 
des Finanzministeriums vom 5. 7 .1982, der Mietpreisgrenzen und weitere 
Richtwerte vorgibt. Diese weitgehend überholten Vorgaben für Anmietungen 
bewirken insbesondere in den Ballungszentren einen erheblichen Verwal
tungsaufwand, da bei einer Überschreitung der Wertgrenzen eine Genehmi
gung des Finanzministers einzuholen ist. GemäH der VV zu § 57 LHO sind 
Verträge mit Angehörigen des öffentlichen Dienstes nunmehr im Einzelfall 
bis 10.000 DM und bei regelmäßigen Zahlungen bis 1.500 DM möglich. In 
Abstimmung mit den Bemühungen der niedersächsischen Landesregierung um 
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eine Stärki..1ng der dezentralen Eigenvera.4tlt\11ortlicl1keit iin öffentlichen Sektor 
wurden 1996 u.a. auch verschiedene Wertgrenzen auf die Deregulierungs
und Flexibilisierungskonzepte der Landesregierung hin abgeändert. 78 

In Nordrhein-Westfalen wird die Thematik „ Wertgrenzen" in einem en
gen Zusammenhang mit der Finanzautonomie gesehen. Das im Auftrag der 
Landesregierung erstellte Gutachten von Mummert & Partner zum Versuch 
„Hochschule und Finanzautonomie" enthielt bereits Einzelempfehlungen für 
das Beschaffungswesen79

: Schwerpunkte wären u.a. eine Erhöhung der Wert
grenzen gemäß § 3 VOL/A in Verbindung mit den VV zu§ 55 LHO für öf
fentliche Ausschreibungen auf mindestens 100.000 DM, besser auf 200.000 
DM, für beschränkte Ausschreibungen auf mindestens 10.000, besser 20.000 
DM. Ebenfalls wurden konkrete Empfehlungen zur Verwaltungsvereinfa
chung im gesamten Bereich des KFZ-Wesens ausgesprochen, der durch eine 
„ Vielzahl von bürokratischen Entscheidungsvorbehalten durch das MWF 
bzw. sogar das Finanzministerium" als „extrem reglementiert"80 gewertet 
wurde. In diesem Zusammenhang konnten inzwischen sämtliche Wertgrenzen 
in den VV zur LHO auf Initiative des Fachministeriums erhöht werden. 81 

Verträge mit Angehörigen des öffentlichen Dienstes brauchen in Nordrhein
Westfalen nicht vom Fachministerium genehmigt werden, da diese Entschei
dungskompetenz auf die Hochschulen delegiert worden ist. Lediglich die 
Wertgrenze für den eigenverantwortlichen Abschluß von Miet- und Pacht
verträgen wird aus Sicht der Hochschulkanzler noch als problematisch ange
sehen. Zudem sollten für die Bewirtschaftung von Grundstücken Möglichkei
ten einer Verwaltungseinfachung geprüft werden. 

78 Siehe RdErl. des Ministeriums der Finanzen vom 11.7.1996, Verwaltungsvorschrif
ten zur Landeshaushaltsordnung (VV-LHO). In: Niedersächsisches Ministerialblatt, 
Nr. 47, 20.12.1996, S. 1868 ff„ bes. S. 1891 ff. 

79 Vgl. Mummert & Partner, Begutachtung des Versuchs „Hochschule und Finanzauto
nomie" an der Universität Bochum und der Universität - Gesamthochschule Wup
pertal - Abschlußbericht, Köln 1993. 

80 So unter Verweis auf die Studie von Mummert & Partner: Diskussionspapier „Abbau 
der Regelungsdichte in den Verwaltungsverfahren und Abläufen". In: Ministerium 
für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Weniger Staat für 
die staatlichen Hochschulen. Bericht des Gesprächskreises „Funktionalreform", Düs
seldorf 1995, S. 35 ff., S. 40 f. 

81 Zu den erhöhten Wertgrenzen für das Beschaffungswesen vgl. Willi Blümelllgnaz 
Ben.der/Wolfgang H. Lorig, Einwirkungen der Finanzminister auf den Hochschulbe
reich, a.a.O., S. 47. 
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~A~ufgrund der im III. Kanzlerbericht aufgelisteten gültigen \1/ ertgrenzen 
wird in Rheinland-Pfalz kein weiterer Handlungsbedarf gesehen. Bei allen 
Fragen, die das Beschaffungswesen betreffen, müssen nach Meinung des 
Fachministeriums die Positionen des Rechnungshofes sorgfältig beachtet wer
den. 

Die befragten Ministerien des Saarlandes sind bereit, die bestehenden 
Wertgrenzregelungen (vor allem bei Miet- und Pachtverträgen) mit der Uni
versität zu erörtern, um im Einzelfall eine Verbesserung der dezentralen Ent
scheidungsmöglichkeiten herbeizuführen. Eine ländervergleichende Betrach
tung der Regelungen für den "Abschluß von Verträgen mit Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes" sollte berücksichtigen, daß die Universität des Saar
landes Dienstherreneigenschaft hat. 

Allgemein wird eine kritische Prüfung des Haushaltsgrundsätzegesetzes 
und bestehender Wertgrenzen in Sachsen nicht als relevant angesehen. Die 
Kompetenzen für eigenveranr..vortliche Stundungen, Niedersc1'Jagungen und 
Erlasse liegen oberhalb der Wertgrenzen beim Finanzministerium, dem ent
sprechende Anträge zur Genehmigung zuzuleiten sind. Das Landesamt für 
Finanzen ist zentral zuständig für die Prozeßführung. Die Regelungen für das 
Beschaffungswesen wurden 1996 verändert: ab einer oberen Grenze von 
10.000 DM - bisher 25.000 DM - ist nunmehr öffentlich auszuschreiben. 
Verträge mit Angehörigen des öffentlichen Dienstes erfordern grundsätzlich 
die Genehmigung des Fachministers. Für den Abschluß von Miet- und Pacht
verträgen haben die Hochschulen keine Zuständigkeit. Allerdings ist den 
Hochschulen im ~1odellversuch eine solche Kompetenz zugestanden worden. 
Im Sächsischen Staatsministerium der Finanzen gibt es derzeit keine Bestre
bungen, den Hochschulen über die Modellversuche hinaus verstärkte Kompe
tenzen im Liegenschaftsbereich zu übertragen. Am Grundsatz der zentralen 
Liegenschaftsverwaltung (Liegenschaftsämter) wird festgehalten. 

In Sachsen-Anhalt wurde 1996 die Wertgrenze für zustimmungspflichtige 
Miet- und Pachtverträge auf 250.000 DM angehoben. Verträge mit Angehöri
gen des öffentlichen Dienstes können von den Hochschulen bis zu den in den 
VV zu § 57 LHO geregelten Obergrenzen eigenverantwortlich abgeschlossen 
werden. Die tabellarischen Übersichten im III. Kanzlerbericht wie auch das 
Expertengespräch im Kultusministerium verdeutlichen, daß Sachsen-Anhalt 
bei den Wertgrenzfestlegungen sich ausgesprochen hochschulfreundlich ver
hält. 

Die Frage der Wertgrenzen wird in Schleswig-Holstein dem umfassenden 
Thema Deregulierung und Verwaltungsvereinfachung zugeordnet. Von einer 
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Deregulien1ng und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit als den allgemein 
akzeptierten Zielen von Verwaltungsmodernisierung läßt sich eine möglichst 
umfassende Verlagerung der Entscheidungskompetenzen nicht nur vom Fi
nanzministerium auf das \Vissenschaftsministerium, sondern auch von der 
Ministerial- auf die Hochschulebene ableiten. Gleichwohl ist seit 1996 das 
Finanzministerium in Schleswig-Holstein zuständig für den Abschluß aller 
Miet- und Pachtverträge. Die Vertreter der Ministerien erkennen einen Dis
kussionsbedarf und führen „nach Bedarf" Gespräche zur Prüfung gültiger 
Wertgrenzen mit den Hochschulen. 

Für den Abschluß von Miet- und Pachtverträgen ist in Thüringen grund
sätzlich nicht mehr die vorherige Zustimmung (Einwilligung) des Finanzmi
nisters erforderlich, sofern der Abschluß unter Verwendung des Mustermiet
vertrages erfolgt, der zu entrichtende Mietzins nebst Nebenkosten bis zu 
500.000 DM für jedes Haushaltsjahr beträgt und keine längere Unkündbarkeit 
als 5 Jahre vereinbart wurde oder der beim Abschluß eines Individualmietver
trages zu entrichtende Mietzins nebst Nebenkosten bis zu 100.000 DM für 
jedes Haushaltsjahr beträgt. Der Einwilligung des Finanzministers bedarf es 
insbesondere dann, wenn mit Mitteln des Landes Renovierungs- bzw. Mo
dernisierungsmaßnahmen für das zur Anmietung vorgesehene Objekt vor 
Abschluß des Mietvertrages bzw. vor Einzug in das Mietobjekt durchgeführt 
werden sollen. Eine Delegation von Verantwortung für den Abschluß von 
Verträgen mit Angehörigen des öffentlichen Dienstes sollte nach Meinung des 
Thüringischen Finanzministeriums sehr restriktiv angegangen werden, da 
eindeutige personalrechtliche Vorgaben zu beachten sind. 

4) Außer-, überplanmäßige Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen 

Durch die erhebliche Ausweitung der Flexibilisierungsmöglichkeiten hat sich 
in Baden-Württemberg die Zahl der Anträge für überplanmäßige Mittel 
deutlich verringert. Außerdem sind im Haushaltsplan durch Vermerke, insbe
sondere bei den sächlichen Verwaltungsausgaben und den Gebäudebewirt
schaftungskosten, allgemeine Ermächtigungen zu Mehrausgaben gegen Ein
sparung bei der TG 71 (Forschung und Lehre) erteilt. Für den Abschluß von 
Leasing-Verträgen besteht zwar noch keine generelle Einwilligung; gleich
wohl ermöglicht die VV zum Haushaltsvollzug bereits den Abschluß solcher 
Verträge, wenn deren Wirtschaftlichkeit belegt wird. Abhängig von der je
weiligen Haushaltssituation des Landes wird eine allgemeine Freigabe von 
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Verpflichtungsermächtigungen praktiziert. Die Grenzwerte, bis zu welchen 
der Finanzminister die Inanspruchnahme allgemein bewilligt, wurden 1996 
aufgrund der allgemeinen Finanzsituation von 200.000 auf 100.000 DM bzw. 
auf 30 Prozent des Haushaltsansatzes abgesenkt. 

Die Gesprächspartner in Bayern heben hervor, daß die Voraussetzungen 
für die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Haushaltsmitteln bun
desweit eindeutig geregelt sind. Da die Beantragung überplanmäßiger Mittel 
sich erübrigt, sobald umfassende Deckungsfähigkeit eingeführt ist, strebt das 
Fachministerium entsprechende Regelungen an. Die Entscheidungskompetenz 
würde dann vom Finanzministerium auf das zuständige Fachministerium 
verlagert. Außerplanmäßige Mittel bedürfen grundsätzlich der Einzelfallge
nehmigung durch das Finanzministerium. 

Gemäß der Berliner Kuratorialverfassung entscheidet die Hauptkommis
sion über über- und außerplanmäßige Ausgaben der Universitäten. Verpflich
tungsermächtigungen werden den Hochschulen mit den Globalzuschüssen zu
geteilt. Die Inanspruchnahme dieser Verpflichtungsermächtigungen ist den 
Hochschulen bis zur im Haushaltsplan ausgewiesenen Höhe freigestellt. 

Für die Inanspruchnahme über- und außerplanmäßiger Haushaltsmittel 
gelten (auch) in Brandenburg die Kriterien der Unabweisbarkeit und der Un
vorhergesehenheit. Gemäß VV Nr. 1.1 zu § 37 LHO sind überplanmäßige 
Ausgaben solche, "bei denen der( ... ) vorgesehene Ansatz unter Berücksichti
gung ( ... ) der zur Verstärkung verwendeten deckungsfähigen Ausgaben ( ... ) 
überschritten wird". Über Anträge entscheidet im Einzelfall das Finanzmini
sterium. Im Haushaltsvollzug können langwierige Genehmigungsverfahren 
durch Flexibilisierungsinstrumente, Leertitel und Zufließvermerke vereinfacht 
oder vermieden werden. Mehrausgaben können im Wege der Deckungsfähig
keit geleistet werden. Die jährlichen Haushaltsgesetze bestimmen die relevan
ten Rahmenbedingungen (z.B. Begrenzung auf bestimmte Hauptgruppen von 
Ausgaben, zu beachtende Betragsgrenzen). 

Das Fachministerium unterstreicht den Zusammenhang zwischen der 
Größe des Deckungskreises und der Notwendigkeit zur Beantragung von 
überplanmäßigen Ausgaben (und somit auch zur Beteiligung des Finanzmini
steriums): § 46 LHO regelt die Deckungsfähigkeit grundsätzlich, § 20 Abs. 1 
LHO sieht konkrete Deckungsfähigkeiten vor, und § 20 Abs. 2 LHO läßt 
weitere Möglichkeiten zu. Erwähnenswert sind neben der gemäß § 7 Abs. 2 
Haushaltsgesetz 1996 bestehenden Deckungsfähigkeit der Sachausgaben vor 
allem die auf die Bedürfnisse der brandenburgischen Hochschulen zugeschnit
tenen Haushaltsvermerke u.a. in der Titelgruppe 94 (Forschung und Lehre) 
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und der Titelgruppe 95 (Hochschulbibliothek). 82 Verpflichtungsermächtigun
gen waren in Brandenburg zeitweilig durch Ausnahmeregelung des Finanz
ministeriums bis zu einer Betragsgrenze von 5 Mio. DM im Einzelfall frei-
gegeben, sofern die im Landeshaushalt veranscrJagten Verpflichtungser
mächtigungen sowohl dem Umfang als auch den Jahresfälligkeiten nach ein
gehalten wurden. Seit Aufhebung dieser Regelung gilt wieder (wie zuvor) die 
Betragsgrenze der VV zu § 38 LHO: Bis zu 50.000 DM im Einzelfall ver
zichtet das Finanzministerium auf seinen Einilligungsvorbehalt. 

Seit der Einführung der Globalhaushalte mit umfassenden Deckungsfähig
keiten zwischen konsumtiven und personalen Mitteln und z. T. auch investiven 
Mitteln sind die Verfahrensprobleme bei außer- und überplanmäßigen Haus
haltsmitteln in Bremen praktisch obsolet geworden. Bei der neuen Haushalts
systematik haben die Hochschulen grundsätzlich einen festgeschriebenen 
„ Gesamtdeckel" einzuhalten. Probleme werden auch nach der Einführung von 
Globalhaushalten bei sogenannten Anschlußaufträgen gesehen, da in diesen 
Fällen Entsperrungen zu beantragen sind, obwohl der Hochschule die Mittel -
im Rahmen des Globalhaushaltes - bereits freigegeben worden sind. Künftig 
sollten nach Ansicht der Hochschulen Verpflichtungsermächtigungen bis zu 1 
Mio. DM die Hochschulen selbst freigeben können, wobei die vorgesetzte 
Behörde darüber zu informieren ist (Berichtspflicht). 

Gemäß der Verfassung des Landes Hessen kommt dem Finanzminister ein 
Notbewilligungsrecht zu. Angesichts der eindeutigen verfassungsrechtlichen 
Vorgaben sollte nach Ansicht des Finanzministeriums keine Auslegungspro
blematik und auch kein Bezug zum Thema Venvaltungsvereinfachung berge-
stellt werden. Diese haushaltsrechtlichen Bestimmungen gelten - bislang un
strittig - für alle Bereiche des öffentlichen Sektors, also auch für die Hoch
schulen: Außerplanmäßige Mittel sind beim Wissenschaftsministerium für den 
Einzelfall zu beantragen, welches den Antrag zur Entscheidung an das Fi
nanzministerium weiterleitet. Nach Ansicht des Fachressorts sollte dieses 
selbst zukünftig über außerplanmäßige und überplanmäßige Anträge bis zu 
einer vom Finanzministerium festzulegenden Obergrenze entscheiden können. 
In der Regel werden Verpflichtungsermächtigungen in Hessen zum Beginn 
eines Jahres mit einem Bewirtschaftungsrundschreiben freigegeben. 1996 
konnten lediglich 50 Prozent der Verpflichtungsermächtigungen vom Finanz-

82 Vgl. § 7 des Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Bran
denburg für das Haushaltsjahr 1996 (Haushaltsgesetz 1996 - HG 1996). 
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mhüsterium freigegeben werden, weshalb das Fachressort (zi..!P~chst) alle Ver
pflichtungserrnächtigungen sperrte und diese nur noch auf Antrag freigab. 

Über- und außerplanmäßige Mittel werden in Mecklenburg-Vorpom
mern reiativ selten beantragt. Für die Genehmigung überplanmäHiger Mittel 
nach § 37 BHO/LHO müssen Deckungsmöglichkeiten vorhanden sein. Be
tragsgrenzen regelt das Haushaltsgesetz, und der Landtag ist regelmäßig zu 
informieren. Außerplanmäßige Mittel bedürfen der Einzelfallentscheidung des 
Finanzministeriums. Die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigun
gen setzt gemäß LHO die Zustimmung des Finanzministers voraus. Im Be
wirtschaftungserlaß erteilt dieser seine allgemeine Zustimmung zur Inan
spruchnahme der Verpflichtungserrnächtigungen für den jeweiligen Haushalt. 
Nicht beanspruchte Verpflichtungsermächtigungen müssen neu eingeworben 
werden. 

In Niedersachsen darf jeder Titel pauschal bis zu 100 DM ohne Antrag 
überschritten werden. 83 Über- und außerplamnäßige Haushaltsmittel sind bei 
Schadensfällen und weiteren Fällen bis zu bestimmten Wertgrenzen pauschal 
zugelassen und müssen nicht eingespart werden. 84 Bei Schäden über 100.000 
DM besteht eine Anzeigepflicht beim Finanzministerium. Überplanmäßige 
Mittel innerhalb eines Deckungskreises erfordern im Prinzip keine Beantra
gung; fehlen entsprechende Deckungsvermerke, sind außer- und überplanmä
ßige Mittel als Einzelanträge dem Finanzministerium zuzuleiten. Das Verfah
ren bei Verpflichtungserrnächtigungen wird abhängig von der jeweiligen 
Haushaltssituation geregelt: Auch im Falle bestehender Zustimmungsvorbe
halte wurden ab 1992 hn Sinne einer generellen HaushaltsfiJ!i~nJ.ng ~lle Ver
pflichtungsermächtigungen bis 500.000 DM freigegeben. 85 

Die Problematik über- und außerplanmäßiger Haushaltsmittel stellt sich in 
Nordrhein-Westfalen aufgrund der Finanzautonomie (mit ihren Flexibilisie
rungs- und Globalisierungsmöglichkeiten) nicht. Auch das Problem der Frei-

83 Vgl. Haushaltsführung ab Haushaltsjahr 1992. RdErl. des (Niedersächsischen) Mi
nisteriums der Finanzen vom 20.12.1991 - 10-00 22(1)-1992- GültL 2/136 -. In: 
Niedersächsisches Ministerialblatt 1992, Nr. 5, S. 143 ff., S. 144. 

84 Im Einzelplan 13 wurde dafür eine Mehrausgabe von 3 Mio. DM pauschal veran
schlagt. 

85 Vgl. Haushaltsführung ab Haushaltsjahr 1992. RdErl. des (Niedersächsischen) Mi
nisteriums der Finanzen vom 20.12.1991 - 10-00 22(1)-1992- GültL 2/136 -. In: 
Niedersächsisches Ministerialblatt 1992, Nr. 5, S. 143 ff., S. 144. 
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gabe von Verpflichtungsermächtigungen hat sich relativiert, da 1 % des Aus-
gabevolumens einer Rücklage zugeführt werden können. 

Rheinland-Pfalz verweist auf die eindeutigen Rechtsbestimmungen in der 
Verfassung, der BHO und LHO. Ein enger Zusammenhang zwischen einem 
Bedarf an überplanmäßigen Haushaltsmitteln und dem Umfang der gewährten 
Haushaltsflexibilisierung wird hervorgehoben und erläutert. 

Die Anzahl der Anträge auf Genehmigung über- und außerplanmäßiger 
Haushaltsmittel ist im Saarland äußerst gering, und die wenigen Anträge 
konnten bislang in enger Abstimmung mit der Universität kurzfristig positiv 
entschieden werden. Durch die Bildung von Titelgruppen und die Ausbrin
gung von Deckungsvermerken sind bereits angemessene Möglichkeiten vor
handen, mit den finanziellen Ressourcen flexibel umgehen zu können. 

Über- und außerplanmäßige Mittel sind im Freistaat Sachsen im Einzel
verfahren mit Deckungsangebot von den Hochschulen über das Fachministe
rium beim Finanzministerium zu beantragen. Möglichkeiten für eine Verwal
tungsvereinfachung werden z.Z. nicht erörtert. Die notwendigen Einwilli
gungen für die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen enthält 
der Haushaltsbewirtschaftungserlaß des Finanzministeriums. Die Verpflich
tungsermächtigungen sind demnach bei durchlaufenden Mitteln zu 100 Pro
zent, bei Mischfinanzierungen zu 75 Prozent und bei reinen Landesfinanzie
rungen zu 60 Prozent freigegeben. 

Im Haushaltsvollzug sind außer- und überplanmäßige Mittel in Sachsen
Anhalt gemäß § 38 LHO beim Finanzminister auf dem Dienstweg zu bean
tragen. Der Haushaltsführungserlaß ermöglicht - von wenigen Ausnahmen 
abgesehen (z.B. Verfügungsmittel) - eine vollständige Deckungsfähigkeit der 
OGr 51 - 54. Bei einer eigenen Einsparreserve ist die Verfügbarkeit über 
überplanmäßige Mittel bislang an unproblematische Antragsverfahren gebun
den. Zwar sind mit § 116 Abs. 7 des Landeshochschulgesetzes bereits Optio
nen für ein breites Flexibilisierungspotential mit Zustimmung des Finanzmi
nisters vorgesehen; in der Haushaltspraxis bleibt an flexibler Finanzmasse je
doch wenig übrig. Die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen 
ist im Rahmen der Haushaltsanmeldung jeweils beim Kultusministerium zu 
beantragen. Die Entscheidung über die Bereitstellung ergeht mit dem Be
schluß zum Haushaltsgesetz. 

Vom Finanzministerium Schieswig-Hoisteins wird ausgeführt, daJJ Ent
scheidungskompetenzen im Bereich der überplanmäßigen Mitteln grundsätz
lich delegiert werden können, insoweit die Gesetzesvorgaben (z.B. Kriterium 
der U nabweisbarkeit) strikt eingehaiten werden. Die Informationspflicht ge-
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genüber dem Parla.1uent ist zu beachten. De facto wird hierfür in ScI-Jeswig
Holstein keine Deregulierung praktiziert, da die Deckungsfähigkeit in den 
HGr 5 und 8 die Problematik praktisch nicht entstehen läßt. Bei außerplan
mäßigen ~vfittel ist „ganz formal" nach der LHO Lu verfahren: Die Hoch
schule stellt einen Antrag an das Wissenschaftsministerium, und dieses betei
ligt das Finanzministerium und gegebenenfalls auch das Parlament. 

Nach Art. 101 der Verfassung des Freistaates Thüringen hat der Fi
nanzminister ein Notbewilligungsrecht: Über- und außerplanmäßige Ausgaben 
bedürfen der vorherigen Zustimmung des Finanzministers, die dieser nur im 
Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses erteilt. Zu
dem ist der Landtag vierteljährlich über derartige Zustimmungen nachträglich 
zu berichten. § 7 Abs. 3 des Thüringischen Haushaltsgesetzes 1996 legt den 
Betrag, bei welchem das Parlament zu unterrichten ist, auf 100.000 DM fest. 
Vor seiner Einwilligung in über- und außerplanmäßige Ausgaben oder Ver
pflichtungsermächtigungen hat der Thüringische Finanzminister nach§ 7 Abs. 
2 ThürHhG 1996 den Haushalts- und Finanzausschuß zu unterrichten, wenn 
diese einen Betrag von 2 Mio. DM überschreiten und nicht zur Erfüllung 
rechtlicher Verpflichtungen oder von Rechtsansprüchen aus Gesetz oder Ta
rifvertrag dienen oder für die nicht Ausgabemittel von anderer Seite zweckge
bunden zur Verfügung gestellt werden. Verpflichtungsermächtigungen dürfen 
in Thüringen nach § 38 Abs. 2 LHO nur in Anspruch genommen werden, 
wenn die Einwilligung des Finanzministers vorliegt. Der Finanzminister kann 
auf seine Befugnisse verzichten, was er mit dem Ausführungsschreiben zum 
Haushalt 1996 bis auf weiteres getan hat. Die Inanspruchnahme der Ver
pflichtungsermächtigungen ist dem Fach- und Finanzministerium nach
zuweisen. 

5) Einnahmen aus der Nutzung von Geräten und Räumen 

In Baden-Württemberg verbleiben Einnahmen aus der Vermietung von 
Räumen, bis auf solche aus der Vermietung von Dienstwohnungen und aus 
Dauermietverhältnissen, bei den Hochschulen. 

Einnahmen aus der Nutzung von Geräten und Räumen fließen in Bayern 
grundsätzlich in den Staatshaushalt. Zum Teil fließen diese Gelder über Kop
pelungsvermerke im Staatshaüshalt den l'-vfitteln flir Lehre ünd Forschüng der 
Hochschulen zu. Sollten diese Einnahmen generell bei den Hochschulen ver
bleiben, ist das Finanzministerium der Auffassung, daß sich die Hochschulen 
an der \Viederbeschaffu.ng zu beteiligen haben. Unter dem Gesichtspunkt des 
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Leistungsanreizes fiir die Hochschulen sollte erörtert werden, welcher Anteil 
den Hochschulen zugute kommen kann. Haushaltstechnisch bestehen bereits 
heute Möglichkeiten, Einnahmen aus Dienstleistungen zur Deckung des damit 
verbundenen Aufwandes zu verwenden. 

Derzeit verbleiben in Brandenburg der Europa-Universität Viadrina in 
Frankfurt (Oder) und der Fachhochschule Brandenburg sämtliche den Haus
haltsansatz übersteigende Einnahmen. Ab 1997 sind entsprechende Regelun
gen für alle Hochschulen des Landes vorgesehen. Auf die Bedeutung von 
Verstärkungsvermerken, die solche Optionen relativ problemlos eröffnen 
können, wird von Seiten des Finanzministeriums hingewiesen. 

Einnahmen verbleiben in Bremen - mit geringfügigen Einschränkungen -
grundsätzlich bei den Hochschulen. Eine Unterschreitung der veranschlagten 
Einnahmen ist durch entsprechende Minderausgaben auszugleichen. Mehrein
nahmen, die dem Senator für Bildung und Wissenschaft anzuzeigen sind, 
können für t~1ehrausgaben beanspn1cht werden. 86 

Aufgrund eines Haushaltsvermerkes konnte 1995 die Universität Ham
burg 50 Prozent der Mehreinnahmen über den Haushaltsplanansatz von 
200.000 DM hinaus einbehalten. Bei einem Ist von 269.000 DM waren dies 
ca. 35.000 DM. Eine entsprechende Regelung bestand für die Benutzungsge
bühren von Gasthörern. 

Die Einnahmen der hessischen Hochschulen, die am Modellversuch teil
nehmen, verbleiben vollständig bei diesen. Bei den übrigen Hochschulen flie
ßen Mehreinn~h_rnen der ATG Forschung und Lehre zu. 

Aufgrund der Vorschriften des Landeshochschulgesetzes von Mecklen
burg-Vorpommern können die Hochschulen nachstehende Einnahmen für 
ihre Aufgabenerfüllung verwenden: Teilnehmergebühren aus Weiterbildungs
studien (§ 19 Abs. 3 LHG), finanzielle Erträge der Hochschule aus For
schungsvorhaben, die in der Hochschule durchgeführt werden (§ 28 Abs. 6 
LHG), und Einnahmen, die aufgrund einer Gebührenordnung erhoben werden 
(§ 112 Abs. 2 LHG). Darüber hinaus stehen den Hochschulen Einnahmen zur 
Verfügung, wenn der Haushaltsplan dies zuläßt (z.B. Erstattung von Bewirt
schaftungskosten Dritter, Einnahmen aus der privaten Nutzung der Fernmel
detechnik u.a.m.). 

86 Vgl. Universität Bremen/Hochschule Bremen (Hrsg.), Bericht zum Verlauf des 
Modellversuchs „Globalhaushalt" im Jahre 1994, Bremen 1995. 
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Einnalnnen aus der Nutzung von Geräten und Räunien stehen in Nieder
sachsen den Hochschulen zur Verfügung. 

Nicht nur die Mehreinnahmen, sondern sämtliche Einnahmen verbleiben 
in Nordrhein-Westfalen den Hochschulen, die darüber selbständig verfügen 
können. Damit werden Anstrengungen der Hochschulen, Einnahmen zu erzie
len, durch die Ermöglichung von Mehrausgaben „belohnt". 87 

In Rheinland-Pfalz fließen die Einnahmen aus der Nutzung von Geräten 
und Räumen der Landeskasse zu. Bei den Hochschulen verbleiben Erlöse aus 
dem Verkauf entbehrlich gewordener Gegenstände und Bücher bei Wegberu
fungen, Nutzungsentgelte (Einnahmen aus der Mitbenutzung staatlicher Ein
richtungen aufgrund der Hochschullehrer-Nebentätigkeitsverordnung) und 
Einnahmen aus Lizenzen und Wissenstransfer. Einnahme- und Ausgabetitel 
im Bereich der Weiterbildung erschließen den Hochschulen des Landes zu
sätzliche Finanzpotentiale. 88 

Im Sinne der Verwaltungsvereinfachung und der gezielten Einführung von 
Anreizen zum ökonomischen Verhalten im öffentlichen Sektor soll im Saar
land geprüft werden, ob und wie Einnahmen aus der Nutzung von Geräten 
und Räumen bei der Universität verbleiben können. 

In Sachsen verbleiben Einnahmen, die den Betrag der Ist-Einnahmen aus 
dem Jahre 1993 überschreiten, im Rahmen der Flexibilisierungsversuche bei 
den Hochschulen. Im Finanzministerium gibt es z.Z. keine Bestrebungen, 
diese Flexibilisierung bei weiteren Einrichtungen einzuführen. Hochschul-
kaP..zler und Facl1miPjsterium wiJrden es begrtif3en, \venn als .l\.I1...reiz fiJr \I/irt-
schaftliches Handeln die Finanzmittel, die bislang in den allgemeinen Staats
haushalt fließen, bei allen Hochschulen der Titelgruppe Lehre und Forschung 
zufließen könnten. 

Einnahmen aus der Nutzung von Geräten und Räumen fließen in Sachsen
Anhalt dem Staatshaushalt des Landes zu. 

„Normale" Einnahmen werden in Schleswig~Holstein uneingeschränkt 
wieder den Hochschulen zur Verfügung gestellt. Einnahmen aus Weiterbil-

87 Hierzu siehe Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein
Westfalen, Der Modellversuch "Hochschule und Finanzautonomie", Düsseldorf 
1995(2), s. 6. 

88 Vgl. Jürgen Zöllner, Hochschulpolitik und Hoch_Schulverwaltung Lm Wandel, a.a.O., 
S. 12. 
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dungsangeboten verbleiben zwischen 70 - 90 Prozent bei der Hochschule, um 
Anreize zu schaffen. 89 

Nach dem Gesamtdeckungs- und Bruttoprinzip fließen im Freistaat Thü
ringen Einnahmen aus Nutzung von Geräten und Räumen in den Staatshaus
halt. Verstärkungsvermerke zu den Titelgruppen, die eine andere Verwen
dung der Einnahmen regeln, sind möglich. 

6) Zwischenergebnis 

Vor dem Hintergrund einer in fast allen Bundesländern angestrebten Haus
haltskonsolidierung wird teilweise auch dort, wo ausgeprägte informelle und 
formelle Beteiligungsmöglichkeiten für die Hochschulen im Haushaltsaufstel
lungsverfahren gegeben sind, deren Wirksamkeit zunehmend hinterfragt, oder 
werden die Verfahren vorläufig "ausgesetzt". Gleichzeitig sind bundesweit 
Bemühungen festzustellen, Haushaltsanmeldung und -aufstellung an Lei
stungs- und Qualitätsparametern zu orientieren, die die Verfahren effektivie
ren und die Mittelzuteilung objektivieren sollen. 

In allen Ländern bemühen sich Wissenschafts- und Finanzministerien, den 
Hochschulen Planungssicherheit und Verläßlichkeit im Haushaltsvollzug zu 
gewähren: Die Bundesländer, die eine globale Minderausgabe etatisieren, 
streben eine Umsetzungspraxis an - oder praktizieren bereits eine solche -, 
bei welcher den Hochschulen ein Festbetrag vorgegeben wird, über dessen 
Er ... virtschaft11ng diese relativ selbständig entscheiden kör.Jlen. ErgäI1zend oder 
alternativ zu den tradierten Instrumenten der Haushaltssteuerung werden 
„neue" Instrumente für eine Globalsteuerung der öffentlichen Haushalte kon
zipiert, teilweise bereits genutzt, die im Hochschulbereich hochschulstruktu
relle mit haushaltssystematischen Veränderungen zu verbinden suchen. 90 

Die Frage der Wertgrenzen wird mehrheitlich dem umfassenderen Thema 
Verwaltungsvereinfachung und -modernisierung zugeordnet. Von einer Dere
gulierung und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit als den allgemein akzep
tierten Zielen von Verwaltungsmodernisierung sollte eine möglichst umfas
sende Verlagerung der Entscheidungskompetenzen nicht nur vom Finanzmi
nisterium auf das Wissenschaftsministerium, sondern auch von der Ministe
rial- auf die Hochschulebene abgeleitet werden. Die Ministerien sind fast 

89 Vgl. § 8Haushaltsgesetz-Entwurf1997. 

90 Hierzu auch Kapitel VI dieses Berichtes. 
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durchgängig bereit, geltende Wertgrenzfestlegungen, insoweit dies die länder
vergleichenden Darstellungen des III. Kanzlerberichtes nahelegen oder aber 
entsprechende Anträge von Hochschulen eingereicht werden, zu prüfen. Al
ierdings weisen alle Finanzministerien, aber auch einige Wissenschaftsmini
sterien darauf hin, daß Wertgrenzen grundsätzlich für den gesamten öffentli
chen Sektor gelten, Sonderregelungen für den Hochschulbereich folglich aus
zuschließen sind, und auch Deregulierung und Dezentralisierung fachressort
übergreifende Reformthemen darstellen. 

Angesichts der eindeutigen rechtlichen Vorgaben wird allgemein kein oder 
nur wenig Gestaltungsspielraum für die Verfahren zur Beantragung über- und 
außerplanmäßiger Haushaltsmittel sowie zur Freigabe von Verpflichtungser
mächtigungen gesehen. Gleichwohl können im Haushaltsvollzug gewisse Un
terschiede zwischen den Ländern nicht ausgeblendet werden: So ist ein enger 
Zusammenhang anzunehmen zwischen dem Umfang eingeführter Flexibilsie
rungsmöglichkeiten und der Notwendigkeit zur Beantragung überplanmäßiger 
Haushaltsmittel. Die angemessene Nutzung von Flexibilisierungsinstrumenten 
(u.a. Deckungskreise, Leertitel, Zufließvermerke) kann langwierige Geneh
migungsverfahren im Haushaltsvollzug vereinfachen oder gar obsolet machen. 
Entscheidungskompetenzen im Bereich der überplanmäßigen Mittel können 
grundsätzlich delegiert werden, insoweit die Gesetzesvorgaben strikt einge
halten werden. Ein Wissenschaftsministerium regt an, zukünftig den Fachmi
nisterien die Entscheidungskompetenzen über über- und außerplanmäßige 
Anträge bis zu bestimmten Wertgrenzen zu übertragen, die das Finanzmini
sterium jeweils festlegt. In erheblichem Maße von der Haushaltssituation des 
einzelnen Bundeslandes ist die Freigabepraxis von Verpflichtungsermächti
gungen abhängig. Auch im Falle bestehender Zustimmungsvorbehalte können, 
wie die Praxis eines Bundeslandes zeigt, alle Verpflichtungsermächtigungen 
bis zu relativ hohen Obergrenzen vom Finanzminister freigegeben werden. 

Schließlich verdeutlicht der Ländervergleich unterschiedliche Regelungen 
und Auflagen für den Verbleib der Einnahmen aus der Nutzung von Geräten 
und Räumen. Länder mit Modellversuchen im Hochschulbereich differen
zieren zudem zwischen den Hochschulen im Modellversuch und den übrigen 
Hochschulen. Auch in den Ländern, in welchen diese Mittel bislang dem 
Staatshaushalt zuflossen, zeichnet sich die Bereitschaft ab, Möglichkeiten zu 
prüfen, diese Einnahmen im Sinne einer Schaffung von Anreizsystemen mehr 
oder weniger umfassend den Hochschulen zukommen zu lassen. 

Die Gespräche und die z. T. erfolgten Nacherhebungen in den Ministerien 
haben insgesamt deutlicht gemacht, daß das "Reformfenster' heute - viel
leicht auch aufgrund der allgemeinen Finanzsituation der öffentlichen Haus-



55 

halte - besonders weit geöffnet ist. Inwieweit diese Veränderungsbereitschaft 
in den Wissenschaftsministerien, aber auch in den Finanzministerien letztlich 
zu substantiellen Verbesserungen im Hochschulbereich führen wird, sich also 

.., 1 _. r „ • 1""'7• „ 'T"""l l"'r • _ 11 ...,...,, •11 .„. 111 _1 • • 1 „ 11 .„ -. ., n. 
mcm aur me L...1e1e .t!.rrz1enz- uno r iex101ns1erungsmv1oenoe venrurzen 1run, 
dürfte erst später zu beurteilen sein. 

V. Hinweise der Länderministerien zur Flexibilisierung 
und Globalisierung 1996 

Eine erste Zusammenstellung der Initiativen zur Haushaltsflexibilisierung und 
-globalisierung in den Bundesländern legte der Hochschulkanzler - Arbeits
kreis „ Verwaltungsvereinfachung" 1993 vor. 91 Ein Jahr später wurde die The
matik in einer Publikation des Sekretariats der Ständigen Konferenz der Kul
tusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland erörtert. 92 Da Fle
xibilität und Globalität der Hochschulhaushalte bereits Gegenstand des voran
gegangenen Forschungsprojekts93 gewesen sind, beschränken sich nachstehen
de Ausführungen in der Regel auf die Dokumentation der ergänzenden, aktu
alisierenden Hinweise, die von den Länderministerien in die Interviewreihe 
eingebracht wurden. 

1) Begriffserläuterungen 

Die Begriffe Flexibilisierung und Globalisierung hat Klaus Dieter Diller an
läßlich einer Anhörung vor dem Haushalts- und Finanzausschuß des Landta
ges Rheinland-Pfalz voneinander abgegrenzt: „Eine Flexibilisierung be
zeichnet die Einräumung einer wechselseitigen Deckungsfähigkeit von trend
veranschlagten Haushaltstiteln, eine Globalisierung die zusammenfassende 

91 Willi Blümel/lgnaz Bender/Thomas Behrens, Flexibilität der Hochschulhaushalte. 
Auswertung der Gespräche in den Finanz- und Wissenschaftsministerien der Länder. 
Speyerer Forschungsbericht Nr. 130, Speyer 1993, Speyer 1995(3). 

92 Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesre
publik Deutschland (Hrsg.), Stärkung der Finanzautonomie der Hochschulen. Mate
rialienband, Bonn 1994. 

93 Vgl. Thomas Behrens, Globalisierung der Hochschulhaushalte, Neuwied u.a. 1996. 
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Verruischlägung an sich zu trennender Haushaltsmittel. "94 Unter Flexibilisie
rung der Hochschulhaushaltsführung können in diesem Sinne alle Instrumente 
verstanden werden, „die durch die Lockerung der sachlichen und zeitlichen 
Bindung von iviittein bei der Aufsteiiung und Durchführung des Haushaites 
zur Entbürokratisierung und Effizienzsteigerung sowie Dezentralisierung der 
Ressourcen-Verantwortung führen" 95

• Flexibilisierung und Globalisierung 
sind demnach „Schritte in Richtung einer Budgetierung ( ... ), die sich nicht 
auf die Hochschulen beschränkt"96

• Bei der Budgetierung werden für einzelne 
Aufgabenbereiche der Verwaltung (Teil-)Budgets gebildet und den Verwal
tungsträgern eine weitgehend selbständige Mittelbewirtschaftung ermöglicht. 
Die dabei angestrebte Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverant
wortung bildet den Kern eines neuen Steuerungsmodells für die öffentliche 
Verwaltung97

, das output-orientiert ist, also von der Leistungs- und nicht von 
der Finanzierungsseite her Verwaltungshandeln steuern möchte. Als ein End
punkt dieser Veränderungsbemühungen kann das Globalbudget angesehen 
werden, ein rinanzierungsverfahren, bei welchem der Gesetzgeber die Ver
antwortung der Mittelverteilung und -verwendung auf die Hochschulen dele
giert, ihre Finanzautonomie praktisch erweitert. 98 

94 Klaus Dieter Diller, zitiert nach dem Protokoll zur 9. Sitzung des Haushalts- und 
Finanzausschusses des Landtages Rheinland-Pfalz in Mainz am 02.12.1996. 13. 
Wahlperiode, S. 6. 

95 Ulrich Karpen, Zauberinstrument Globalhaushalt. In: Uni Hamburg, 1996, H. 2. 
S. 19 ff., S. 19. 

96 Ulrich Karpen, Zauberinstrument Globalhaushalt, a.a.O„ S. 20. 

97 Claus Stickler (Unternehmensberatung McKinsey & Company Inc.), zitiert nach dem 
Protokoll zur 9. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages 
Rheinland-Pfalz in Mainz am 02.12.1996. 13. Wahlperiode, S. 30: „Von zentraler 
Bedeutung ist („ .), daß die Budgetierung schrittweise von weiteren Elementen der 
Verwaltungsreform flankiert wird. In diesem Zusammenhang sind die Einführung 
eines Controllingsystems, die Definition und Spezifikation von 'Produkten', also 
den Leistungen des Handelns, der Aufbau eines Personal- und Investitionsmanage-
ments so\'l/ie nutzerorientierte aufbau- und ablauforgarjsatorische Veränderungen Zll 

nennen." 

98 So Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes Baden-Württemberg 
(Hrsg.), Externe Prüfh11g der Wirtschaftlichkeit in UPiversitäten des Landes. Ab
schlußbericht (Hayek-Gutachten), Stuttgart 1993, S. 198. 
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2) Zur Situätion in den Bundesiändern 

Baden-Württemberg 

Ergänzend zu den allgemeinen Haushaltsvorschriften werden für die Hoch
schulhaushalte Sonderregelungen festgelegt, die durch Verwaltungsvereinfa
chung eine bessere Bewirtschaftung bewirken sollen. Das Flexibilisierungspo
tential des bestehenden Haushaltsrechts wird dafür relativ intensiv genutzt: 

• Auflockerung des Jährlichkeitsprinzips für Hochschulhaushalte 

• Bildung von Titelgruppen 

• größere Deckungsfähigkeit zwischen den Hauptgruppen und Titeln 

• Einschränkung der ministeriellen Sonderprogramme zugunsten der Hoch
schulhaushalte. 99 

Im Haushaltsplan 1995/96 hat die Landesregierung darüber hinaus die Über
tragung und Verfügbarkeit der Ausgabereste beschlossen mit dem Vorbehalt 
einer gegebenenfalls der Haushaltslage anzupassenden anteiligen Kürzung. Im 
Sinne der Planungssicherheit plädiert der Hochschulkanzler - Arbeitskreis 
dafür, über die Freigabe dieser Mittel möglichst schon zu Beginn eines Haus
haltsjahres zu entscheiden und übertragene Haushaltsreste automatisch freizu
geben. 

Die Koalitionsvereinbarung der Landesregierung formuliert als ein politi-
sches Ziel die Einfühn1ng des Globalhaushaltes während der laufenden Legis
laturperiode. Bereits mit dem Doppelhaushalt 1998/99 sollen für die Hoch
schulen weitgehend globalisierte Haushalte eingeführt werden. Voraussetzung 
dafür ist gemäß den Ausführungen des Finanzministeriums die Vorlage einer 
Kosten-/Leistungsrechnung für Universitäten und die Entwicklung von Para
metern zur Evaluierung der Hochschulleistungen. Mit finanzieller Unterstüt
zung durch die VW - Stiftung wird an der Universität Heidelberg ein Modell
versuch zur Kosten-/Leistungsrechnung vorbereitet, der mit der Anwendung 
kaufmännischer Grundsätze ein leistungsfähiges Berichtswesen zum Ziel hat. 

99 Bereits der II. Kanzlerbericht aus dem Jahre 1991 hebt die Flexibilisierungsinitiati
ven Baden-Württembergs nach den Kriterien der Deckungsfähigkeit und Übertrag
barkeit (neben denen Niedersachsens) besonders hervor. Vgl. Arbeitskreis der 
Kanzler und Leitenden Verwaltungsbeamten der wissenschaftlichen Hochschulen zur 
„ Verw:i lti111gsvereinfachung" (Hrsg.), „ Verwaltungsvereinfachung - Flexibilität der 
Hochschulhaushalte", Il. Kanzlerbericht, Trier 1991, S. 8. 
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An Fachhochschulen des Lan.des sind 1-v1odellversuche auf der Grundlage ka
meraler Haushaltsführung geplant. 

Bayern 

Die Ministerien verweisen auf die Übertragbarkeits- und Deckungsfähig
keitsmöglichkeiten, die für die Hochschulhaushalte günstige Rahmenbedin
gungen setzen. Im Doppelhaushalt 1995/96 hat Bayern weitere Maßnahmen 
zur Flexibilisierung eingeführt: Die zentralen lehr- und forschungsbezogenen 
Ansätze der TG 73 (Forschung und Lehre), der TG 76 (investive Ausstattung 
bestehender Hochschuleinrichtungen) und TG 99 (Datenverarbeitung) sind als 
gegenseitig deckungsfähig erklärt worden. Dies gilt ebenfalls für personenbe
zogene Ansätze wie Mittel für Lehraufträge, Gastprofessoren sowie wissen
schaftliche und studentische Hilfskräfte. Zudem verbleiben den Hochschulen 
ihre selbst erwirtschafteten Betriebseinnahmen (TG 77) in voller Höhe für 
entsprechende Ausgaben. Haushaltsreste können aufgrund entsprechender 
Haushaltsvermerke in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, bisher 
meist ungekürzt. Da zudem die Resteübertragung nicht an ein Deckungsan
gebot gekoppelt ist, führen Ausgabereste im Folgejahr zu einer realen Erhö
hung der Bewirtschaftungsbefugnis. Das Fachministerium strebt für die An
sätze Lehre und Forschung (TG 73, 76) eine automatische Resteübertragung 
und die Möglichkeit einer Rücklagenbildung an. Grundsätzlich sollen sich alle 
Flexibilisierungsinitiativen und -ansätze im Rahmen des geltenden Haus
haltsrechts bewegen, dessen Leistungsfähigkeit und Flexibilisienmgspotential 
betont wird. Weitere Überlegungen zielen darauf ab, auf der Hochschulebene 
Entscheidungen über die Mittelbewirtschaftung zu vereinfachen und gleich
zeitig die Kompetenzen der Hochschulen zu stärken. 

Berlin 

Die Kuratorialverfassung sieht für die Hochschulen des Landes eine als Glo
balhaushalt zu bezeichnende Hochschulfinanzverfassung vor. An der Freien 
Universität Berlin, der Technischen Universität und der Hochschule der Kün
ste konnten auf Grundlage der Kuratorialverfassung bereits seit längerem Er
fahrungen mit global zugewiesenen Haushaltsmitteln gemacht werden. Die 
Hochschulen erhalten globale Mittelzuweisungen, für deren interne Verteilung 
ein Kuratorium zuständig ist, in welchem die Mitglieder der Hochschule in 
der Minderheit sind. Es gibt hochschulunterschiedliche Ausgaben- und Über-
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tragungsregeln. Die Entscheidungsträger sind das Kuratorium, die Haupt
kommission und der Präsident. 

Das Haushaltsstrukturgesetz 1996 enthält die Möglichkeit, einen summari
schen Stellenrahmen einzuführen. Dieser Stellenrahmen wird als ein Beitrag 
zur dezentralen Zusammenführung der Fach- und Ressourcenverantwortung 
angesehen. Unter dem Stichwort „Haushalts- und Verwaltungsreform" im 
Bereich von Wissenschaft und Forschung sieht die Koalitionsvereinbarung 
unter anderem die Flexibilisierung der Wirtschaftsführung und der Gestal
tungsmöglichkeiten der Hochschulen durch die Begrenzung auf Rahmenstel
lenpläne vor. Die Überlegungen flossen in den durch das Haushaltsstrukturge
setz 1996 beschlossenen§ 88 a BerlHG ein: „Den Kuratorien der Universitä
ten, der Hochschule der Künste und der Fachhochschulen wird die Möglich
keit eingeräumt, über die Festlegung von für die Haushaltswirtschaft verbind
lichen summarischen Stellenrahmen, die nicht überschritten werden dürfen, 
zu beschließen. § 17 Abs. 5 der LHO (Verpflichtung zur Ausweisung von 
Planstellen) bleibt unberührt. Es ist zu gewährleisten, daß Überschreitungen 
der Stellenrahmen nur für zulässig erklärt werden, wenn die Haushaltsführung 
der jeweiligen Hochschule dauerhaft und unter Ausschluß von Zuschußerhö
hungen sowie unter Berücksichtigung auch von Beiträgen zur Konsolidierung 
des Haushalts Berlins gesichert ist." 100 

Eine Erprobungsklausel im Haushaltsstrukturgesetz 1997 ermöglicht die 
Einführung neuer Finanzierungs- und Entscheidungsformen. Es werden für 
eine begrenzte Zeit Abweichungen von den Vorschriften des Berliner Hoch
schulgesetzes zugelassen, um neue 1v1odel1e der Leitu.ng, Organisation und 
Finanzierung erproben zu können, welche dem Ziel einer Vereinfachung der 
Entscheidungsprozesse und einer Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, insbe
sondere der Erzielung eigener Einnahmen der Hochschule, dienen. 

Darüber hinaus wird derzeit ein Vertrag zwischen dem Land und den 
Hochschulen diskutiert, der Plafonds enthalten soll, die den Hochschulen bis 
zum Jahre 2000 zugesichert werden. Diese Form des Kontraktmanagements 
impliziert eine partielle Aufgabe des parlamentarischen Budgetrechts und den 
Verzicht des Finanz- und Wissenschaftssenators, weitere Kürzungen bis zum 
Jahre 2000 vorzunehmen. Die Hochschulen streben eine längere Laufzeit des 
Vertrages an, weil die erforderlichen Strukturentscheidungen mittel- bis län
gerfristige Planungssicherheit voraussetzen. 

100 § 88 a Abs. 3 BerlHG. 
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Brandenburg 

Die Bedingungen für einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit sind in 
der VV zu § 20 LHO festgelegt. Haushaitsvermerke u.a. für die Titelgruppe 
94 (Ausgaben für Lehre und Forschung) und 95 (Hochschulbibliothek) regeln 
die gegenseitige Deckungsfähigkeit und die Mehrausgaben. 1996 finden Mo
dellversuche zur Flexibilisierung und Globalisierung an der Fachhochschule 
Brandenburg und der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), statt. 
Als Instrumente der Flexibilisierung werden Haushaltsvennerke genutzt, die 
eine unbegrenzte Deckungsfähigkeit innerhalb der jeweiligen Ausgaben -
Hauptgruppen ermöglichen und die Hauptgruppen untereinander in bestimmte 
Richtungen durchlässig machen: Personal- zu den Sachausgaben, konsumtive 
Sachausgaben zu den investiven Sachausgaben. Mehreinnahmen und nicht 
verbrauchte Haushaltsmittel können bis zu 80 Prozent in eine Rücklage flie
ßen. Ab 1997 sind in den Titelgruppen 94 (Lehre und Forschung) und 95 
(Hochschulbibliothek) im wesentlichen alle veranschlagten Ausgaben ohne 
Wertgrenze gegenseitig deckungsfähig, d.h. auch die Deckung konsumtiver 
Ausgaben durch Minderausgaben im investiven Bereich ist möglich. Für 1998 
plant das Land an ausgewählten Hochschulen die Erprobung von Globalhaus
halten: in wenigen Titeln wird veranschlagt, was bislang relativ differenziert 
zahlreichen Titeln zugeordnet war. 

Bremen 

Die Haushalte der Universität und der Hochschule wurden erstmals für das 
Haushaltsjahr 1994 durch haushaltsgesetzliche Regelung im Rahmen eines 
Modellversuchs als Ausnahme von der Bruttoveranschlagung nach § 15 Abs. 
1 LHO aus dem Landeshaushalt ausgegliedert. Aufgrund der Nettoveran
schlagung werden im Landeshaushalt nur noch die um die Einnahmen ver
minderten Ausgaben der Universität und der Hochschule Bremen als Zuschuß 
ausgewiesen. Die bis 1993 im Landeshaushalt geführten Kapitel 0275 
(Universität) und 0279 (Hochschule Bremen) wurden in Sonderhaushalte mit 
den neuen Kapiteln 2501 (Universität) und 2510 (Hochschule Bremen) über
führt, die als eine Erläuterung zur Nettoveranschlagung Bestandteil des Haus
haltsplans sind. Die Zuschüsse aus dem Landeshaushalt an die Universität und 
an die Hochschule der Hansestadt für Personalausgaben, Sachausgaben und 
Investitionen werden in einem neuen Kapitel 0274 (Zuschüsse an die Hoch-
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schulen) ausgewiesen und deren Bewilligung durch Haushaltsvermerke an 
bestimmte Auflagen gebunden. 101 Im Rahmen des Modellversuchs wurde 
ebenfalls die Zuständigkeit für die Vergabe von Aufträgen im Rahmen der 
Gebäudeunterhaltung, der kleinen Um- und Erweiterungsbauten sowie der 
fernmeldetechnischen Einrichtungen auf die Hochschulen übertragen. Diese 
erhielten zudem die Möglichkeit der eigenständigen Beschaffung, d.h. ohne 
Inanspruchnahme der zentralen bremischen Beschaffungsstellen. 102 

Nach dem erfolgreichen Verlauf des Modellversuchs „Globalhaushalt" ist 
diese Haushaltssystematik für alle Hochschulen des Landes eingeführt wor
den. Über die hochschulgesetzlich103 festgelegten Deckungsregeln hinaus 
wurden die Personal- und Sachausgaben für gegenseitig deckungsfähig er
klärt. Einseitig deckungsfähig sind die Personal- und Sachkosten zugunsten 
der Investitionen. 10

4 Mit dem Globalhaushalt wurde den Hochschulen zwar 
u.a. die Hauptverantwortung für die personalwirtschaftlichen Ausgaben über
tragen, diese ist bislang jedoch nicht um die personalrechtliche Entschei
dungskompetenz erweitert worden. Angesichts der allgemein anerkannten 
Notwendigkeit, Ressourcen- und Fachkompetenz zusammenzuführen, sehen 
die Hochschulen hier Handlungsbedarf. 

Hamburg 

Mit dem Haushaltsjahr 1996 werden alle Hochschulen auf eine Wirtschafts
planveranschlagung gemäß § 15 Abs. 1 LHO umgestellt. Der bisherige Mo
dellversuch der TU Hamburg-Harburg105 ist damit "zum Regelfall" für die 
Hamburger Hochschulen geworden: Als Ausnahme von der Bruttoveranschla
gung werden alle Einnahmen und Ausgaben (außer Versorgung) bei großzü-

101 Vgl. Senator der Finanzen, Vorlage für die Sitzung des Haushaltsausschusses der 
staatlichen Finanzdeputation am 23. Februar 1996, Punkt 4. der Tagesordnung. 

102 Vgl. Dieter Meyer/Günter Block, Die Sonderhaushalte Hochschulen. In: Der Senator 
für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen (Hrsg.), Von der Haushaltswirtschaft 
zum Finanzmanagement, a.a.O., S. 142 ff„ bes. S. 149 f. 

103 Vgl. § 107 Abs. 2 Satz 1 BremHG. 

104 Zu den Details vgL §§ 2 und 4 Haushaltsgeset7 der Freien Hansest::idt Bremen für 

das Haushaltsjahr 1996; §§ 2 und 4 Haushaltsgesetz der Freien Hansestadt Bremen 
für das Haushaltsjahr 1997. 

105 Hierzu siehe Technische Unjversität Hamburg-Harburg (Hrsg.); Erfah_rungsbericht 
über die Einführung des Globalhaushalts an der TUHH, Hamburg 1992. 
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gigen Umschichtangsmöglichkeiten innerhalb der Wirtschaftspläne ausgewie
sen. Die Verfügungsgewalt liegt grundsätzlich bei den Hochschulen. In einem 
Haushaltsvermerk werden die Merkmale und Leistungen eines Betriebshaus
halts und eines Kontenrahmens (gesetzliche Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 
1, Satz 1, Nr. 1 und 2 LHO) festgelegt. 

Der mit sinkenden Finanzierungsmöglichkeiten steigende Einspardruck er
fordert nach Ansicht des Hochschulamtes eine intensive Aufgabenkritik und -
entlastung. Problematisch sei, daß im Rahmen der Globalhaushalte zur Frage, 
welche Einsparungen den Hochschulen bei Auftrechterhaltung ihrer Funkti
onsfähigkeit noch auferlegt werden könnten, eine Umkehr der Beweislast ein
getreten sei. Die geltenden Regelungen zur "Steuerung des Personalhaushalts 
und der Stellenbewirtschaftung der Hochschulen" sehen eine grundsätzliche 
Zuständigkeit der Hochschulen für die Stellenbewirtschaftung, die zentralen 
Entscheidungsvorbehalte, die Steuerung der Maßnahmen zur Haushaltskonso
lidierung und die Freihalteverpflichtungen vor. Angesichts der Zielsetzung, 
die Hochschulen möglichst ausschließlich über betraglich fixierte Finanzmittel 
zu steuern, wird im Personalbereich von einer Übergangsphase gesprochen, 
da in diesem Bereich noch eine relativ starke Stellensteuerung durch Finanz
und Hochschulbehörde erfolgt. 

Seit dem 1.1.1995 sind die Hochschulen - wie alle Behörden des Landes -
für die Neuschaffung und geänderte Verwendung von Stellen zuständig, so
weit die mit der Finanzbehörde abgestimmten Bemessungsgrundlagen (Stel
lenschlüssel, Regelungen zur Personalstruktur) eingehalten und etwaige Mehr
kosten im Bestand aufgefangen Werden. Dies gilt ebenfalls fiir die Anhebung 
von Stellen für Angestellte und Arbeiter nach den Bestimmungen des Tarif
rechtes. Der Bürgerschaft, dem Senat oder der Finanzbehörde bleibt die Ent
scheidung vorbehalten, wenn 

• Planstellen für Beamte eingerichtet oder angehoben werden sollen, 

• die Wahrnehmung bestehender Aufgaben über die bisher angewandten 
Maßstäbe hinaus ausgeweitet werden soll (sogenannte Standardverbesserun
gen) und/oder 

• Stellen umgeschichtet werden sollen, falls die beabsichtigten Umschichtun
gen von grundsätzlicher oder sonst erheblicher Bedeutung sind. 

Die Senatsverwaltung möchte mit diesen Regelungen vermeiden, daß durch 
Stellenregelungen, die die Hochschulen in eigener Kompetenz treffen, haus
haltswirksame Entscheidungen der Bürgerschaft oder des Senats präjudiziert 
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werden. Die ergänzenden Vorgaben/ Auflagen sollen die Etathoheit der Bür-
gerschaft wahren. 

Hessen 

Bereits seit Jahren enthält § 2 des Haushaltsgesetzes besondere Ermächtigun
gen für eine Flexibilisierung der Hochschulhaushalte. Dies geschieht auf dem 
Wege einer intensiven Nutzung von Deckungsvermerken. Zwei Universitäten 
und eine Fachhochschule des Landes arbeiten im Rahmen eines Modellver
suchs mit Globalhaushalten, ohne daß eine Effizienzdividende festgeschrieben 
worden ist. Der Modellversuch zum Globalhaushalt ist u.a. gekennzeichnet 
durch die Möglichkeit, Mittel anzusparen, ohne erneut Reste bilden zu müs
sen, weitgehende Deckungsfähigkeiten und entsprechende Übertragsbarkeits
regelungen. 106 Das Prinzip der Jährlichkeit durchbrechen in Hessen nur die 
Globalhaushalte durch die Bildung von Rücklagen in der Titelgn.1ppe Lehre 
und Forschung. Freie, besetzbare Stellen können beim Modellversuch bis zu 
50 Prozent in Sachmittel umgewidmet werden. Nach Meinung des Fachres
sorts sollte der Globalhaushalt auch für die übrigen Hochschulen des Landes 
eingeführt werden. Allen Hochschulen wird bereits die Titelgruppe 71 zur 
Selbstbewirtschaftung global zugewiesen. Ein Deckungskreis Verwaltungs
haushalt sowie ein Deckungskreis Lehre und Forschung sind eingerichtet 
worden. 

Mecklenburg-Vorpommern 

Gemäß § 113 Abs. 1 und 2 des Hochschulgesetzes ist "die Haushaltswirt
schaft der Hochschulen ( ... ) zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der Hoch
schulen und zur wirtschaftlicheren Nutzung der sachlichen und personellen 
Mittel weiterzuentwickeln". Die Kultusministerin kann auf Antrag „im Ein-

106 Zum Modellversuch vgl. Gerd Wüstemann, Probleme der Hochschulfinanzierung aus 
der Sicht eines Ministeriums. In: Arbeitsgruppe Fortbildung im Sprecherkreis der 
Hochschulkanzler (Hrsg.), Die Finanzverfassung der wissenschaftlichen Hochschu
len. Referate gehalten vom 24. bis 26. Oktober 1994 in Augsburg, i.V.; Technische 
Hochschuie Darmstadi ('"tlrsg.), i. Bericht über den Modeiiversuch zum Giobaihaus
halt. Haushaltsjahr 1993, Darmstadt 1994; Technische Universität Darmstadt 
(Hrsg.), 2. Bericht über den Modellversuch zum Globalhaushalt. Haushaltsjahr 
1994, Darmstadt 1995; Hanns H. Seid/er, Globalhaushalte und ihre rechtlichen 
Schranken, a.a.O„ passim. 
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veu1ehmen mit der Finanzministerin einer Hochschule die stufenweise Erpro
bung flexiblerer Fonnen der Haushaltswirtschaft erlauben". Insbesondere 
können „die unbeschränkte Deckungsfähigkeit von Sach-, Investitions- und 
Personalmitteln sowie deren fJbertragbarkeit in die Folgejahre, die Einfiih
rung des Nettoprinzips und die Globalisierung des Haushalts (Selbstbewirt
schaftung) gestattet werden". 

1996 erfolgte die Haushaltsflexibilisierung mittels entsprechender Haus
haltsvennerke: Im Hochschulbereich bestehen Titelgruppen, beispielsweise 
Titelgruppen für Lehre und Forschung, die Rechenzentren und die Hoch
schulbibliotheken, deren Mittel innerhalb der Titelgruppe deckungsfähig sind. 
Allerdings dürfen für die Deckungsfähigkeit nicht die Ansätze für Investitio
nen zugunsten der Ansätze für Betriebsausgaben (Hauptgruppen 4, 5 und 6) 
beansprucht werden. Darüber hinaus können die Mittel der Titelgruppe für 
Forschung und Lehre in den einzelnen Hochschulkapiteln vom Kultusministe
rium verstärkt werden. 1996 wurden weitere Möglichkeiten zur gegenseitigen 
Deckungsfähigkeit zwischen Rechenzentrum, Lehre und Forschung sowie 
Bibliotheken geschaffen. Diese Mittel sind innerhalb des Kapitels titelgrup
penübergreifend unter den o. g. Prämissen deckungsfähig. Im Bereich des 
Kanzlerhaushaltes sind deckungsfähig innerhalb des gesamten Haushaltsplans 
die Ausgaben der Hauptgruppe 4 mit Ausnahme der Obergruppe 45 und der 
Gruppen 412 sowie 427. Entsprechende Regelungen gelten innerhalb des Ein
zelplanes 07 (Kultusministerium) für die Ausgaben der Gruppen 511 bis 546, 
mit Ausnahme der Gruppen 519, 521, 526, 529 und 533. Die Personalausga
ben werden mit vollen Beträgen etatisiert und sind einzelplanübergreifend ge
genseitig deckungsfähig. Dabei werden die Personalstellen den Hochschulen 
grundsätzlich zur eigenständigen Bewirtschaftung übertragen. Nicht möglich 
ist eine Nutzung der Personalkostenansätze z.B. für sächliche Ausgaben; den 
Zugriff auf die Personaltitel hat zentral das Landesbesoldungsamt. 

Niedersachsen 

An den Universitäten Oldenburg und Clausthal-Zellerfeld sowie der Fach
hochschule Osnabrück läuft ein auf zehn Jahre angelegter Modellversuch 
„Globalhaushalt". Nach§ 132 Abs. 5 NHG107 werden die am Modell teilneh-

107 § 132 Abs. 5 NHG: „Auf Antrag der Hochschule kann das Ministerium im Einver
nehmen mit dem Finanzministerium im Rahmen des § 26 der Niedersächsischen 
Landeshaushaltsordnung auch über die Absätze 2 und 3 hinausgehende Möglichkei-
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menden Hochschulen als Landesbetriebe gemäß § 26 LHO gefüh.4:. Die 
Steuerung der Hochschulen als Landesbetriebe erfordert einen Wirtschafts
plan, der der Mittelbewirtschaftung durch die Hochschule dient und auf der 
Ebene von Kontengruppen als Erläuten.mg zu den Zuschufüiteln in den Haus
haltsplan aufgenommen wird. 108 

Durch die allgemeinen Regelungen des§ 132 NHG109 können bereits heute 
die Hochschulen relativ große Summen ihres Haushaltes in eigener Zustän
digkeit bewegen. Die „allgemeinen Bestimmungen zu den Stellenplänen, 
Stellenübersichten und Bedarfsnachweisen für die Haushaltsjahre 1997 und 
1998" enthalten eine weitere Flexibilisierungsmöglichkeit: Zu § 9 Abs. 1 HG 
1997/98 wird ausgeführt, daß das Ministerium für Wissenschaft und Kultur, 
die bei den Kapiteln 06 10 bis 06 30 Titel 422 01, 422 05, 425 01und426 01 
veranschlagten Planstellen und Stellen in Fächern, die an der Lehrerausbil
dung beteiligt sind, sowie Planstellen zur Förderung des hochqualifizierten 
wissenschaftlichen Nachwuchses (Fiebiger-Plan) in das Kapitel einer anderen 
Hochschule umsetzen kann. Entsprechendes gilt für die Umsetzung von Per
sonal- und Sachmitteln der Titelgruppe 71/81. 110 

Die Umsetzungspraxis der eingeführten Flexibilierungsinstrumente belegt 
auch Defizite: In Einzelfragen sind Kommunikationsprobleme zwischen Mi
nisterium und Hochschulen nicht auszuschließen, was u.a. erklärt, daß Hoch
schulen die eröffneten Potentiale (noch) nicht angemessen ausschöpfen wollen 
oder können. Angesichts des erreichten Niveaus der Haushaltsflexibilisierung 
in Niedersachsen stellt sich die Frage nach den Zielen und Zwecken weiterer 
Flexibilisien1ngsinitiativen, nach der Steuen1ngskompetenz in den Hochschu~ 
len selbst und nach der politischen Verantwortlichkeit des Parlaments beson
ders prägnant. 

ten einer Selbststeuerung des Hochschulhaushaltes zulassen, so daß im Haushaltsplan 
nur die Zuführungen veranschlagt sind (Globalzuschuß)." 

108 Vgl. Thomas Behrens, Globalisierung der Hochschulhaushalte, a.a.O., S. 152 ff. 

109 Vgl. Hans-Martin Banhold, Finanzautonomie Niedersachsen - Die Dialektik von 
Autonomie und Effizienz. In: DUZ, 1994, H. 19, S. 14 ff.; Wolf-Dietrich von 
Fircks, Die Universität als Landesbetrieb - Risiken und Perspektiven eines nieder
sächsischen Versuchs. In: Forschung und Lehre, 1995, H. 5, S. 281 ff. 

110 Vgl. § 9 Abs. 1 HG NOS und „Allgemeine Bestimmungen 1997/98 zu den Stellen
plänen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweisen für die Haushaltsjahre 1997 und 
1998" des niedersächsischen Finanzministeriums, S. 24. 
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lVo;d;hein-lVestfalen 

Der ab 1996 für alle Hochschulen des Landes eingeleitete Modellversuch 
„Hochschuie und Finanzautonomie" 111 ist formen haushaitsgesetziich nor
miert, also über Haushaltsvermerke im Einzelplan des Wissenschaftsministe
riums geregelt. Detailfragen, wie die Höhe und Inanspruchnahme von Pausch
beträgen freier und besetzbarer Stellen, wurden durch Erlasse festgelegt. Vier 
Grundsätze kennzeichnen den Versuch: 

• Verbleib von Einnnahmen im Verfügungsbereich der Hochschule; 

• gegenseitige Deckungsfähigkeit der verfügbaren Personal-, Sach- und In
vestitionsmittel (mit Einschränkungen bei den Baumitteln), wobei Einspa
rungen bei den Personalausgaben wegen des geltenden „ Stellenprinzips" 
nach monatlichen Pauschbeträgen bemessen werden; 

• eine Flexibilität des Personalhaushaltes, wonach z.B. der Stellenplan für 
Angestellte und Arbeiter (Taritbereich) für bestimmte Zeiträume um bis zu 
5 Prozent überschritten werden kann; 

• Rücklagenbildung in Höhe von 1 Prozent des jeweiligen Haushaltsvolumens 
für investive Zwecke. 112 

Im Jahr 1995 begann der Versuch "Kostenrechnung", an welchem die Uni
versität Bonn, die Bergische Universität - Gesamthochschule Wuppertal so
wie die HIS GmbH Hannover teilnehmen. Auf der Grundlage der Kamerali
stik und unter Nutzung bestehender DY-Systeme (Mittelbewirtschaftung, Per
sonal, Inventarisierungs-, Raumdateien u.a.m.) soll über eine Kostenstellen
und Kostenartenrechnung eine Zuordnung von Kosten auf Fächer, Lehreinhei
ten, Fachbereiche und Institute ermöglicht werden. Dies zielt ab auf die Her
beiführung von größerem Kostenbewußtseins und mehr Kostentransparenz, 
was für Hochschulleitungen ein Steuerungsinstrument sein kann. Zugleich 
setzt das Wissenschaftsministerium die zentrale Verteilung der Mittel für For
schung und Lehre auf die Hochschulen nach Leistungsparametern mit steigen
den prozentualen Anteilen fort. Es ist davon auszugehen, daß zukünftig den 
Leistungsparametern die mittels Kostenrechnung ermittelten Kosten gegen-

111 Vgl. Mi.!listerium für Wisse:nschaft und Forschung des L.andes Nordrhein-Westfalen 
(Hrsg.), Der Modellversuch Hochschule und Finanzautonomie, Düsseldorf 1995(2), 
s. 5. 

112 Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hrsg.), Der Modellversuch Hochschule und Finanzautonomie, S. 6 ff. 
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übergestellt werden, um auf diese \Veise hochschulübergreifend Kosten und 
Leistungen vergleichen zu können. 

Die wirklich disponible Finanzmasse, die beispielweise im Rahmen des 
nordrhein-westfälischen Modellversuchs den Hochschulen zur Verfügung 
steht, soll sich belaufen auf zur Zeit 2-3 Prozent der jeweiligen Hochschul
kapitelsumme. In der Regel sind die übrigen Ansätze zur Aufgabenerfüllung 
gebunden für Personalausgaben im wissenschaftlichen und nichtwissenschaft
lichen Bereich, für Bewirtschaftungsausgaben und laufende Ausgaben zur 
Aufrechterhaltung des Verwaltungs-, Lehr- und Forschungsbetriebes. 113 

Rheinland-Pfalz 

Bereits 1994 hat Rheinland-Pfalz114 „als erstes Bundesland damit begonnen, 
zugunsten der Hochschulen die allgemeinen Mittel für Forschung und Lehre 
einschließlich der Bibliotheksmittel, die Mittel für die Rechenzentren und alle 
Drittmittel für besondere Forschungsvorhaben als sogenannte Selbstbewirt
schaftungsmittel gemäß § 15 Absatz 2 Landeshaushaltsordnung zuzuwei
sen"115. Ausgaben zur Selbstbewirtschaftung können zugewiesen werden, 
„ wenn hierdurch eine sparsame Bewirtschaftung gefördert wird" . Selbstbe
wirtschaftungsmittel „stehen über das laufende Haushaltsjahr hinaus zur Ver
fügung", und „bei der Bewirtschaftung aufkommende Einnahmen fließen den 
Selbstbewirtschaftungsmitteln zu" 116. Eingesparte Mittel der HGr 5 können 
für Investitionen (HGr 8) verwendet werden. Die Mittel gelten mit der Zu
weisung an die Hochschulen als ausgegeben, und einer besonderen Übertra
gung in das folgende Haushaltsjahr bedarf es nicht (mehr). Ausgaben können 
im Haushaltsplan bei einem Ausgabetitel zur Selbstbewirtschaftung veran
schlagt werden, indem im Dispositiv des Haushaltsplans diese Mittel mit dem 
Haushaltsvermerk „die Mittel können zur Selbstwirtschaftung zugewiesen 
werden" ausdrücklich als solche gekennzeichnet sind. Gemäß §§ 12 HGrG 
und 15 BHO/LHO stehen dann die Mittel zur Selbstbewirtschaftung der 
Dienststelle über das laufende Haushaltsjahr hinaus zur Verfügung. 

113 Vgl. Klaus Peters, Globa&.ausl1alt in ~lordrhein-\1./estfalen, a.a.O., S. 10. 

114 Vgl. Landtags-Drucksache 12/5134, S. 2 f. 

115 Ignaz Bender, Flexibel und kostenbewußt. In: DUZ, 1997, H. 1-2, S. 20 f., S. 20. 

116 Siehe § 15 Abs. 2 LHO. 
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Darüber hinaus regeln Haushaltsvermerke eine er,veiterte Deckungsfähig-
keit und verbesserte Einnahmesituation: "Eine großzügige Deckungsfähigkeit 
ermöglicht den bedarfsgerechten Einsatz der Ressourcen", und "Einnahme
und Ausgabetitel im Bereich der \Veiterbildung erschließen den Hochschulen 
zusätzliche Finanzquellen" 117

• Als weiteres Element der Flexibilisierung hat 
Rheinland-Pfalz 1995 nicht stellenplangebundene Personalmittel für die Hoch
schulen eingeführt. Ein Personalbemessungskonzept soll entwickelt werden, 
das auch bei den Personalausgaben zu einer höheren Flexibilität führt. 

Saarland 

In einem "relativ überschaubaren Bundesland" werden "pragmatische Flexibi
lisierungswege" beschritten: Die Bildung von Titelgruppen und die Ausbrin
gung von Deckungsvermerken eröffnen für die Hochschulen erhebliche Spiel-
räume. Für die Hochschule für Technik und \Virtschaft wird nach Einfiihrung 
einer Kostenrechnung zur Schaffung einer betriebswirtschaftlichen Transpa
renz eine Globalisierung angestrebt. Voraussetzung ist eine Leistungsdefini
tion und -vereinbarung sowie die konsequente Beachtung des parlamentari
schen Budgetrechts. Wissenschafts- und Finanzministerium betonen den die
nenden Charakter des tradierten Haushaltsrechts und dessen Flexibilisierungs
potential, das sich in einem kleinen Bundesland bewährt hat. Ein grundsätz
licher Reformbedarf wird nicht gesehen, und angesichts der angespannten 
Finanzlage wird die Einführung eines Globalhaushaltes als nicht besonders 
hilfreich gewertet. 

Sachsen 

§ 120 SHG enthält den Auftrag zur Weiterentwicklung des geltenden Haus
haltsrechts und ermöglicht Modellversuche zum Globalhaushalt. Die Experi
mentierklausel des§ 120 Abs. 3 SHG wird seit 1995 an der Technischen Uni
versität Dresden und der Fachhochschule Zittau-Görlitz angewandt. 118 Die 

117 Jürgen Zöllner, Hochschulpolitik und Hochschulverwaltung im Wandel, a.a.O„ 
s. 11 f. 

118 Vgl. Anke Müller, Finanzautonomie - Kleine Schritte sind viel zu langsam. In: 
DUZ, 1995, H. 9, S. 16 f. 
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Haushaltsflexibilisienmg erfolgt im Rahmen der kameralistischen Haushalts
systematik, weshalb 

• eine Erweiterung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, vor allem zwischen 
Sach- und Personalmitteln, 

• der Verbleib der Einnahmen in den Hochschulen und 

• die Übertragung und Verfügbarkeit nicht beanspruchter Mittel aus dem 
Vorjahr angestrebt werden. 119 

Die Ministerien betonen die Bedeutung eines soliden Berichtswesens und 
einer intensiven Evaluation der Modellversuche. Im Fachministerium wird 
ergänzend erörtert, unter welchen Bedingungen es sinnvoll sein könnte, 
Hochschulen als Staatsbetriebe nach § 26 der SäHO zu führen und in Zu
schußempfänger umzuwandeln. Die Selbstbewirtschaftungsregelung gemäß § 
15 Abs. 2 LHO Rheinland-Pfalz bewertet das Fachministerium als interessant 
und wird die damit verbundenen Möglichkeiten für die Hochschulen des Lan
des prüfen. 

Sachsen-Anhalt 

Das Hochschulgesetz des Landes enthält in § 116 Abs. 7 eine Experimentier
klausel, wonach im Rahmen von § 26 LHO alternative Haushaltssteuerungen 
modellhaft erprobt und im Falle der Bewährung auf Dauer übernommen wer
den können (Hochschule als Landesbetrieb). Zur Zeit wird eine Anwendung 
dieser Experimentierklausel für die Fachhochschule Altmark i.G. für die 
Jahre 1998/99 erörtert. Weitere Flexibilisierungsmöglichkeiten (gegenseitige 
Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit) regelt das jeweilige Haushaltgesetz. 

Eine andiskutierte Budgetierung könnte mit bestimmten Flexibilisierungen 
verbunden sein: 

• die volle Deckungsfähigkeit innerhalb und zwischen den HGr 4 bis 8, wo
bei Verschiebungsmöglichkeiten von 8 nach 4 abzuklären sind, 

• die überjährige Verfügbarkeit der Finanzmittel, 

119 Siehe Alfred Post, Ein neues Modell der Hochschulfinanzierung im Freistaat Sach
sen. In: Arbeitsgruppe Fortbildung im Sprecherkreis der Hochschulkanzler (Hrsg.), 
Die Finanzverfassung der wissenschaftlichen Hochschulen. Fortbildungsprogramm 
für die Wissenschaftsverwaltung. Materialien Nr. 60, Essen i.V. 
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e die Gewährleistung stabiler Rali.„Inenbedingungen, die Eingriffe in den 
Haushaltsvollzug ausschließen, 

• die eigenverantwortliche Verwendung der Einnahmetitel 1-3, d.h. Ein
nahmen dürfen für Mehrausgaben an der jeweiligen Hochschule verwendet 
werden. 

Schleswig-Holstein 

Bis einschließlich 1996 sind grundsätzlich alle Personalkosten über den ge
samten Landeshaushalt hinweg gegenseitig deckungsfähig. Für 1997 wird eine 
Globalisierung der Haushalte angestrebt, wobei dann eine mögliche Steige
rung der Personalkosten u.a. von den Hochschulen mit aufzufangen sein wird. 
Ab 1998/99 soll schrittweise der Globalhaushalt eingeführt werden. Zur Zeit 
laufen Modellversuche zur Haushaltsflexibilisierung an der FH Lübeck, der 
Fachhochschule Westküste und der neugegründeten Technischen Fakultät der 
Universität Kiel. Neben den speziell für die Modellversuche geltenden Regeln 
werden mit dem Haushaltsgesetz weitere Flexibilisierungsmöglichkeiten im 
Personal- und Sachbereich, bei den Einnahmen und den Übertragbarkeiten 
festgeschrieben. 120 Zahlreiche Einzelbestimmungen sind an unterschiedlichen 
Stellen des Haushaltsgesetzes oder des -planes eingestellt. 

Nach § 1 lc Abs. 5 des Haushaltsgesetz-Entwurfs 1997 sollen in den Kapi
teln 0721 bis 0728 bei den Titeln 422 01 und 426 01 freiwerdende Planstellen 
und Stellen mit den entsprechenden Haushaltsmitteln in Höhe von 1 vom 
Hundert der Titelansätze für die jeweilige Hochschule zur Bildung eines Stel
lenpools verwendet werden: "Das Ministerium für Finanzen und Energie darf 
im Einvernehmen mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Kultur bei den in Satz 1 genannten Titeln für Zwecke der Realisierung 
des Landeshochschulplanes und der Hochschulstrukturreform freie Planstellen 
und Stellen aus dem Stellenpool hinsichtlich der Anzahl, Wertigkeit und 
Funktion kostenneutral umwandeln und insoweit von den Stellenplänen und 
Stellenübersichten abweichen." 

120 Vgl. § 8Haushaltsgesetz-Entwurf1997. 
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Thüringen 

Gemäß Art. 1, Abs. 4 des Hochschulgesetzes kann die Landesregierung für 
die Universität Erfurt zur Erprobung neuartiger Strukturen für die Hochschu
len besondere Regelungen treffen. Dies eröffnet Möglichkeiten zur Einfüh
rung von Modellversuchen. Im Zentrum der Flexibilisierungs- und Deregulie
rungsbemühungen steht für die Hochschulen wie für die übrigen öffentlichen 
Institutionen eine Erhöhung von Effizienz und Effektivität. Angestrebt wird 
im Haushalt 1997 (Regierungsentwurt) eine Deckungsfähigkeit in der HGr 5 
inklusive Gruppe 517. Gegen die Errichtung eines Stellenpools für die Hoch
schulen des Landes bestehen beim Finanzministerium Bedenken. 
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121 Hinweise der Länderfinanz- und Wissenschaftsministerien im Rahmen der Interview
reihe zum Forschungsprojekt "Verwaltungsvereinfachung - Einwirkungen der Fi
nanzminister auf den Hochschulbereich", welche von Mai 1996 bis Januar 1997 
durchgeführt wurde. Bei "Modellversuchen", die inzwischen zum Regelfall für alle 
Hochschulen eines Bundeslandes geworden sind (Bremen, Hamburg, Nordrhein
Westfalen), werden diese in der llbersicht in der ;;allgemeinen" Spalte ausgewiesen, 
Ausführlich zu den Modellversuchen in Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Hessen, 
Bremen, Schleswig-Holstein, Sachsen und Niedersachsen: Thomas Behrens, Globa
lisierung der Hochschulhaushalte, a.a.O., bes. S. 155. 



BUNDESLAND 1i'LEXIBILISIERUNG UND 
GLOBALISIERUNG IM 
HOCHSCHULBEREICH 

Brandenbw:g • gegenseitige: Deckungsmöglichkeiten für TG 94, 
95 

• Mehrausgaben bis zur Höhe der Mehreinnahmen 
bei bestimmten Titeln möglich 

• 1997: TG 94 und 95 ohne Wertgrenzen 
gegenseitig deckungsfähig 

Bremen • Nettoveranschlagung mit Zuschußregelung (§ 15 
LHO) 

• haushaltsgesetzlich geregelte einseitige und 
gegenseitige: Deckungsmöglichkeiten 

• gegenseitige: Deckungsfähigkeit für Personal- und 
Sachkosten 

• Rücklagenbildung 

Hamburg • Nettoveranschlagung, globalisierter 
Wirtschaftsplanveranschlagung gemäß§ 15 LHO 

• großzügige Umschichtungsmöglichkeiten 
innerhalb dt:r Wirtschaftspläne 

• Betriebshau:shalt und Kontenrahmen gemäß 
umfassendem haushaltsrechtlichen Vermerk 

• Dispositionsfonds und Rücklagenbildung 

Hessen • Deckungskreis Verwaltungshaushalt 

• Deckungskreis Lehre und Forschung 

• TG 71 zur Selbstbewirtschaftung 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

MODELLVERSUCHE UND 
PILOTVORHABEN 

Frankfurt (Oder) und FH Brandenburg: 
Verstärkungsvermerke, gegenseitige 
Deckungsfähigkeit innerhalb und in 
bestimmte Richtungen untereinander von 
HGr 4, 5 - mit Ausnahme der Gr 529 -
und 8, Rücklagenbildung 

ev. 1998: Erprobung von Globalhaushalten 

Kosten-/Leistungsrechnung, Controlling 

interne Budgetierung, Berichtswesen 

Kontraktmanagement 

Kontraktmanagement 

TH Darmstadt, FH Wiesbaden und UGH 
Kassel: 4-5 Zuschußtitel im 
Landeshaushalt, Einbeziehung der 
Personalmittel, Kosten-(Leistungs-) 
Rechnung auf Grundlage der Kameralistik 
(haushaltsrechtlicher Vermerk) 

-J 
Ul 
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BUNDESLAND ll?LEXIBILISIERUNG UND MODELLVERSUCHE UND 
GLOBALISIERUNG IM PILOTVORHABEN 
HOCHSCHULBEREICH 

Mecklenburg-Vorpommern • Titelgruppen, Deckungsvermerke und -kreise • ev. Modellversuch auf Antrag einer Hoch-

Verstärkungsvermerke 
schule • 

• Personalausgaben einzelplanübergreifend 
deckungsfähig 

Niedersachsen • Deckungs- und Übertragsbarkeitsvermerke • Universität Oldenburg und Clausthal-

• 1997 /98: Umsetzungsoption für bestimmte 
Zellerfeld, Fachhochschule Osnabrück: 

Planstellen und Stellen in das Kapitel anderer 
Hochschulen als Landesbetriebe gemäß § 
132 Abs. 5 NHG und § 26 LHO: 

Hochschulen 
Reduzierung der Zuschußtitel, 
Rücklagenbildung, Verbleib von 
Einnahmen 

Nordrhein„ Westfalen • „Hochschule und Finanzautonomie" gemäß haus- • Universität Bonn, Gesamthochschule 
haltsrechtlic:hem Vermerk Wuppertal: Versuch „Kostenrechnung" 

• Verbleib von Einnahmen an den Hochschulen 

• gegenseitige Deckungsfähigkeiten 

• Flexibilisierung des Personalhaushalts 

• Rücklagenbildung 

Rheinland-Pfalz • TG 71 als Selbstbewirtschaftungsmittel gemäß § • Entwicklung eines 
15 LHO Personalbemessungskonzepts 

• erweiterte Deckungsfähigkeiten 

• Übertragbrurkeitsvermerke 

• Einnahme- und Ausgabetitel im Bereich der 
Weiterbildung 

• nicht stellenplangebundene Personalmittel 



BUNDESLAND n„EXIBILISIERUNG UND 
GLOBALISIERUNG IM 
HOCHSCHULBEREICH 

Saarland • Bildung von Titelgruppen 

• Deckungsvermerke 

Sachsen • Erweiterun1~ der gegenseitigen 
Deckungsfähigkeiten, vor allem zwischen 
Personal- wld Sachmitteln 

• Übertragbarkeitsregelungen 

• ev. Verbleib von Einnahmen an Hochschulen 

Sachsen-Anhalt • gegenseitig~: Deckungsfähigkeiten 

• Übertragbarkeitsvermerke 

Schleswig-Holstein • gemäß HG 1erweiterte Flexibilisierungen im 
Personal- mid Sachkostenbereich, Verwendung 
von Einnahmen, Übertragbarkeitsmöglichkeiten 

• gegenseitig~~ Deckungsfähigkeit der 
Personalkosten über den gesamten Landeshaushalt 
hinweg 

• 1997: Stellenpool für Hochschulen 

• ab 1998/99: Globalisierung der 
Hochschulhaushalte 

Thüringen • ev. im Haushalt 1997: Deckungsfähigkeit in der 
HGr 5 inklusive Gr 517 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

MODELLVERSUCHE UND 
PILOTVORHABEN 

Hochschule für Technik und Wirtschaft 
Saarbrücken: Kostenrechnung 

TU Dresden und FH Zittau-Görlitz: 
Modellversuch gemäß 
Experimentierklausel in§ 120 SäHG 

ev. 1998/99 Modellversuch an der 
Fachhochschule Altmark i.G. gemäß § 116 
Abs. 7HGLSA 

FH Westküste, Technische Fakultät der 
Universität Kiel (§ 15 LHO): u.a. 
gegenseitige Deckungsfähigkeiten 

Ziele: u.a formelgebundene 
Finanzzuweisung, Kosten-
/Leistungsrechnung 

ev. Universität Erfurt: Erprobung 
neuartiger Strukturen 

......:i 
Ul 
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VI. Zur Steuerung der Konsolidierungshaushalte in den 
Bundesländern 

Aufgrund der angespannten Finanzsituation bemühen sich die Länderregierun
gen zunehmend, die Verfahren der Haushaltsplanung und -steuerung diesen 
neuen Rahmenbedingungen anzupassen. Ergänzend oder alternativ zu den 
tradierten Steuerungsinstrumenten werden in einer zunehmenden Anzahl von 
Bundesländern neue Instrumentarien erörtert und z. T. angewendet, die zu 
mehr Effizienz und größerer Wirtschaftlichkeit im gesamten öffentlichen 
Sektor führen sollen, also häufig nicht auf den Hochschulbereich einge
schränkt werden. Eine steigende Anzahl von Bundesländern entwickelt Sy
steme dezentraler Ressourcenverantwortung von Organisationseinheiten bei 
festgelegtem (bzw. vereinbartem) Leistungsumfang mit bedarfsgerechtem, in 
zeitlicher wie sachlicher Hinsicht selbstbestimmtem Mitteleinsatz und einer 
auszuschließenden Überschreitungsmöglichkeit des vorgegebenen Finanzrah
mens. „Die Antwort auf den gravierendsten Mangel in der Haushalts- und 
Verwaltungsorganisation - die auseinanderfallende Verantwortung für Haus
haltsmittel einerseits und für die fachliche Aufgabenerfüllung andererseits -
kann nur die Zusammenführung von Ergebnis- und Ressourcenverantwortung 
( ... ) sein ( ... ) . Es kann allerdings nicht nur bei der Übertragung von Finanz
verantwortung bleiben: Auch Fachkompetenzen müssen übertragen und In
strumente, die eine Haushaltssteuerung in eigener Verantwortung erlauben, 
entwickelt und angewendet werden." 122 

Grundsätzlich sollte nach Auffassung des baden-württembergischen Fi
nanzministeriums bei allen Überlegungen zur Steuerung von Konsolidierungs
haushalten davon ausgegangen werden, daß der Finanzminister zu Beginn 
eines Haushaltsjahres eine sogenannte Sicherungsreserve abschöpfen muß, die 
im Ablauf des Haushaltsjahres entsprechend der Entwicklung der Haushalts
risiken aufgelöst werden kann. In Abgrenzung von allgemeinen Haushalts
sperren (z.B. einem Ausgabenstop) präferiert das Wissenschaftsministerium 
einen Globalbetrag, der als einzusparende Summe den Universitäten vorgege
ben wird. Im Sinne der von den Hochschulen immer wieder geforderten 
Haushaltszuverlässigkeit und Planungssicherheitwürden zu Beginn eines 

122 Jürgen Hartwig, Dezentrale Haushaltssteuerung: von der Haushaltswirtschaft zum 
Finanzmanagement. In: Der Senator für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen 
(Hrsg.), Von der Haushaltswirtschaft zum Finanzmanagement. Bremens Weg in die 
dezentrale Haushaltssteuerung. Praxisberichte, a.a.O., S. 52 ff., S. 67. 
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Haushaltsjahres die Finanzmittel quotiert, über welche dann die Universitäten 
relativ autonom verfügen könnten. Zur Jahresmitte wäre abzuklären, welche 
Mittel von dem (zunächst) einbehaltenen Finanzanteil den Hochschulen noch 
zufließen könnten und sukzessive freizugeben wären. Der Hochschulkanzler
Arbeitskreis spricht sich für einen „Garantiehaushalt" aus, der auch bei der 
aktuellen Finanzsituation der öffentlichen Haushalte ein solides Disponieren 
den Hochschulen ermöglicht. Wenn Mittel gekürzt werden müssen, sollte dies 
über Globalhaushalte geschehen und nicht (mehr) in Form von Kürzungen bei 
einzelnen Haushaltsansätzen. 

Zum Haushaltsausgleich werden in Bayern prozentuale Sperren mit unter
schiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten genutzt: Die haushaltsgesetzliche Sper
re wird als prozentuale Einsparvorgabe definiert, wobei eine flexible Verlage
rung innerhalb der verschiedenen Haushaltspositionen möglich ist. Für den 
Personalbereich der Hochschulen gilt ein umfassender Katalog von Ausnah
meregelungen von der allgemeinen Stellenbesetzungssperre. Darüber hinaus 
erhalten die Universitäten ein Kontingent von Monaten, welches offen ist für 
vorzeitige Stellenbesetzungen. 

Die Kuratorialverfassung der Berliner Hochschulen bewirkt u.a., daß das 
Finanzressort keine speziellen Bewirtschaftungsgrundsätze erläßt. Dennoch 
waren in den vergangenen Jahren wegen der angespannten Haushaltslage 
kurzfristige Eingriffe notwendig, die im Ergebnis die - sonst übliche - Pla
nungssicherheit der Hochschulen relativierten. Als Instrumente zur Steuerung 
der Konsolidierungshaushalte werden genutzt: 

• globale 1vfinderausgaben 

• Kürzung von genehmigten Summen mittels Sperren 

• dauerhafte Ausgabenkürzungen über Nachtragshaushalte. 

Ergänzend zur Ausgabenseite steuert Berlin den (Hochschul-)Haushalt auch 
über die Einnahmenseite, indem Immatrikulations- und Studiengebühren er
hoben werden. 

In Brandenburg werden globale Minderausgaben regelmäßig durch den 
Gesetzgeber für den Gesamthaushalt beschlossen, sie können aber auch ein
zelplan- oder kapitelbezogen definiert sein. Darüber hinaus sind, abhängig 
von der konkreten Haushaltssituation, Sperren durch das Finanzministerium 
im Haushaltsvollzug möglich. Ab 1996 werden die Einzelpläne der Landesre
gierung „ budgetiert": Ausgehend von den Daten der mittelfristigen Finanzpla
nung, einem festgestellten Konsolidierungsbetrag und den aktuellen Dek
kungslücken weiden die Eclcw-erte fiir den ges~unten Haushalt eiiechnet und 
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auf dieser Grundlage vom Kabinett Plafonds für die Einzelpläne besctiJossen. 
Politische Prioritäten auf Regierungsebene wie auf der Ebene der Fachressorts 
sind in diese Finanzentscheidungen zu integrieren, wobei die Ressorts im 
Ral1men ihrer Plafonds gewisse iAJczente selbständig setzen kör..nen. "'~uf dem 
Weg „ von der Flexibilisierung über die Globalisierung zur Budgetierung", die 
mittelfristig angestrebt werden soll, sind nach Ansicht der Ministerien noch 
zentrale Probleme abzuarbeiten: Es fehlen bislang betriebswirtschaftliche 
Kennzahlen für den Hochschulbereich, detaillierte Verfahren zur Bemessung 
des Zuschußbedarfs sowie überzeugende Konzepte für eine (quantitative und 
qualitative) Evaluation der Hochschulleistungen. 

Angesichts der schwierigen Haushaltssituation und der politisch geforder
ten Konsolidierung wurde in Bremen in § 3 des Haushaltsgesetzes 1996 und 
1997 „aus Gründen der Planungssicherheit ( ... ) den Ressorts für den Bereich 
der konsumtiven Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6, für den Bereich der 
investiven Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 sowie der Gruppierung 985 
insgesamt 95 vom Hundert des Ausgabensolls bei den konsumtiven Ausgaben 
oder der verfügbaren Liquidität bei den Investitionsausgaben für jedes Teil
budget zur Verfügung" gestellt. Gleichzeitig werden die Eingriffsrechte des 
Senats in den Haushaltsvollzug nach § 41 LHO eingeschränkt. Damit ist den 
Ressorts eine 95-prozentige Planungssicherheit gegeben; über die restlichen 5 
Prozent kann die Finanzbehörde vollständig oder teilweise verfügen. Diese 5 
Prozent machen eine Summe von 100 Mio. DM aus, wovon 65 Mio. stillge
legt worden sind; über die restlichen 35 Mio. wird im letzten Drittel des 
Haushaltsjahres nach politischen Abwägungen entschieden. Die Ende des 
Haushaltsjahres nicht verbrauchten, nicht übertragbaren Ausgaben und die er
zielten, allgemeinen Mehreinnahmen, die nicht zum Ausgleich etwaiger Min
dereinnahmen heranzuziehen sind, dürfen gemäß § 5 des Haushaltsgesetzes 
einer Rücklage zugeführt werden. § 6 des Haushaltsgesetzes 1996 ermächtigt 
die Finanzdeputation, „ weitere zeitlich befristete Modellversuche einer dezen
tralen Budgetierung für eine wirtschaftlichere und flexible Mittelverwendung 
im Rahmen der Nettoveranschlagung ( ... ) in nachgeordneten Dienststellen, 
Ämtern und Einrichtungen zu beschließen". 

Mit der Budgetierung verbindet Hamburg die Entwicklung neuer, dezen
traler Strukturen. Die Finanzbehörde sieht die Notwendigkeit, Maßstäbe zu 
entwickeln, nach denen die für alle öffentlichen Bereiche erforderlichen Ein-
sparquoten festgelegt werden sollen. Zunächst greifen diese Verändenmgen 
zwischen der Finanzbehörde und den Fachressorts. Die Vorgaben der Finanz
behörde werden - bezogen auf die Einzelpläne - an die Fachressorts weiter-
gegeben, die selbständig über die Verteilung der Quoten auf die ihnen zuge-
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ordneten Behörden und die Sp:1rstrategien im einzelnen entscheiden können. 
Die Budgetierung soll vor allem solche Steuerungsinstrumente ersetzen, wel
che bislang einem eigenverantwortlichen Handeln der Institutionen eher ent
gegenstanden. Ziel ist es, zukün..ftig auf rigide Sperren und vergleichbare ka
meralistische Instrumente einer Detailsteuerung verzichten zu können. Die 
Fachbehörde soll ihr Budget auf Einzelmaßnahmen im Rahmen ihrer politi
schen Akzentsetzungen aufteilen können, und die Finanzbehörde soll wenig in 
die Haushaltsaufstellung, kaum noch in die Bewirtschaftung regulierend ein
greifen. 

Für 1997 ist eine konsequente Anwendung des Budgetgedankens vorgese
hen: Im Rahmen einer mittelfristigen Aufgabenplanung soll für die Hochschu
len eine kontenbezogene Fortschreibung auf der Grundlage des jeweiligen 
Ausgangshaushaltes erfolgen. Für die Veranschlagungsbasis des folgenden 
Haushaltes sind individuelle Mehr- und Minderbedarfsfaktoren in der Refe
renzperiode zu berücksichtigen; Steigerungen erfolgen ausschließlich entspre
chend der einheitlichen Vorgabe im Gesamthaushalt. Das Budget besteht 
grundsätzlich aus den gesamten Betriebsausgaben abzüglich der Personalaus
gaben, dem Schuldendienst, den gesetzlichen Leistungen, den durchlaufenden 
Posten, IUK-Kosten, den gemeinschaftsfinanzierten Einrichtungen und defi
nierten Sonderbereichen. Zukünftig sollen die Personalkosten in das Budget 
integriert werden. Aufgrund des vom Senat beschlossenen Konsolidierungs
programms in den Jahren 1996 und 1997 haben die Hochschulen jeweils ca. 
14 Mio. DM (Kostenstand 1996) im Personalhaushalt durch Stellenstreichun
gen einzusparen. Um eine Mindesteinstellungsquote zu erhalten, hat der Senat 
zugestimmt, daß nur jede zweite freiwerdende Stelle grundsätzlich gestrichen 
wird. Stellen für den wissenschaftlichen Nachwuchs (C 1, BAT II a - Stellen 
für die Doktorandenförderung) werden nur proportional zu den Stellenstrei
chungen bei den Hochschullehrern abgebaut. Weiterhin besteht die politische 
Vorgabe, daß der Abbau von Lehrkapazität nicht zu einer Unterschreitung 
einer jährlichen Aufnahmekapazität von 11.000 Studienanfängern führen soll. 
Die Umsetzung der Stellenreduktionen kann durch die Hochschulen im Rah
men der Vorgaben weitgehend autonom erfolgen, da die Finanzbehörde die 
Details der Umsetzung nicht beeinflussen möchte. Die Fachbehörden können 
somit im Rahmen der politischen Schwerpunktsetzungen ihr Budget auf Ein
zelmaßnahmen aufteilen, womit der Fachbehörde insgesamt eine sehr hohe 
Gestaltungsfreiheit zukommt, und die Finanzbehörde im Aufstellungsverfah
ren wenig und bei der Bewirtschaftung kaum noch steuert. 

In Hessen können im Jahre 1996 drei Strategien unterschieden werden: die 
haushaltswirtscha~Jiche Sperre mit Schwerpunkt im konsumtiven Bereich, der 
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Nachtragshaushalt, der diese Sperre pr~lctisch „eingefä11gen" hat, d.h. die 
Sperre konnte dadurch aufgehoben werden, und eine Minderausgabe von 16,2 
Mio. DM im Verwaltungshaushalt als Restbetrag im Haushaltsplan des Wis
senschaftsressorts. Bei den ~lctuellen Ansätzen zur Budgetierung vermag das 
Finanzministerium noch keine eindeutige Begriffsfassung und kein allgemein 
anerkanntes Konzept zu erkennen. Allgemeines Ziel sollte die Zusammenfüh
rung von Aufgaben- und Finanzverantwortung in einer organisatorisch zu
sammenhängenden Einheit sein. Finanzverantwortung heißt dabei, daß ein 
finanzieller Rahmen zu setzen und einzuhalten ist, Übertragungen vom kon
sumtiven in den investiven Bereich möglich sind, das Prinzip der Jährlichkeit 
aufgebrochen wird, Haushaltsreste grundsätzlich in eine Rücklage fließen. 

Außerhalb des Hochschulbereichs (Hessisches Statistisches Landesamt, 
mehrere Landesämter, Umweltministerium, Landesmuseum Darmstadt, Poli
zeipräsidium Wiesbaden) finden Pilotprojekte statt, die bei vollständiger Bud
getierung eine Effizienzdividende von 2 Prozent beim Personal und 3 Prozent 
bei den Sachtiteln vorsehen. Sollte die Effizienzdividende nicht erbracht wer
den, ist eine Rücklagenbildung nicht gestattet. 

Grundsätzlich werden nach den Ausführungen des Finanzministeriums in 
Mecklenburg-Vorpommern die Aufgabenschwerpunkte des Landes i.V.m. 
den Finanzierungsmöglichkeiten bereits bei der Haushaltsaufstellung für die 
jeweiligen Bereiche berücksichtigt, um von gesonderten Eingriffen in den 
Haushaltsvollzug absehen zu können. Dennoch wurde für die Dauer vom 1. 
Halbjahr 1996 bis zum 2. Halbjahr 1997 eine temporäre Sperre erlassen, wo
nach nur jede dritte freie bzw, frei werdende Stelle wiederbesetzt werden 
darf. Ausnahmen sind in Absprache mit dem Kultusministerium für den 
Hochschulbereich möglich. Die notwendigen Entscheidungen über Eingriffe 
in den Haushaltsvollzug trifft die Fachabteilung des Kultusministeriums im 
engen Dialog mit den Hochschulen, wobei versucht wird, die spezifischen 
Belange der einzelnen Hochschule adäquat zu berücksichtigen. 

Der Wissenschaftshaushalt des Landes Nordrhein-Westfalen ist aktuell 
um 0,9 % gegenüber dem Vorjahr angewachsen, wobei die geringe Steige
rungsrate vor allem auf den Rückgang der Bafög-Mittel zurückgeführt wird. 
Ein Konsolidierungshaushalt muß angesichts der vorliegenden Haushaltsdaten 
nicht gefahren werden. Im übrigen betont das Wissenschaftsministerium, daß 
der Wissenschaftshaushalt in Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren im 
Saldo keine Stellen abgegeben habe. Die Stellenzahl des Einzelplans habe sich 
vielmehr leicht erhöht. 
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1996 bereitet :Rheinland-Pfal'7 die Budgetierung vor, die ab 1997 wirksam 
werden soll mit dem Ziel, die Neuverschuldung nicht mehr ansteigen zu las
sen und den Zinsanteil im Haushalt längerfristig abzusenken. 123 Bereits das 
Landeshaushaltsgesetz 1996 enthält in § 6 eine Experi._111entierldausel, nach 
welcher in bestimmten Landesverwaltungen Budgetierungsansätze in Pilotpro
jekten erprobt werden können. Bei der Aufstellung des rheinland-pfälzischen 
Haushalts 1997 soll "ein Mehr für einzelne Politikbereiche ( ... ) transparent 
durch ein entsprechendes Weniger für andere Politikbereiche ausgeglichen" 124 

werden. Durch einen Belohnungs- und Sanktionsmechanismus wird im prakti
schen Verwaltungshandeln die Verbindlichkeit der Budgetansätze sicherge
stellt: „Budgetüberschreitungen werden ins nächste Haushaltsjahr vorgetra
gen, sie verschwinden nicht wie bisher einfach am Jahresende in die Folgen
losigkeit des Haushaltsabschlussses. Minderausgaben im Budget erhöhen den 
Budgetrahmen im Folgejahr. Minderausgaben im Personalbereich können 
außerdem für zusätzliche Personal- und Sachausgaben verwendet werden. " 125 

Die zeitlichen und sachlichen Übertrae,ungsmöglichkeiten sollen nach den 
Überlegungen des Finanzministeriums um erweiterte gegenseitige oder ein
seitige Deckungsfähigkeiten ergänzt werden. 

Mit dem einzuführenden System einer Budgetierung der Personalausgaben 
will das Land „das notwendige physikalische Gleichgewicht zwischen dem 
Zuwachs der Personalausgaben und der allgemeinen Haushaltsentwicklung 
sicherstellen, herkömmliche Stellenpläne mit der Zeit überflüssig machen, den 
Ressorts völlig neue Möglichkeiten der eigenverantwortlichen Steuerung 
geben, das Eigeninteresse der Ressorts an einem möglichst wirtschaftlichen 
und flexiblen Personaleinsatz erheblich steigern" 126

• 

Gemäß dem Entwurf zum Haushaltsgesetz 1997 ist eine Experimentier
klausel geplant, wonach alle Personalausgaben innerhalb eines Haushaltskapi
tels gegenseitig deckungsfähig sind und diese Deckungsfähigkeit unter 
bestimmten Bedingungen kapitelübergreifend ausgeweitet werden kann. Für 
die Hochschulen des Landes bedeutet dies, daß - bei Beibehaltung der her-

123 Hierzu ausführlich Landtag Rheinland-Pfalz (Hrsg.), Redebeiträge des Landtagssym
posiums "Budgetierung und Budgetrecht des Parlaments". Ms„ Mainz 1996; Land
tag Rheinland-Pfalz, Protokoll zur 9. Sitzung des Haushalts- und Finanzauschusses 
am 02.12.1996, Mainz 1996. 

124 Thilo Sarrazin, Die ordnungspolitische Logik der Budgetierung, a.a.O., S. 6. 

125 Thilo Sarrazin, Die ordnungspolitische Logik der Budgetierung, a.a.O., S. 7. 

126 Thilo Sarrazin, Die ordnungspolitische Logik der Budgetierung, a.a.O., S. 9. 
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körrm1Jichen Stel!enpl~11e - die Gesa..m.tsunune der vera11scliJagten Perso
nalkosten nicht überschritten werden darf und innerhalb der Hauptgruppe 4 
die Ansätze der ca. 30 Personaltitel deckungsfähig sind. Im Rahmen dieser 
Decku.ngsfähigkeit kö11nen aus eingesparten Mitteln nicht bese-tzte-r Personal-
stellen studentische Hilfskräfte, Lehraufträge, Aushilfekräfte und, falls ar
beitsrechtlich ausreichende Befristungsgründe gegeben sind, auch zeitlich be
fristete Arbeitsverhältnisse finanziert werden. Mit Ausnahme der wissen
schaftlichen Nachwuchsstellen in den Bereichen C 1, C2 und at können von 
jeder freien Professoren- oder wissenschaftlichen Mitarbeiterstelle bis zu 
40.000 DM jährlich für Sachausgaben (Hauptgruppe 5) oder Investitionen 
(Hauptgruppe 8) verwendet werden. 127 

Die notwendigen Sparmaßnahmen will das Saarland in dialogischen Pro
zessen mit den Universitätsgremien vorbereiten und realisieren. Diese Maß
nahmen sollen mit den bewährten Instrumenten und Verfahren des tradierten 
Haushaltsrechts umgesetzt werden, die für das Parlament angemessene Infor
mations- und Kontrollmöglichkeiten gewährleisten. 

Im Sommer 1996 hat das Finanzministerium des Freistaates Sachsen 22 
Prozent der disponiblen Ressourcen gesperrt. Die Bemessungsgrundlage für 
den Sperrbetrag bildete die disponible Finanzmasse, wobei nach der Bin
dungsregelung gestaffelt wurde. Der einzelnen Behörde bleibt dabei überlas
sen, wo sie den Sperrbetrag im einzelnen erwirtschaften möchte. Da in Sach
sen im Personalbereich kurz- und mittelfristig Einsparungen erforderlich sind, 
hat das Kabinett bis zum Jahre 1999 die Kürzung von 775 Stellen im Hoch
schulbereich beschlossen. Die Instrumente der Ka..'lleralistik werden als be
währt und auch weiterhin als grundlegend für die Steuerung der öffentlichen 
Haushalte gewertet. § 9 des Sächsischen Haushaltsgesetzes enthält eine Er
mächtigung zur Erprobung neuer oder alternativer Haushaltssysteme (Mo
dellprojekte). Die Gespräche zur Umsetzung sind noch nicht abgeschlossen. 
§ 9 des Haushaltsplan-Entwurfs 1997 regelt die Erprobung von Budgetie
rungsverfahren. 

Bei der in Sachsen-Anhalt von Hochschulvertretern artikulierten Kritik an 
inkrementalistischen Reformversuchen der tradierten Verfahren von Haus
haltsaufstellung und -vollzug ist nach den Darstellungen des Finanz- und 
Kultusministeriums der komplexe Zusammenhang zwischen der Hochschul
planung des Landes auf der einen Seite und den Möglichkeiten des Haushaltes 
auf der anderen Seite zu bedenken. Die verbreitete Kritik an der Kameralistik 

127 Vgl. lgn.az Bender, Flexibel und kostenbewußt, a.a.O., S. 20 f. 
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dürfe pJcht ausblenden, d!:! 13 die Planungsunsicherheit der öffentlichen Haus
halte nicht aus dieser Haushaltssystematik resultiere, sondern mit unzutreffen
den Steuerschätzungen in einer insgesamt schwierigen Wirtschaftssituation 
zus~T_.._.._'Ile11hänge. Die häufig geforderten neuen Steuerl1ngsstrategien fiJr 
Hochschulhaushalte setzen die erfolgreiche Entwicklung und Einführung eines 
Hochschul-Controllings voraus, das Leistungsprofile und Ressourcennutzung 
transparent macht. 

Ziel der aktuellen Reformbemühungen in Sachsen-Anhalt ist die Einfüh
rung des budgetierten Haushalts für die Hochschulen. Voraussetzung für die 
Akzeptanz einer Budgetierung sind nach den Ausführungen der "Arbeits
gruppe Budgetierung" präzise vereinbarte Rahmenbedingungen, die während 
der gesamten Laufzeit weder vom Fach- noch vom Finanzministerium geän
dert werden dürfen, da nur auf diesem Wege die angestrebte Planungssicher
heit entsteht. Die Ministerien erwarten von der Budgetierung eine Effizienz
dividende von 0,5 bis 1 Prozent. Als Parameter für eine leistungsbezogene 
Zuweisung von Finanzmitteln an die Hochschulen werden diskutiert die An
zahl der Studierenden, die Zahl der Examina, die durchschnittliche Studien
dauer, Forschungsleistungen u.a.m. Auch wenn in Sachsen-Anhalt bereits 
fünf Landesämter budgetiert werden, liegen bislang noch keine hinreichenden 
Auswertungen vor, die solide Folgerungen für den Hochschulbereich zulassen 
könnten. 

Einen engen Zusammenhang zwischen der Sparpolitik im öffentlichen 
Sektor und notwendigen strukturellen Veränderungen im Hochschulbereich 
erke11nen die befragten Mipjsterien in Schleswig-llolstein. Eine Globalisie-
rung aller Hochschulhaushalte ab 1998 wird vorbereitet. Gleichzeitig sollen 
eingeführt werden eine formelgebundene Finanzzuweisung an die verschiede
nen Hochschulen sowie eine Kosten- und Leistungsrechnung. Als zentrale 
hochschulpolitische Herausforderung wird die Entwicklung von Parametern 
für eine Strukturreform der Hochschulen angesehen, die die einzelne Hoch
schule wie die gesamte Hochschullandschaft des Bundeslandes umfassen soll. 
Bestimmte Summen werden vom Wissenschaftsministerium nur freigegeben, 
wenn die einzelne Hochschule zumutbare strukturelle Veränderungen reali
siert hat. Ab 1997 sind - mehr als bislang - von den einzelnen Hochschulen 
Rationalisierungspotentiale transparent zu machen. Angestrebt wird eine Ver
knüpfung zwischen realisierten strukturellen Optimierungen und der Zuteilung 
von Ressourcen. 

Erforderliche Reduzierungen, die sich aus den politischen Zielsetzungen 
(Nettoneuverschuldung) und geringeren Steuereinnahmen ergeben, werden im 
Haushalt des Landes Thüringen möglichst durch eine (frühzeitige) Absen-
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kung der Haushaltsansät7e vorgenormnen. Dieses Verfahren erhöht die Haus
haltstransparenz und die Planungssicherheit auch der Hochschulen. § 5 des 
Entwurfs zum Thüringischen Haushaltsgesetz 1997 enthält eine Experimen-
tierklausel, wonach in eir1.zelnen ausgewä...hJten Kapiteln der nachgeordneten 
Landesverwaltung Budgetierungsverfahren in Modellversuchen erprobt wer
den können: Durch eine erhöhte Flexibilität sollen bei der Mittelbewirtschaf
tung wirtschaftlichere Verhaltensweisen und Einsparungen erzielt werden. 
Dafür kann der Finanzminister die volle Deckungsfähigkeit innerhalb der 
Hauptgruppen sowie eine teilweise Deckungsfähigkeit zwischen den Haupt
gruppen anordnen. Für nicht beanspruchte Ausgaben ist eine überjährige Ver
fügbarkeit bis zum Ende des auf die Bewilligung folgenden zweiten Haus
haltsjahres ohne Einsparauflage zugelassen. Mehreinnahmen bis zu 50 % kön
nen der Verstärkung von Ausgaben der Hauptgruppen 5 - 8 dienen. Über die 
Nutzung der erwirtschafteten Reste sind mit dem Finanzministerium "Reste
verhandlungen" zu führen. 

Abb. 4: Zur Steuerung der Konsolidierungshaushalte128 

BUNDES- „Neue" Instrumente/Konzepte 

LAND 

Baden- • Hochschulstrukturfonds iz'J 

Württemberg • Einnahmeseite: Einschreibegebühr 

Bayern • Stellenkontingentierung über 6 Jahre im Hochschulbereich 

Berlin • Hochschulstrukturplan 

• (Haushaltskontrakt Senat - Hochschulen bis zum Jahre 2000) 

• Einnahmeseite: Immatrikulations- und Studiengebühren 

128 Die Tabelle informiert über Konzepte, die die Ministerien ergänzend oder alternativ 
zu den tradierten Steuerungsinstrumenten für den öffentlichen Haushalt erörtern 
und/oder bereits umsetzen. Angedachte, also zum Zeitpunkt des Interviews nicht 
praktizierte, Instrumente wurden in Klammern gesetzt. 

129 Hierzu: Universitäten sollen 1500 Stellen streichen. In: FAZ, 05.03.1997, S. 6. 
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(Ziel: Budgetierung) 

(ev. vorl.) 5-prozentige Abschöpfung der Budgets nach § 3 HG 1996 
durch die Finanzbehörde 

Budgetierung der Fachressorts ohne Personalkosten 

ab 1997: mittelfristige Aufgabenplanung mit kontenbezogener Fortschrei-
bung auf der Basis des jeweiligen Ausgangshaushaltes 

Hochschulstrukturkonzept 

Budgetierung der Personalausgaben für die Fachressorts ab 1997 

Universitätsentwicklungsplan 

(Ziei: Budgetierung für Hochschuien) 

(Ziel: Bindung der Finanzzuweisungen an realisierte strukturelle Optimie-
rungen in den Hochschulen) 

VII. Perspektiven für Haushaltsreform und 
Verwaltungsvereinfachung 

Wenn, wie Heinrich Reinermann annimmt, die aktuelle hochschulpolitische 
Diskussion "letztendlich eine NPM - Diskussion" ist und „NPM ( ... ) durch
aus ein Leitbild, ein Rahmenkonzept für die Führung von und in Hochschulen 
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sein" 130 kö11nte, \Väre die Thematik "VenvaltiJngsvereiPJachung im Hoch-
schulbereich" adäquat als ein Aspekt des allgemeinen Modernisierungsdiskur
ses öffentlicher Verwaltungen zu verstehen. Nicht wenige Bundesländer ent-
\Verfen ...... über finar~tecl1rJsche und haushaltsrechtliche Reformen hir~us = 

Modernisierungskonzepte für die gesamte Landesverwaltung. 131 Dabei kommt 
in einigen Bundesländern den bereits eingeleiteten Veränderungen im Kom
munal- und partiell auch im Hochschulbereich eine Pilotfunktion zu. 

Budgetierung und Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs sollen eingebettet 
sein „in eine möglichst zeitgleiche umfassende Verwaltungsreform im Sinne 
des Neuen Steuerungsmodells" 132

• Nachstehend werden die Hinweise zusam
mengefaßt, die in den Expertengesprächen zu den Modernisierungskonzepten 
und -vorhaben für die (Wissenschafts-) Verwaltung gegeben wurden. 

Als aktueller Versuch, die Verwaltungsstrukturen an die sich ändernden 
politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen anzupassen, wird in 
Raden-Württemberg seit dem 1. Januar 1995133 ein Modellversuch zur Er
probung der dezentralen Budgetverantwortung (verbunden mit einer Kosten
und Leistungsrechnung und einem kosten- und kennzahlenorientierten Füh
rungsinformationssystem), durchgeführt, an welchem mehrere Landesämter 
teilnehmen. Den Reforminitiativen im Hochschulbereich könnte eine gewisse 
Pilotfunktion für die von der Landesregierung thematisierte allgemeine Re
form der Landesverwaltung zukommen, da grundsätzlich „keine methodi
schen Hindernisse für die gegenseitige Übertragung von Entwicklungen und 
Erfahrungen" 134 bestehen. 

130 Heinrich Reinermann, New Public Management und Hochschulpolitik, a.a.O., 
s. 35. 

131 Vgl. z.B. Fritz Behrens u.a. (Hrsg.), Den Staat neu denken. Reformperspektiven für 
die Landesverwaltungen, Berlin 1995. 

132 KGSt, Budgetierung: Ein neues Verfahren der Steuerung kommunaler Haushalte, 
a.a.O„ S. 3; ausführlich: KGSt, Das Neue Steuerungsmodell. Begründung, Kontu
ren, Umsetzung. Bericht Nr. 5, a.a.O., passim; KGSt, Das Neue Steuerungsmodell: 
Definition und Beschreibung von Produkten, a.a.O„ passim. 

133 Zum Nachstehenden vgl. Antwort der Landesregierung „Reform der Haushaltswirt
schaft und des Rechnungswesens" auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU. In: 
Landtag von Baden-Württemberg. 12. Wahlperiode. Drucksache 12/196 vom 
11.07 .1996, bes. S. 3 f., S. 8 f. 

134 Antwort der Landesregierung „Reform der Haushaltswirtschaft und des Rechnungs
wesens" auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU, a.a.O., S. 9. 
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Seit 1. 1.1996 werden in Rayern in über 40 Pilotprojekten Verwaltungs
einheiten mit dezentraler Ressourcenverantwortung budgetiert. Es ist beab
sichtigt, diese Projekte auszuweiten durch die Einführung von Kosten-
/LeisPJngsrecl1nungen. nas Haushaltsgesetz ent.liä!t eine Experimentierklau-
sel, deren Inanspruchnahme an eine zehnprozentige Einsparvorgabe gebunden 
ist. Die Hochschulen machen derzeit von dieser Klausel keinen Gebrauch. 
Das Kabinett des Freistaates Bayern hat am 8. Oktober 1996 ein „20-Punkte
Aktionsprogramm zur Verwaltungsreform in Bayern", ein „Dachkonzept Re
form von Staat und Verwaltung" sowie „Leitlinien zur Verwaltungsreform" 
beschlossen. Dazu zählt u.a. die „ Überprüfung der Organisation der Hoch
schulen als Ergebnis und Ergänzung der Hochschulreform" 135

• Das „Dach
konzept Reform von Staat und Verwaltung" beinhaltet Möglichkeiten der 
Deregulierung, der Verfahrensbeschleunigung und der Vereinfachung des 
Haushaltsrechts (u.a.: „Sunset Legislation", Projektmanagement). 

Auf der Grundlage des Haushaltsstrukturgesetzes 1996 werden in Berlin 
z.Z. die Kosten für die einzelnen Studienrichtungen ermittelt, die anschlie
ßend in eine Beziehung zu den entsprechenden überregionalen Durchschnitts
werten gesetzt werden sollen. Ziel ist es, Leistungs- und Qualitätsparameter 
zu entwickeln, nach welchen zukünftig die Landeszuschüsse für die Universi
täten zu bemessen sind. Parameter sollen auch für die universitätsinterne 
Mittelverteilung entwickelt werden. Es sind ferner bis 1998 die Vorausset
zungen für eine Kosten- und Leistungsrechnung an den Hochschulen zu schaf
fen. Allgemeines politisches Ziel ist die Entwicklung und Anwendung einer 
formelgebundenen Finanzzuweisung. 

Alle Maßnahmen zur Verwaltungsmodernisierung und -vereinfachung im 
Hochschulbereich bedürfen der Ergänzung durch Veränderungen beim öf
fentlichen Dienstrecht und den Leitungsstrukturen der Hochschulen. Bei den 
anstehenden Veränderungen im Haushaltswesen des Landes Brandenburg 
kann der Hochschulbereich eine gewisse Pilotfunktion wahrnehmen, indem er 
als Vorbild für eine Modernisierung weiterer Bereiche des öffentlichen Sek
tors fungiert. Das Haushaltsgesetz 1996 enthält eine Experimentierklausel, 
von welcher inzwischen ca. 25 Einrichtungen des Landes Gebrauch machen. 

135 „20-Punkte-Aktionsprogramm zur Verwaltungsreform in Bayern", Stand: 8. Oktober 
1996 (Kabinettsbeschluß), Ms„ S. 8. 
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Bremen will sukzessive ein Neues Steuerungsmodel1136 für alle öffentli-
chen Verwaltungsbereiche und die Hochschulen einführen (Zusammenführung 
von Fach- und Ressourcenverantwortung). Die angestrebte Dezentralisierung 
beinhaltet u.a. auch personale Verantwortlichkeiten für den jeweiligen Perso
nalbereich. Die Umsetzung dieser Veränderungen setzt ein differenziertes 
Berichtswesen und eine Kosten-/Leistungsrechnung voraus. Richtziel der Re
formen ist die politische Steuerung der öffentlichen Einrichtungen über Pro
dukthaushalte, die spezifizierte Produkte den entsprechenden Kosten zuord
nen. Ein Kontraktmanagement soll die zu erstellenden Produkte/Leistungen 
der Vertragspartner festlegen, ein operatives Controlling vor Ort die Einhal
tung der Vereinbarungen evaluieren und ein informatives Berichtswesen die 
Transparenz der Aktivitäten fördern. Das Kontraktmanagement zwischen der 
Senatsbehörde und der Hochschule ist zu ergänzen um ein gleiches Manage
ment zwischen den operativen Einheiten der einzelnen Hochschule. Es wird 
erwartet, daß die Einführung eines Kontraktmanagements Veränderungen des 
Hochschulgesetzes erforderlich macht. 

Hamburg möchte mit seiner aktuellen Politik der Verwaltungsmodernisie
rung neue Regelungen mit den überlieferten Verfahren der Kameralistik ver
binden, was in Einzelfällen während der eingeleiteten Übergangsphase zu 
Fehldeutungen und Verunsicherungen führen kann. Im Hochschulbereich ist 
u.a. zu erörtern, inwieweit Formen eines Kontraktmanagements zwischen 
Fachministerium und Hochschulen sinnvoll und praktikabel scheinen, ob die 
derzeitige Leitungstrukturen der Hochschulen mit den Modernisierungskon
zepten kompatibel sind oder optimiert werden müssen. § 9 des Haushaltsge
setz-Entwurfs 1997 ermöglicht im Sinne der Experimentierklausel für alle Be
reiche der Staatsverwaltung Modellprojekte, die eine Flexibilisierung, Dere
gulierung und Modernisierung intendieren. 

Das Organisationsamt der Freien und Hansestadt Hamburg empfiehlt als 
grundlegende Alternative zur tradierten Organisationsform und Steuerung von 
öffentlicher Verwaltung die Einführung des Neuen Steuerungsmodells, dessen 
Kernelemente von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt) beschrieben 
worden sind: Kontraktmanagement, dezentrale Gesamtverantwortung im 
Fachbereich, Ablösung der Input- durch eine Output-Steuerung, Vorgabe 

136 Ausführlich: Jürgen Hanwig. Dezentrale Haushaltssteuerung: von der Haushalts
wirtschaft zum Finanzmanagement, a.a.0., bes. S. 67 ff. 
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eines Budgets137 für denJeinen Fachbereich„ Finfüh_n_mg von Steuerungs- und 
Controllingsystemen, Qualitätsmanangement und Aktivierung von W ettbe
werbselementen, Konzept zur Personalentwicklung und Mitarbeiterqualifika-
tion. Das Reforni.ko11zept soll sich "im Ral1men des geltenden Haushaltsrechts 
bewegen", was "allerdings ( ... ) im Hinblick auf die neuen Aufgaben und 
Anforderungen weiterentwickelt werden" 138 sollte. 

Nach Auffassung der hessischen Ministerien werfen weitergehende Re
formen im Hochschulbereich, da für staatliche Hochschulen die haushalts
rechtlichen Vorgaben uneingeschränkt anzuwenden sind, die Frage nach der 
zukünftigen Stellung der Hochschulen im verfassungsrechtlichen System auf. 
Es bleibt abzuklären, ob und in welcher Weise das Dienstrecht den geforder
ten Veränderungen im Hochschulbereich anzupassen ist. In Hessen gibt es 
dazu verschiedene Denkansätze: Einführung bzw. Stärkung marktwirtschaftli
cher Komponenten im Hochschulsektor, politische Prioritätensetzungen im 
Hochschulbereich, Schwerpunktbildungen an und zwischen den Hochschulen, 
Konzentration von Hochschulstandorten. Die aktuelle Modernisierungsdis
kussion intendiert - über die Hochschulen hinausgreifend - eine Zusammen
führung und gleichzeitige Dezentralisierung von Entscheidungs- und Ressour
cenverantwortung. Bei neuen Systemen, ob Buchführungs- oder Ermächti
gungssystemen, ist, wenn sie über Modellversuche hinausgehen sollen, die 
Frage einer Rechtsänderung zu bedenken. Ohne eine Modifikation der 
Rechtsgrundlagen können neue Steuerungsmodelle für den Haushaltsvollzug 
lediglich Versuchscharakter haben. Mit den Publikationen zur "Verwaltung 
2(X)()" liegen in Hessen Konzepte für eine allgemeine Modernisierung der öf
fentlichen Verwaltung vor. 

Das Landeshochschulgesetz von Mecklenburg-Vorpommern enthält in 
§ 113 eine Experimentierklausel, die den Hochschulen neue Wege der Haus
haltsbewirtschaftung ermöglicht. Die Hochschulen des Landes wurden anläß
lich des Haushaltsaufstellungsverfahren 1998 aufgefordert, Konzepte zu ent
wickeln, die Grundlage für Modellversuche zur Flexibilisierung und Globali
sierung sein können. Im Land zeichnet sich die Tendenz ab, zunächst die In-

137 Freie und Hansestadt Hamburg. Senatsamt für den Verwaltungsdienst - Organisati
onsamt-, Neue Wege im Verwaltungsmanagement, a.a.O., S. 15: „Insofern ist die 
Budgetierung ein wichtiger Faktor und Anreiz zum kostenbewußten und wirt
schaftlichen Verwaltungshandeln." (Fett und Unterstreichung im Original, die 
Verf.). 

138 Freie und Hansestadt Hamburg. Senatsamt für den Verwaltungsdienst - Organisati
onsamt-, Neue Wege im Verwaltungsmanagement, a.a.O„ S. 23. 
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stri1mente der Ka.rneralistik im Si11 ... 11e einer Flexibilisierl1ng und DeregulieriJ.ng 
verstärkt zu nutzen. Als zentrales Problem der Kameralistik wird das Jähr
lichkeitsprinzip angesehen, welches durch Übertragbarkeitsvermerke „tlexi-
bilisiert" werden kann. An den 11odellversuchen des Landes, die auf der 
Grundlage „normaler" Haushaltspläne im Bereich des Staatlichen Museums, 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit und diverser Landesämter stattfinden, wirken 
die Hochschulen nicht mit. 

Bei den Institutionen, die am Modellversuch „Alternative Verfahren bei 
der Veranschlagung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln" 139 teilneh
men, soll versuchsweise das Budgetierungsverfahren eingeführt werden. Die 
haushaltsrechtliche Ausgestaltung der Modellversuche sieht vor, daß Dek
kungsfähigkeiten erweitert werden, jedoch nicht zugunsten von Personal
ausgaben und nicht zu Lasten von Investitionen, Ausgaben der Hauptgruppen 
5 und 6 generell übertragbar sind, Mehreinnahmen zum Teil den Ausgaben 
zufließen, unvorhergesehene dringliche Mehrbedarfe während des Haushalts
vollzugs innerhalb der „Budgets" durch Änderung der Prioritäten ausgegli
chen werden können. 140 Eine Ausweitung auf den Hochschulbereich sollte 
nach Auffassung des Finanzministeriums erst erfolgen, wenn genügend Erfah
rungsberichte zum Verlauf der Modellversuche in den Pilotbehörden vorlie
gen. 

Seit geraumer Zeit beschäftigen sich in Nordrhein-Westfalen mit dem 
umfassenderen Thema Verwaltungsmodernisierung der Landtagsausschuß für 
Verwaltungsstrukturreform und der Arbeitsstab „Aufgabenkritik" im Fi-
naP..zmi11isterium, der den gesa._'fllte-n Verwaltu.ngsbereich durch externe Bera-
tungsunternehmen evaluieren läßt. Der Gesprächskreis „Funktionalreform" 
zur Stärkung der Hochschulautonomie hat einen Bericht „ Weniger Staat für 
die staatlichen Hochschulen" vorgelegt, der u.a. „die Neujustierung des Ver
hältnisses zwischen Staat und Hochschulen und die Neuordnung der hoch-

139 Vgl. Landtag Mecklenburg-Vorpommern. 2. Wahlperiode, Unterrichtung durch die 
Landesregierung zu dem Ersuchen des Landtages auf Drucksache 2/1140 „Beschluß
fassung des Finanzausschusses zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung - Druck
sache 21700 - Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern für das Haushaltsjahr 1996 (Haushaltsgesetz 
1996) -". Alternative Verfahren bei der Veranschlagung und der Bewirtschaftung 
von Haushaltsmitteln. 1996. 

140 Siehe Landtag Mecklenburg-Vorpommern, Drucksache 2/971, Teil 2 vom 
7.11.1995. 
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schulinternen Entscheidungs- und Beteiligungsstrl1kt1rren" 141 UiTJlfassend re-
flektiert. Auch wenn das "Vier-Säulen-Modell" der Finanzautonomie wenig 
Kritik erfährt, soll es weiterentwickelt werden: Wie in den "Leitlinien zur 
Funktionalreform" dargestellt, ist das Ziel "eine reine ZuschuUfinanzierung 
mit parametergesteuerter und leistungsorientierter Mittelvergabe, innerhalb 
derer sich die Hochschulen finanziell frei - im Rahmen allgemeiner rechtli
cher und auf der Grundlage hochschulintern zu entwickelnder Regelungen -
bewegen können". Bei der zu erweiternden und zu verbessernden "Beweg
lichkeit im Personal- und Stellenbereich" 142 soll sichergestellt werden, daß die 
Planstellen "ausfinanziert" sind. Zudem besteht die Absicht, in den Hoch
schulen das kameralistische Rechnungswesen durch das kaufmännische Rech
nungswesen zu ersetzen, nachdem in einem ersten Schritt bereits eine Kosten
und Leistungsrechnung auf kameralistischer Grundlage und ein Berichts
system eingeführt worden sind. 143 

Schleswig-Holstein prüft - als eine Maßnahme der Bemühungen um eine 
Verwaltungsmodernisierung - die haushaltsrechtlichen Regelungen sowie die 
Rolle und Verantwortlichkeiten des Staates im Hochschulbereich. Vorstellbar 
ist, daß den Hochschulen im allgemeinen Modernisierungsprozeß eine ge
wisse Vorreiterfunktion zukommen wird. Deshalb sollten, zeitlich abgekop
pelt vom übrigen öffentlichen Sektor, im Hochschulbereich ausgewählte Pi
lotprojekte realisiert werden. Eine interministerielle Arbeitsgruppe erörtert die 
Angemessenheit, Effizienz und Effektivität tradierter Regelungen und 
Vorgaben. 

VIII. Zusammenfassung und Folgerungen 

In den Ländern der Bundesrepublik Deutschland ist - mit länderspezifischen 
Unterschiedlichkeiten - eine Ausweitung der Flexibilisierungspotentiale für 

141 Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Nordrhein-Westfalens Hochschulen auf dem Weg ins nächste Jahrtausend. Leitlinien 
zur Funktionalreform, Düsseldorf 1996, S. 3. 

142 Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Nordrhein-Westfalens Hochschulen auf dem Weg ins nächste Jahrtausend, a.a.O., 
s. 17. 

143 Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Nordrhein-Westfalens Hochschulen auf dem Weg ins nächste Jahrtausend, a.a.O., 
s. 17. 



92 

die Hochschulen Zll koP~tatieren: Veränderlingen der haushaltsrechtlichen 
Vorgaben und/oder Modifikationen der Haushaltssystematik ermöglichen den 
Hochschulen zunehmend eine effizientere und effektivere Verwendung der 
zur Verfügung stehenden ~1ittel sowie ein schnelleres Reagieren auf unvor-
hersehbare Entwicklungen. Allerdings ist gleichzeitig zu beobachten, daß 
parallel zum Zuwachs an Haushaltsflexibilität und Finanzautonomie die Hoch
schulen massive Haushaltskürzungen und Stellenstreichungen hinnehmen 
müssen. 144 Eine zukunftsfähige Hochschulfinanzierungspolitik wird sich nicht 
auf die Optimierung vorhandener Ressourcen beschränken können; die Re
formen im Hochschulwesen verlangen - neben der gewiß notwendigen Aus
nutzung von Effizienzreserven - vielmehr eine Verbesserung der finanziellen 
Rahmenbedingungen für Forschung und Lehre. 

Erste Rückmeldungen zum Zwischenbericht145 und die anschließenden Ge
spräche in den Länderministerien haben u.a. verdeutlicht, daß die Bundeslän
der ihre Haushaltsansätze für Wissenschaft und Forschung unterschiedlich 
etatisieren: die Kulturhaushalte werden unterschiedlich abgegrenzt, das 
Bruttoprinzip wird unterschiedlich extensiv befolgt, es werden zuweilen glo
balisierte Ansätze nach Abzug der Eigeneinnahmen netto ausgewiesen, Ein
nahmen und Ausgaben werden als Leertitel oder jeweils mit Ansätzen ausge
bracht, Personal-, Personalnebenkosten und Kosten der Versorgung, Gebäu
dereinigung oder der Hochschulbau werden im Fach-Einzelplan oder zentral, 
Forschungsmittel auch im Gesundheits- oder Wirtschaftsressort ausgewiesen. 
Eine vergleichende Gegenüberstellung der verschiedenen Haushaltsansätze ist 
demnach ohne eine vorangehende Analyse der jeweiligen Etatisierungspraxis 
unter Beteiligung des Bundeslandes wenig aussagekräftig. Kostentransparenz 

144 Hanns H. Seidler. Trends in den Bundesländern. Haushalte, Hochschulgesetzgebung 
und Organisation im Vergleich. In: Forschung und Lehre, 1996, H. 12, S. 642 ff., 
S. 645: „Gleichzeitig aber haben die Universitäten in den Jahren 1995 und 1996 bei 
vorsichtiger Schätzung ca. 2 Milliarden DM durch Sperrung und Streichung 
derjenigen Mittel verloren, die durch Haushalte ursprünglich geplant waren. Dies 
stellt, wiederum bei vorsichtiger Schätzung, einen Anteil von ca. 8 Prozent der 
Landesmittel dar." 

145 So sind z.B. die für Rheinland-Pfalz im Zwischenbericht ausgewiesenen Haushalts
daten, die Anfang 1995 erhoben wurden, zu „aktualisieren", da während des Jahres 
eine Umressortienmg von Schulen und Bibliotheken erfolgte und - wie bei den mei
sten Bundesländern - Mittel der Zentralkapitel nicht eingerechnet wurden. Die Ge
samtausgaben betragen dann für den Einzelplan 15 (Soll 1995) 4.469.214.060 DM 
und die Ausgaben für die wissenschaftlichen Hochschulen incl. Zentralkapitel (Soll 
1995) 829.102.900 DM. 
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und Wettbewerb im Hochschulbereich setzen aber voraus, da.IJ die Länder 
ihre Etatisierungspraxis für den Wissenschaftsbereich intensiver als bislang 
abstimmen und - endlich - zentrale Mittel dezentralisieren, also der Entschei-
dungskompetenz der Hochschulen zuführen. In diesem Sinne sprechen sich in 
Sachsen-Anhalt die Vertreter/innen der Hochschulen in der Arbeitsgruppe 
"Budgetierung der Hochschulhaushalte" gegen Einzeltöpfe in Zentralkapiteln 
aus und plädieren dafür, den Hochschulen die bislang zentral veranschlagten 
Mittel unmittelbar in die Hochschulkapitel einzustellen. 

Aufgrund allgemein gültiger Regelungen, z.B. des HGrG, erfolgen weite 
Bereiche der Steuerung des Haushaltsvollzugs noch häufig mit den Instrumen
ten einer Prozeßsteuerung. "Prozeßsteuerung bedeutet, daß mit Hilfe von 
Richtlinien, Erlassen und sonstigen Vorgaben die Arbeits- und Entschei
dungsprozesse unmittelbar festgelegt werden." 146 Die zunehmende Einführung 
von Elementen einer Ergebnissteuerung des New Public Management führt zu 
einer Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Steuerungsmodi (Prozeß- und Ergeb
nissteuerung) und kann - wie die Diskussion der Inhalte des III. Kanzlerbe
richtes u.a. verdeutlicht hat - Kommunikationsprobleme zwischen Ministerien 
und Hochschulen hervorrufen oder verstärken. Einzelne Hochschulen machen 
nach Einschätzung der Ministerien von delegierten Entscheidungskompeten
zen zuweilen nur zögerlich oder keinen Gebrauch, weil der Parallelismus un
terschiedlicher Steuerungssysteme die Beteiligten verunsichert und die Per
zeption der neuen Gestaltungsmöglichkeiten erschwert. 147 

Die Forderung der Hochschulrektorenkonferenz, wonach sich "der Staat 
( ... ) auf eine l11obalsteuenmg beschränken und die 7.iele der Hochschulent
wicklung mit den Hochschulen partnerschaftlich vereinbaren sollte" 148

, wird 
von den Fachministerien weitgehend nachvollzogen und von allen Finanzmi
nisterien zunehmend akzeptiert. Insoweit sollte heute nicht mehr davon die 
Rede sein, daß "die Vertreter der Finanzministerien ( ... ) sich als standhafte 
Verteidiger des geltenden Haushaltsrechts, fast als Bollwerk gegen jedwede 
Veränderungen" 149 erweisen. Einzelne Finanzministerien oder -behörden 
verstehen sich vielmehr als Innovationsagenturen im Prozeß der allgemeinen 
Verwaltungsmodernisierung. Offen bleibt, ob diese Reformaktivitäten auf 

146 Detlef Müller-Böling, Qualitätssicherung in Hochschulen, a.a.O., S. 33. 

147 Hierzu grundsätziich: Frieder Naschoid, Ergebnissteuerung, Wettbewerb, Quaiitäts
politik. Entwicklungspfade des öffentlichen Sektors in Europa, Berlin 1995, S. 93 ff. 

148 Hochschulrektorenkonferenz, Zur Finanzierung der Hochschulen, a.a.O., S. 29. 

149 Thomas Behrens, Flexibilität der Hochschulhaushalte, a.a.O., S. 50 ff. 
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eine Stärkung der Finanzautonomie der Hochschulen abzielen oder eher auf 
die Konsolidierung des Staatshaushaltes. Nicht wenige Hinweise - vor allem 
der Finanzministerien - deuten darauf hin, daß im Zentrum der gegenwärti-
gen FlexibilisierJngs-, Globalisieri1ngs-- und DeregulierJngsbemühungen fJ.r 
die Hochschulen wie für die übrigen öffentlichen Institutionen die Erhöhung 
von Effizienz und Effektivität stehen, - und die Hoffnung auf Erwirtschaftung 
einer Effizienz- bzw. Flexibilisierungsdividende. 

Insbesondere der Wunsch der Hochschulen nach Planungssicherheit und 
verläßlichen Rahmenbedingungen wird anerkannt, wenngleich die Finanzmi
nisterien in der Regel darauf hinweisen, daß die Hochschulen, solange sie 
Teil des Staatshaushaltes sind, von Steuereinnahmen abhängen, die - wie sich 
gegenwärtig zeigt - nicht mit Gewißheit prognostiziert150 werden können. 
Wenn das geöffnete Reformfenster im Sinne der Hochschulen genutzt werden 
soll, dürfen die Konzepte zur Reform der Hochschulhaushalte und z. T. der -
finanzierung nicht in der Praxis zu Sparmodellen umdefiniert werden. Jeden
falls bleibt intensiver als bislang zu erörtern, wie im Sinne einer allgemein 
erwünschten Globalsteuerung Hochschulautonomie und neue Steuerungsmo
delle miteinander in geeigneter Weise verbunden werden können. 

Allgemeiner Konsens besteht, daß eine Stärkung der Entscheidungsauto
nomie und der Selbststeuerungsmöglichkeiten der Hochschulen verbindliche 
Vereinbarungen von Leistungszielen zwischen Staat und Hochschulen sowie 
eine erweiterte Rechenschaftspflicht der Hochschulen gegenüber Staat und 
Gesellschaft voraussetzt. Länderspezifisch unterschiedliche Akzentuierungen 
\Verden bei der gflJndsätzlichen Frage deutlich, ob diese Veränder11ngen im 
Rahmen des tradierten Haushaltssystems und der entsprechenden haushalts
rechtlichen Bestimmungen möglich sind oder ob Globalhaushalte und Doppik 
an die Seite oder die Stelle des kameralistischen Haushaltswesens treten sol
len. In den Fachgesprächen dominiert die Meinung, daß im Rahmen der 
Kameralistik flexibilisierte und globalisierte Hochschulhaushalte entwickelbar 
sind, die auch eine weitgehende gegenseitige Deckungsfähigkeit von Personal
und Sachmitteln, die vorbehaltlose Übertragbarkeit von Haushaltsresten in das 
folgende Haushaltsjahr und das Wirtschaften mit eigenen Einnahmen ermög
lichen. 

Die Finanz- und Wissenschaftsministerien der Länder stimmmen weitge
hend darin überein, daß die bisher üblichen Instrumente nicht (mehr) ausrei-

150 Siehe z.B. „Die Neuverschuldung des Bundes um 18,4 Milliarden Mark höher als 
geplant". In: FAZ, 16.01.1997, Nr. 13, S. 1. 
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chen, u.a-n die verfijgbaren finaii..ziellen Ressourcen im Hochschulbereich opti-
mal einsetzen zu können. Dennoch belegen die Informationsgespräche eine 
abgestufte Innovationsbereitschaft zwischen den Bundesländern, z. T. auch 
zwischen Fach- und Finanzministerium desselben Bundeslandes, flexiblere 
Haushaltsbewirtschaftungkonzepte und eine konsequente Deregulierung im 
Hochschulbereich umzusetzen. Gleichwohl setzt sich bundesweit die Einsicht 
durch, daß „ein komplexes Gebilde wie die Hochschule - ebenso wie Staats
gebilde oder Großunternehmen - nicht zentral detailliert gesteuert werden 
kann"1s1. 

Einzelne Bundesländer führen zur Modernisierung der Landesverwaltung 
neue Steuerungsmodelle ein, die auch für die und in den Hochschulen - ex
perimentell oder auf Dauer - anzuwenden sind. Ein Kontraktmanagement im 
Sinne dieser Steuerungsmodelle reorganisiert die Beziehung zwischen Mini
sterien und Hochschulen sowie die Leitungs- und Entscheidungsstruktur in der 
einzelnen Hochschule. Da Reformen, die auf Dauer Verbesserungen bewirken 
wollen, auf beiden Ebenen ansetzen müssen, ist ein Kontraktmanagement 
zwischen dem zuständigen Ministerium/der zuständigen Senatsbehörde und 
der Hochschule zu ergänzen um ein entsprechendes Management in der ein
zelnen Hochschule selbst. In den Bundesländern, wo entsprechende Konzepte 
entwickelt, z. T. bereits umgesetzt werden, deutet sich bereits an, daß die 
erfolgreiche Einführung eines Kontraktmanagements Veränderungen von 
Hochschulgesetzen erforderlich machen kann. Wenn der Sinn der gegenwär
tig diskutierten Stärkung der Hochschulautonomie in erster Linie eine Verla
gerung der Entscheidungskompetenz auf die Hochschule als Ganzes ist, stellt 
sich die Frage, ob die Hochschule diesen neu oder umfassender auf sie zu
kommenden Aufgaben gewachsen ist. Die Gewährung von mehr Autonomie 
ist geküpft an die Erwartung funktionsfähiger Entscheidungsstrukturen und 
Verfahren innerhalb der Institution selbst. Hochschulautonomie, so lassen sich 
die Gespräche zusammenfassen, bedingt hochschulinterne Organisati
onsstrukturen und Managementstrategien, die über das verbreitete Prinzip in
dividueller Autonomie hinausweisen. 

Mit den Veränderungen der Haushaltssysteme und -strukturen im Hoch
schulbereich werden hochschulstrukturelle und -politische Fragen aufgewor
fen, die die Haushaltsthematik transzendieren: Wie sollen eine Dezentralisie
rung von Entscheidungsprozessen und eine Zusammenführung von Ressour-
cen- und FachveranrvVortung innerhalb einer Hochschule umgesetzt werden? 

151 Detlef Müller-Böling, Qualitätssicherung in Hochschulen, a.a.O., S. 33. 
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Wie ist eine Hochschulleitung zu orgariJseren, danüt diese im Rahmen der 
neuen Haushaltssysteme verantwortlich und effizient agieren kann? In welcher 
Weise und mit welchen Zielen können hochschulübergreifende (im einzelnen 
Bundesland und Z\vischen benachbarten Bundesländern) Koordi11ierJ.ngen bei 
Lehre und Forschung erfolgen, um in bildungspolitischer wie ökonomischer 
Hinsicht sinnvolle Bildungsangebote vorhalten zu können? Wie wird eine auf 
die skizzierten Veränderungen abgestimmte Kompetenz- und Arbeitsvertei
lung zwischen Parlamenten, Ministerien, Hochschulleitungen und den ver
schiedenen Hochschulgremien aussehen?152 Indem die aktuellen Entwicklun
gen eine „grundlegende Umgestaltung der Organisationsstrukturen der Hoch
schulen zu einem professionellen Management" 153 und eine Deregulierung 
auch „jenseits des Haushaltsrechts" 154 begünstigen, schaffen sie zugleich maß
gebliche Koordinaten für eine Optimierung der Wissenschaftsverwaltung in 
einer sich permanent verändernden Informationsgesellschaft. Die Universität 
von morgen kann nämlich, wie Klaus l.Andfried kontinuierlich hervorhebt, 
„nur als wettbewerbsorientiertes, kostenbe\.\rußtes Untemeh111en die nötigen 
Innovationsleistungen organisieren und den finanziellen Spielraum für Bildung 
und freien Geist in sich selbst schaffen, ohne den wir in Forschung und Lehre 
unsere Humanität einbüßen würden". 155 

152 Vgl. hierzu auch lgnaz Bender, Flexibel und kostenbewußt, a.a.O., S. 21. 

153 Lothar Zechlin, Globalhaushalte und Produktinformationen an Hochschulen. In: Kri
tische Justiz, 29(1996), H. 1, S. 68 ff., S. 74. 

154 So Hans Hugo Klein, Autonomie im Widerspruch. In: Forschung und Lehre, 1996, 
H. 5, S. 238 ff., S. 241. 

155 Klaus Landfried, Eine moderne Hochschule mit ehrgeizigen Zielen. In: Uni 
Spectrum, Sonderausgabe 25 Jahre Universität Kaiserslautern, Nr. 4, November 
1995, S. 8 ff; S. 13. Siehe auch ders., Der Weg der deutschen Hochschulen in die 
Zukunft. Eine Skizze. In: Peter Haungs u.a. C.drsg.), CIVITAS. \Vidnlüngen für 
Bernhard Vogel zum 60. Geburtstag, Paderborn u.a. 1992, S. 617 ff.; ders., Die 
deutschen Hochschulen im internationalen Vergleich. Anforderungen an die strate
gische Finanzplanung. Vortrag anläßlich einer Fortbildungstagung für die Wissen
schaftsverwaltung am 12. Juni 1996 in Dresden, Ms. 
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IX. Anhang 

1) Interview-Leitfaden 

Allen Gesprächspartnern wurde neben dem Forschungsbericht Nr. 156 recht
zeitig vor dem vereinbarten Gesprächstermin ein Schreiben zugeleitet, in wel
chem u.a. stichwortartig die Themenkomplexe aufgelistet waren, die für das 
Forschungsprojekt von besonderer Relevanz schienen: 

• Partizipationsmöglichkeiten der Hochschulen am Haushaltsaufstellungsver
fahren 

• Einführung oder Intensivierung der Mitwirkung an Entscheidungen zum 
Haushaltsvollzug 

• dezentrale Ressourcenverantwortung und Wertgrenzregelungen 

• Möglichkeiten für eine Verwaltungsvereinfachung,u.a. bei über- und 
außerplanmäßigen Haushaltsmitteln und Verpflichtungsermächtigungen 

• Leistungsanreize und Verwendung der Einnahmen aus der Vermietung von 
Geräten und Räumen 

• Umsetzung der globalen Minderausgabe im Haushaltsvollzug 

• länderspezifischer Stand der Flexibilisierung 1996 

• administrative Steuerungsstrategien für den Konsolidierungshaushalt 1m 
Hochschulbereich 

• Perspektiven für Hochschulhaushaltsreform, Verwaltungsvereinfachung 
und Verwaltungsmodernisierung 

2) Gesprächs- und Interviewpartner 

Baden-Württemberg: 19.11.1996 

Informationsgespräch mit Mitarbeitern des Ministeriums für Wissenschaft und 
Kunst sowie des Finanzministeriums im Wissenschaftsministerium. Es nah
men teil Herr Guntennann und Herr Kunz für das Ministerium für Wissen
schaft und Kunst, Herr Dr. Schmidt für das Finanzministerium und Herr Dr. 
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kreis „ Verwaltungsvereinfachung". 

Bayern: 07.10.1996 

Ausführliches Gespräch mit Vertretern des Finanzministeriums und des 
Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst in den 
Räumen des Finanzministeriums. Die Gesprächsteilnehmer waren Herr 
Mocker, Herr Dr. Bauer, Herr Guckenberger, Herr Espe für das Kultusmini
sterium und Herr Niederalt, Herr Viehböck für das Finanzministerium. Für 
den Hochschulkanzler-Arbeitskreis „Verwaltungsvereinfachung" nahmen teil 
Herr Dr. Eberhardt (Kanzler der Universität Ulm) und Frau Regenscheidt
Spies (Universität München) in Vertretung ihres Kanzlers. 

Berlin: 03 .12 .1996 

Interview mit Herrn Hennig (Senatsverwaltung für Wissenschaft und For
schung) und Herrn Klein (Kanzler der Universität Potsdam) in den Räumen 
der Berliner Wissenschaftsbehörde. 

Brandenburg: 02.12.1996 

Informationsgespräch im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kul
tur mit Herrn Grewe, Frau Schneider, Herrn Schlegel (Wissenschaftsmini
sterium), Herrn Ploch (Finanzministerium) und Herrn Klein (Kanzler der 
Universität Potsdam). 

Bremen: 13. 09.1996 

Das Gespräch wurde durchgeführt in der Finanzbehörde mit Mitarbeitern des 
Senators für Finanzen und des Senators für Bildung, Wissenschaft, Kunst und 
Sport. Die Teilnehmer waren Herr Block, Herr Winkler (Finanzbehörde), 
Herr Albensoeder (Wissenschaftsbehörde) sowie Herr Kück (Kanzler der 
Universität Bremen) und Herr Henckel (Kanzler der Hochschule Bremen). 
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Harr.hurg: 28.05.1996 

Gemeinsames Gespräch in der Finanzbehörde mit Mitarbeitern der Finanzbe
hörde und der Behörde fiir Wissenschaft und Forschung (Hochschulamt). Die 
Gesprächsteilnehmer waren Herr Schulte (Senatsdirektor Finanzbehörde, 2), 
Herr Fläschner (Finanzbehörde, 220), Herr Schnoor (Finanzbehörde, 223), 
Herr Vogt (Hochschulamt) und Herr Dr. Schultz-Gerstein (Kanzler der Uni
versität Lüneburg). 

Hessen: 03.12.1996 

Expertengespräch im Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst mit 
Herrn Dr. Wüstemann (Wissenschaftsministerium) und Herrn Möhlen (Fi
nanzministerium). Für den Arbeitskreis der Hochschulkanzler nahm Herr Dr. 
Busch (Kanzler der Universität Frankfü.rt a. :rv1.) teil. 

Mecklenburg-Vorpommern: 06.11.1996 

1. Gespräch im Finanzministerium mit Herrn Schwabe (Referatsleiter), Herrn 
Finger (Sachbearbeiter) und Herrn Dr. Schultz-Gerstein, Kanzler der Uni
versität Lüneburg. 

2. Gespräch im Kultusministerium mit Herrn Otte (Referatsleiter), Frau 
Juhnke (Sachbearbeiterin), Herrn Dr. Rosenkranz (Referatsleiter), Herrn 
Schönebeck (Haushaltsdezernent der Universität Greifswald), Herrn Nehles 
(Haushaltsdezernent der Hochschule Wismar), Herrn Kulzer (Kanzler der 
Hochschule Wismar) und Herrn Dr. Schultz-Gerstein (Kanzler der Uni
versität Lüneburg) für den Hochschulkanzler-Arbeitskreis "Verwaltungs
vereinfachung". 

Niedersachsen: 20.05.1996 

Im Ministerium für Wissenschaft und Kultur konnte ein mehrstündiges Fach
gespräch mit leitenden Mitarbeitern dieses Hauses und des Finanzministeri-
ums geführt werden: Frau Valentien und Herr Höptner (Wissenschafts-
ministerium), Herr Neugebauer und Herr Behnke (Finanzministerium). Von 
Seiten der Hochschulkanzler wirkten mit Herr Bender (Kanzler der Universi-
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tät Trier), Herr Dr~ Elirenberg (KaP2ler der UPlversität Osnabrilck) und Herr 
Gehlsen (Kanzler der Universität Hannover). 

Nordrhein-Westfalen: 23.01.1997 

Am ausführlichen Gespräch im Ministerium für Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen waren beteiligt Herr Mattonet (Wissen
schaftsministerium), Herr Dr. Reschke (Kanzler der Deutschen Sporthoch
schule Köln) und Herr Bender (Kanzler der Universität Trier). 

Rheinland-Pfalz: 23.05.1996 

Am Gespräch im rheinland-pfälzischen Ministerium für Wissenschaft, Bil
dung und Weiterbildung nah_men teil: Herr Horsmann (Ministerialdirigent im 
Wissenschaftsministerium), Herr Dr. Busch (Kanzler der Universität Frank
furt a.M.), Herr Bender (Kanzler der Universität Trier) und Herr Nink 
(Haushaltsabteilung der Universität Trier). 

Saarland: 07. 05 .1996 

Ein mehrstündiges Gespräch fand in Saarbrücken auf Einladung des Staatsse
kretärs im Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft statt. Es nahmen 
teil Herr Dr. Pernice (Staatssekretär im Wissenschaftsministerium), Herr 
Kuhlmann (Wissenschaftsministerium), Herr Dr. Vox und Herr Schwarz 
(beide Finanzministerium), Herr Dr. Cremers (Kanzler der Universität des 
Saarlandes), Herr Heisel (Leiter der Haushaltsabteilung der Universität des 
Saarlandes) und Herr Bender (Kanzler der Universität Trier). 

Sachsen: 16.09.1996 

Gemeinsames Gespräch mit Mitarbeitern des Finanz- und Wissenschaftsmini
steriums in den Räumen des Wissenschaftsministeriums. Am Expertenge
spräch nahmen für das Wissenschaftsministerium teil Herr Retzlaff (Abtei
lungsleiter), Herr Schmidt (Referatsleiter) und Herr Jenkner (Referatsleiter). 
Das Finanzministerium wurde durch Herrn Rix (Referatsleiter) vertreten. Für 
den Kanzlerarbeitskreis waren Herr Dr. Gutjahr-Löser (Kanzler der 
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Uiüversität Leipzig) und Herr Bender (Kanzler der Universität Trier) 
anwesend. 

Sachsen-Anhalt: 11.11.1996 

Informationsgespräch im Kultusministerium Sachsen-Anhalt mit Mitarbei
tern/innen des Kultusministeriums, des Finanzministeriums und der Arbeits
gruppe „Budgetierung der Hochschulhaushalte". Am Gespräch nahmen teil 
Herr Dr. Vießmann, Frau Wengler, Frau Maaß, Herr Goihl und Frau 
Morche für das Kultusministerium, Herr Lönnig für das Finanzministerium, 
Herr Köhler als Vorsitzender des Allgemeinen Hauptpersonalrates des Kul
tusministeriums, Frau Griesman, Landesrechnungshof, Frau Struzyna und 
Frau Meyer von der Universitätsverwaltung Magdeburg, Herr Bernert, 
Kanzler der Fachhochschule Harz, Herr Richter, Kanzler der Fachhochschule 
~T1agdeburg, Herr Soding, Dezernent Fachhochschule J\.1agdeburg, Frau 
Beymann, Dezernentin Martin-Luther-Universität, Herr Schumacher, Fach
hochschule Merseburg und Herr Bender, Kanzler der Universität Trier. 

Schleswig-Holstein: 02.09.1996 

Gespräch im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur 
mit Vertretern dieses Ministeriums und des Finanzministeriums. Für das Wis-
se11schaftsmi11isteriu...1Il \varen die Gesprächspartner Herr Dr. Birger-Hendriks 
(Abteilungsleiter), Herr Fischer (Grundsatzreferent), Herr Stier (Referent), 
Herr Jürgensen (Referent) und Herr Schröder (Haushaltsreferent); das Fi
nanzministerium war durch Herrn Kruse (Haushaltsreferat) vertreten. 

Thüringen: 17.09.1996 

Das Gespräch wurde mit Mitarbeitern des Finanzministeriums in dessen 
Räumlichkeiten durchgeführt. Es nahmen teil Herr Elster (Referatsleiter), 
Herr Hofmann (Referatsleiter), Frau Rotsche (Sachbearbeiterin) und Herr 
Bender (Kanzler der Universität Trier). 
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Kaiserslautern: 21.10.1996 

Ausführliches Interview mit Herrn Prof. Dr. Klaus Landfried, Vizepräsident 
der Hochschulrektorenkonferenz und Präsident der Universität Kaiserslautern 
in der Universität Kaiserslautern. 
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